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Breoſchreibung der Geſchichten

EUROPÆ ,
und anderer

Melt⸗Iheilt ,
Vor das Jahr 1708 .

ieee
Reichs⸗ und Crayß⸗Geſchichte .

Beßre
Reichs⸗

Kriegs⸗
Verfaſ⸗
6
ſung .

eus Berathen wegen beſſerer
BVerfaſſung des Reichs gieng

Ke K Y mit diefem Jahre wiederum

ö von neuem an / doch folgten
immer wiederum die alten

e Klagen von denen ſchlechten
Thaten dieſer und jener / auch wohl vermoͤglig⸗
ſter Staͤnde bey der gemeinen Sache . Chur⸗
Mayntz that unterm 5. Jenner eine bewegliche
Vorſtellung ans Reich / in welcher die bißherige
ſchlechte Verfaſſung und Saumfellgkeit verſchie⸗
dener auch maͤchtiger Staͤnde beklaget / Beſſerung /
inſonderheit Verſtaͤrckung an Cayallerie , zu dem

Ende die Ubernehmung Chur⸗Saͤchſiſcher Reu⸗

terey / die Anſchaffung einer Millton Thaler zu

dieſen und andern Nothwendigkeiten / die end⸗

liche Abfuͤhrung des Ruͤckſtands an ſchon vor

dieſem bewilligten Reichs ⸗Anlagen beſtmoͤgligſt
recommendiret wurden / mit feyerlicher Prote⸗

ſtation daß man / in Entſtehung deſſen / an dem

ohnfehlbar erfolgenden Schaden entſchuldiget
ſeyn wolte / alles mehrern Inhalts gedachter
Vorſtellung / ſo dermaſſen gelautet :

Hurd Es ſeye aus denen vorherigen Protocollis ge⸗

Mayntzi⸗ niigſam bekandt / wie vtelfaͤlttige Erinnerungen

ſſche Bor⸗von Ihrer Churfürſtl. Gnaden zu Maynz / aus

flelung Lieb und Eyfer fuͤr die gemeine Sache / und

reom - zum Beſten und Erhaltling des teutſchen Vat ⸗
Inchdire . kerlandes/ die Zeit dieſes Kriegs uͤber geſchehen /

daß denen Reichs⸗Schluͤſſen zu folge ein jeder
Reichs / Crayß und Stand ſein ſchuldiges / und

ſelbſt mit beſchloſſenes Reichs Contingent an

Mannſchafft / ammunition , Stuͤck / Proviant ,

Magaæin , und Geld zur Operation in Zeiten an

dem Obern⸗Rhein / unter der Kayſerl . und

Theatri Europæi XVIII . Theil .

MitVolck
und einer

Migion

Geld

u. ſ . w.

ſein Contingent nicht beygetragen .
dieſes juͤnghin in denen abgelegten Propoſitionen

Reichs hoher Generalitaͤt Commando ſtellen
und anſchaffen / in Marchen die Reichs be⸗

liebte Ordonan⁊ und Reglement , von hohen und

niedern Officiren ſo wohl / als Gemeinen / zu

Conſervation des La ndmanns beobachtet / und

dadurch mit aller zuſammen geſetzten Kraͤfften
der Feind zu einem reputitlichen Frieden bewogen
werden moͤchtezwie ſchlecht aber ſolches ſonderlich
von einigen entlegenen maͤchtigen Reichs⸗Creyßen /
und darin geſeſſenen vornehmen Staͤnden zu des

Reichs hoͤchſten Schaden / auch durch die leßztere

feindliche Invaſiones in die exponirte Creyße zu

dero euſſerſten Kuin beobachtet worden / ohngeach⸗
tet dieſe den gantzen Krieg durch / um ſchuldige
Aſſiſtenzʒ und vom Reich ſo offt beſchloſſene ohn⸗
entgeltliche Huͤlff jene angeruſſen / die hohe Ge-
neralitaͤt ſich daruͤber beſchweret / alles daraus

entſtehende Unheyl / wie auch gnugſam erfolget/
vorgeſtellet / Kayſerl . Majeſt . mit denen hohen
Alllirten darum ſo vielfaͤltige Erinnerung gethan /
ſolches alles bezeugten die viel an das Reich
kommene / und per dictaturam publicam com -

municirte Kayſerl . Commiſſions - Decreta , der

exponirten Creyßen lamentable Brieffe und Vor⸗

ſtellungen / auch der hohen Allitrten wohlgemein
te Repræſentationes ; Es zeigten dieſe und andere

Communicata auck / wer von denen Staͤnden

Man haͤtte

gnug vorgeſtellet / was fuͤr Unheil bey nicht beſ⸗
ſern Anſtalten zur inſtehender Campagne erfol⸗
gen wuͤrde / man wolte es auch nochmahlen hie⸗
mit um auſſer aller Schuld und Verantwortung
bey Kayſerl . Majeſt . dem Reich / denen hohen
Alltirten / und der Poſteritaͤt zu ſeyn / anhero

ο wledere



2 Beſchreibung
wi o echolen / unoꝰ wann man die Hohen Allür -

ten beybehalten und vermoͤgen wolle / den gegen⸗

waͤrtigen ſchweren Krleg ferner mit dem bisheri

gen Eyfer und groſſer Macht gegen den Feind fort

juführen / und zueinem ſichern und reputirlichen
Frieden unitis Conſiliis & Auxiliis zu zwingen / ſo

wuͤrde von Kayl. Maj und Reich ein gleichmaͤſſiges
zu thun ſeyn / undnicht allein allezum RelchsKrieg

beliebte Mannſchafft gegen den halben April denen

vorigen Reichs⸗Schluͤſſen gemaͤs / an die von der

hohen Generalitàt beltebte / und mit denen

Allirten concertirte loca operationum , an dem

Obern⸗Rhein mit allen auch beſchloſſenen Kriegs·

Requiſitis geſtellet / die fuͤr Philtppsburg beliebte

6 . Roͤmer Monat / und die in die Reichs⸗Creyſe

obnlaͤngſt ausgetheilte 300ο . fl. von denen mo -

roſis Statibus vollig reſp . nacher Franckſurt/ und an

Ihro Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl . zu Braunſchweig zu

Dero dem bublico zum Beſten machender Dilpo⸗
ſition bezahlt / und Reichs⸗Conſtitutions . maͤßig

beygetrieben/ ſondernauch auff den kuͤnfftigen in⸗
ſtehenden Feldzug die Reichs⸗Armee ſonderlich an

Cavallerie verſtaͤrcket werden muͤſſen: und wvetlen

dergleichen alte Reuterey ſo bald nicht als bey Ihr .
Koͤnigl . Majeſt . Auguſto zu haben/ und von denen

melſten Wohlgefinnten dafuͤr gehalten werden

wollen / daß man dieſelbe / wonicht alle / doch we⸗

nigſt elnen groſſen Theil / oder gar die Helffte von

Sr . Koͤntgl. Majeſt . gegen leidentliche billige Oon⸗

ditiones erxhandlen moͤchte/ und hierzu ſo wohl

als hernach zu ſolches Verpfleg · undUnterhaltung /
um in kůnfftiger Campagne eine offenſive Opera -

tion vornehmen / das Verlohrne recuperiren /
und die erlittene Schaͤden wieder vom Feind ein /
bringen und erholen zu koͤnnen / eine Million

Relchs⸗Thaler vom geſammten Reich auffzuneh⸗
men waͤre / und zu deren Wieder ⸗Bezahlung / alle

und jede Staͤnde des Reichs ſich u verbinden / oder

daß einige exponirte Reichs⸗Creyſe zu Avancirung

oder Auffnahm gedachter Million Relchs⸗Thaler

gegen Ihrer Kayſerl. Majeſt . und des geſammten

Reichs Garantie und Caution zu diſponiren waͤren/
welches das Mittel ſeye / wodurch das mehr als

jemals periclitirende Vatterland aus der dißmah⸗

ligen Noth und noch nicht ceſſirender Gefahr zu

retten / und dahero die Reſolution deſto eher zu faſ⸗

ſen waͤre/ zu ſolchem Ende Ihro Chur⸗Fuͤrftl.
Gunaden ju Mayntz bereits aus bekantem Eyfer fuͤr

dle gemeine Sache prepariren helffen / und das

Noͤthige vorſtellenlaſſen, in Hoffnung / es werde

das geſammte Reich eine ſo geringe Summa

Gelds noch leicht und bald zu wegen bringen koͤn⸗

nen / und wurde zu Belieben geſtelt / ob man in

vorhabender Deliberation allerſeits ſolchergeſtalt
dle Vota ablegen und eroͤffnenmoͤchte/ daß man zu

Ihre Contingentia Relchs bekannter maſſen ent⸗

weder gar nicht / oder nicht gaͤntzlich dieſen Krieg
zur Beyhuͤlff geſtellet / bevorab der Mangel nichtſ

bey denen geringeren Staͤnden / ſondern denen

entlegenenund Potentioribus , gegen welche kelneſ

Executions - Mittel vorgenommen werden ) das

beſte Vertrauen / Sie wuͤrden bey ihnen die Lieb

und Sorge / ſo ein jeder Stand vor die Conſerva .

tion und Rettung Seines Vatterlands von ſelbſt

haben und tragen ſolle/ ſo viel etfectuiren laſſen/

hoͤchſten Nachrnhm und Wolfart des Vatterlands

verfolgen / auch dadurch mit Goͤttlichem Bey ,

ſtand
einen ſichern reputirlichen Frieden erlangen

koͤnnen ; Um alles ſolcheszuvollzlehen / man die⸗

ſes aus oͤffters widerholten ſpecial gnaͤdigſten Be⸗

fehl dem geſamten Reichs Convent eyfrigſt und

getziemend hiemit errinnert und erſucht haben

daß Sie dasjenige aus freyem Willen und Eyfer

pro Publico mit thun wollen / wozu Ste die Ihrer
HhHrn . MitStaͤnde habende reciprocirliche Ob⸗

ligation , die ſelbſt mit beltebt / und geeuſſerte Kriegs

Erklaͤrung gegen den Feind / auch die alte und neue

Reichs / Schluͤſſe ſchuldigerkennen / und wanndie⸗
ſe und alle andere Conſiderationes und Mittel / ſo
vormal im Vorſchlag in denen Reichs⸗Collegiis
in Votis ad Protocollum kommen / nicht anſchla⸗

gen und Platz finden / ſondern die Sach und Krieg
in dem Stand und Gang / wie Sie bis anhero ge⸗

weſen / und gefuͤhret worden / wider Ver⸗

hoffen bleiben / an Mannſchafft / Ammunition ,

Stuͤck / Magazin , Proviant und andern Kriegs⸗

Ruͤſtungen/ ſonderlich auch baaren Geld⸗Mitteln

zur offenſive Operation bey bevorſtehendem Feld⸗

Zug neuer Abgang verſpuͤhret/ die entlegene Staͤn ,

de dieſes alles Ihrer Schuldigkeit nach nicht nebſt
andern theils reſolviren / theils nach etwa vorkom⸗

menden eatraordinari Ausgaben auch die Concur .

rentz zu der Chur⸗Saͤchſiſchen Cavallerie nicht

præſtiren und beytragen / ſondern denen exponir⸗
ten Creyſen und einigen andern willigen Staͤnden

des Reichs die Laſt wiederum faſt allein uͤberlaſſen

ſolten / ſo doͤrfften die Hohen Allürten / (wie Sie
ſich dahin in Ihrem letztern Schreiben und ſon

ſten gantz deutlich zu vernehmen gegeben ) das Reich

gaͤntzlich abandonniren / und vor ſich allein / wie

von dieſem Krieg abzukommen / beſorget ſeyn ; wie

aber alsdann die Sache im Reich ablauſſen / und

was fuͤr ein unwiedererſetzlicher Schaden / Ohnheil

und Ruin daraus demſelben ohnfehlbar entſtehen
und zuwachſen wuͤrde / wird Jedermaͤnniglich ſich

ſelbſten leicht vorbilden / und vor Augen ſtellen koͤn⸗

nen / da dieſem groſſen Ungluͤck jedoch die Staͤnde

des Reichs durchzeitliche vigoureuſe Gegen⸗Ver⸗

ſaſſung und maͤchtige Operationes leicht entgehen /
und die vorjaͤhrig/erfochtene glorioſe Victorien zum

Reichs · n. Creyß⸗Geſch ,
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einem baldigen Reichs · Schluß in obigen und vor⸗ wolte ꝛc. ꝛe.

hin proponirten Materien kommen / und bey kuͤnf Dieſer Vortrag ſolte nun in gewoͤhnliche Uber· Wird ni

tiger Campagne an etwa vorhabender offentiwe G legung gezogen und ein Entſchluß daruͤber verfaſ⸗ſogleich

peration nicht gehindert / die Kayſerl . und Reichs ſet werden / wormtt es aber ſo geſchwind nicht fort 41
Armee auch zu hoͤchſten Schaden der exponirten gewolt / da Einige Sich wegen richtiger Stellung 255
Creyſe und deren Staͤnden nicht prævenitet wer⸗ der Reichs⸗Contingentien und Ubernehmung finden,

den . Man ſetet dahero auch ſowohl von gedach , der Saͤchſiſchen Cavallerie auf vortge Vota bezo⸗

ten exponitten Staͤnden als Hoher Alliirter Seits gen / Andere wegen auffzubringender Millton Tha⸗

zu denenjenigen HHrn . Mit⸗Staͤnden / ( welche ler noch ohne Inſtruction zu ſeyn / verfichert . Mit⸗
lerweil 1

5



ſerweil lieff von Chur⸗Hannover ein Ermahnungs⸗
Schreiben ein / darinn der Abgang aller behoͤrigen

Requiſiten und die preſſante Noth beweglich vor⸗

geſtellet wurde / wie ſchlecht es am Ober⸗Rheln
ſtehe .

Oie Auff⸗
D0 Worte waren gut / wann nur die Befol⸗

nehmung gung deroſelbigenſſich aͤuſſern und Geld hergegehen
einer Mil⸗ werden wollen . Der Anſchlag deſſen/ eine Million

ſlion Cha· beyn Hollaͤndern auffunehmen / wolte nicht ange⸗
ltrin Hol⸗ hen / welches Chur⸗Mayntz / nebſt Anzeigung de⸗

land. rer Urſachen / dem Reiche bekannt machen ließ/
mit dem Vorſchlag / es moͤchte doch dieſes ſelbſt ſo

viel zuſammen bringen .

— —

1708.

Reparti - Nach demgemeinen Beytrag der 10. Reichs
tion tinet Creyſen von 1500000 . fl. glebt in particulari Ein
Willion 14 de 7 E 0 ha ＋
Thaler auf

ieder pro quota , nach dem Fuß derMannſchafft /

dleReichs⸗wie folgt :

Crehſe. fl . kr .

Chur⸗Rhein . 105654 25

Ober⸗Sachſen „ 156360 ‚16

Oſter⸗Relch . 306 390 20

Burgund . ⸗ 156360 15

Francken . 11348125
Beyern iee

Schwaben 0 . 156360 15

Ober⸗Rhein . 164138

Weſtphalen 156360 15

Nieder⸗Sachſen ‚ 156360 „ 15

Summa . 1f5oοOοοο εε /

Denen Was von Beybehaltung derer Allürten / in

Reichs⸗ der Chur⸗Maynziſchen Remonſtration , zu finden
Ständen iſt / gieng ſonderlich auff Engel· und Holland / ab

geben die Seiten derer man mit der Teutſchen Verfaſſung
HinStaa⸗heſtaͤndtg uͤbel zu frieden war / und manchmal nicht

ecg undeutlich mercken ließ / man wuͤrde andere Meſ⸗
Erinne⸗ lures nehmen muͤſſen / wann die Teutſche Staͤnde

rung. nicht beſſer zuſammen ſetzen / die Maͤchtigere und

Entlegenere denen Schwaͤchern / und die der Ge⸗

fahr nahe ſtehende nicht Patriotiſcher beyſtehen wol⸗

ſten / wie ſie denn ein abermahlig⸗bedenckliches
Schreiben an die Reichs⸗Staͤnde in zimlich nach⸗

truͤcklichen Terminis ablieſſen .
Die HHrn . Staaten muſten erfahren haben /

daß mit vielen Worten doch wentg ausgerichtet
wuͤrde / und daß man dererſelbigen nicht gnug ma⸗

chen koͤnte / um etwas zu erhalten / deßhalben hat⸗

le dent ſten Sieihrein in Regenſpurg ſich befindenden Ke⸗
einkommt . gdenten befohlen / ihr eingehaͤndigtes Schreiben

mit einer eben ſo nachdruͤcklichen Vorſtellung zu be⸗

gleiten / und denen Relchs⸗Staͤnden anzudeuten /

wle ſehr es Sngell . und Holland beſrembdete / daß

dle bisher gemachte Relchs ⸗Schluͤſſevon Volck /
Geld Artillerie u. ſ. w. niemals ihrem Innhalt
nach bewircket / Franckreich aller Vortheil gelaſſen
worden u. ſ. w. deſſen wachſende Macht Teutſch⸗
land / als unvermeidlich⸗gefaͤhrlich angefuͤhret /

und mithin obteſtiret wurde / groͤſſerm Ungluͤck
noch vorzubengen . Des Reſidentens Vortrag
war dieſer :

Das Anlanzen der Sache des Kriegs gegen

Franerecch iſt bis hieher von ſolcher Wichtig⸗
keit und Bedencklichkeit / daß Ihro Hochmoͤg . dle
HHrn . General Staaten der vereintgten Nieder⸗

Tbeatri Europæi XVIII . Thell .
— 2————

Aoff wel⸗
ſchen Fuß

auch Hol⸗
ländiſcher
Reſident

—
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landen wiederum auffs Neue nicht umhin gehen
koͤnnen / Sich daruͤber an eine Hoch ⸗Loͤbl. Reichs⸗
Verſammlung / durch ein hiebey gehendes Schrel⸗
ben / in mehrern vernehmen zu laſſen / allermaſſen

Sie ſolches auch gleichfalls auffs kraͤfftigfte an

Se . Kayſerl . Majeſt . / wie nicht weniger an die

geſamte Loͤbl. Reichs⸗Creyſe in gemein / und ins

beſondere an Se . Majeſt . den Koͤnig in Preuſſen
und alle maͤchtigſte Chur / und Fuͤrſten des Reichs

gethan haben. Der Unterſchriebene iſt befelcht/
den Innhalt obgedachter von Ihren Hochmoͤgen⸗
heiten ſo mannigfaltigen vorhergehenden und an

dieſe Hoch⸗Loͤbl. Reichs Verſammlung abermals

erlaſſenen Schreibens nach ſeinem geringen Ver⸗

moͤgen beſtens zu lecundiren . Er kommet hiemit
ſeiner Pflicht nach / und beziehet ſich ſowohl auff
gegenwaͤrtiges Neue / als alle andere vorhin ange⸗

kommene Schretben ſeiner HHrn . Principalen / wie
auch anff die verſchiedene Memorialien welche Er

berelts an eine Hoch⸗Loͤbl. Reichs/Verſammlung
uͤber obbedeutete Sachen des Kriegs zu præſentiren
die Ehre gehabt / und muͤndlich hier und da von

Zeitzu Zeit lecundirt hat / als wortnnen weitlaͤufftt⸗
ge Erwehnung von der hohen Nothdringlichkeit
geſchehen iſt / welche erfordert / daß um den Krieg
am Obern⸗Rhein mit beſſern Nachdruck zu [ oute⸗

niren / an Seiten Sr . Kayſerl . Majeſt . und des ge⸗

ſanten Relchs mehrere Eflorten angewendet wer⸗

den . Die Beſchreibung dieſer iſt in mehr gemel⸗
ten Ihrer Hochmoͤg. Schreiben breiter ausgedru⸗
cket / und enthaͤlt kuͤrtzlich nicht allein die Stellung
der allerſeitigen Reichs / und Creyß⸗Contingentien /
ſondern auch derſelben Vermehrung / mithin die

Ubernehmung der 6000 . Reuter von Sr . Majeſt .
dem Koͤnig Auguſt Chur⸗Fuͤrſt zu Sachſen / abſon⸗
derlich die von der Operations. Caſſa auff 200ο .

Rehlr. vorhin beſchloſſene und nun in Propoſition
gebrachte zu denen Operationen bedoͤrfftige Mil⸗

lion Rthlr / dann auch die Anſchaſſung elner ſchwe⸗
ren Artillerie , Magazinen , &c . um Offenſiwe

zu agiren / und den Krieg zu Wieder⸗Herſtellung
der alten Reichs⸗Graͤntzen uͤber den Rhein zu brin⸗

gen . Die Nothwendigkeit von jetzt⸗erwehnten
hat wol keines weitern Beweiſes vonnoͤthen/ indeme

man auch allhter / wie dem Unterſchriebenen ſehr
wohl wiſſend / uͤberzeugetiſt . Dieweilen aber

1768 .

alich ſelbſt die von dieſer RelchsVerſammlung
hieruͤber gemachte Loͤbl. Schluͤſſe bishero groſſen,

euſſerſten ſich verwundern / warum es dann nicht

moͤglichgeweſen ſey / daß beruͤhrte Loͤbl. Patrioti⸗

ſche Reichs⸗Schluͤſſe nicht durchgehends ins

Werck geſtellet worden ? Es iſt auch ſchier unbe⸗

greifflich / und wird noch unbegreifflicher
ſeyn / wo bey ferner ſothaniger Fortwehrung /

die Feinde zu ihren vorgeſetzten Augenmerck ge⸗
reichen ſolten / welches der Allmaͤchtige GOtt

in Gnaden verhuͤten wolle / wle lormidable und

erſchrecklich nicht Franckreich bißher an ganz
Europa nur allein und mit ſeinen eigenen Kraͤff⸗

Theils ohne Vollſtreckung geblieben ſeynd / ſo kan Excaui.
man an Seiten Groß⸗Britannten und des Staats kungſeineꝛ
der vereinigten Niederlanden nicht andersals zum Scluſfe

vorrückk .

Die nicht
requi.

ten geweſen ? Wie kormidable und erſchrecklich
doͤrffte es nicht werden / dafern deſſen Kraͤfften

29 2 . Durch



1708. durchder Spanler ihre ſo wohl in Guropa als in
Die Ge⸗ Oſt und Weſt⸗Jndien verſtaͤrcket werden ſollen ?

fabr wach⸗Man glaubet nicht / daß es ſich alsdann ver⸗

ſender ; geringern wuͤrde / dem Roͤmiſchen Teutſchen Reich
Framöſi⸗die Buͤſtuͤmer Meß / Tull und Verdun / nebſt der

97 Provintz von Elſaß / und elnigen angraͤntzenden
zeigt / Dittricten abgenommen zu haben. Es wuͤrde

ihm ohnmoͤglich ſeyn ſtill zu ſitzen / maſſen ůber

diß / daß die Ftanzoſen von Natur nicht wohl
ruhen koͤnnen/ ſie aufs neue durch Erlangung

eines theils neuer eigener / andern theils neuer

Spanter / und mit den ihrigen vereinigten

Kraͤfften mehrers wuͤrden angemuͤthigetwerden .

Und warlich / moͤgen die dem Roͤmiſchen Teut⸗

ren in keinen Zweißſel gezogen werden / nach

demmahlen auch dieſelbe von denen HerrenChur⸗
fuͤrſten zu Mayntz und Braͤunſchweig ſo wohl

durch Ihrer Chutfuͤrſtl . Gnaden und Durchl .

abge laſſene neultche Vorſtellungen und Schrei⸗
ben an dieſe Hochloͤbliche Reichs⸗Verſammlung /
als guch durch Deroſelben und der loͤblichen

exponirten Craͤyſe dahier anweſende vortreffliche

Herren Raͤhhe und Abgeſandte aufs allern ach⸗
druckſamſte und parriotiſch angezelget und repræ⸗

ſentiret worden ſeyn / und noch taͤglich werdenz

dannauch ferner darum / dieweilen die Erfah⸗
rung und Noth lehret / daß bey irgend wo in

einem Ort durch eintgen Ungluͤcks⸗ Fall enefte⸗

hender Feuers⸗Branſt alle deſſelben Inwohner
ſund ſeldſt die Fremden / welche noch einlges
Meitleiden haben / von allen Ecken / und aus

ſlen Winckeln zu Rettung zuſammen lauffen .

Da nun die Gefahr der feindlichen Kriegs⸗Ilam⸗

men wiederum aller Orten und zwar mit An⸗

ſcheinung groͤſſerer Wuth / als jemals vorhin / u⸗

Engell , malen gegen das Reich / androhet ; So iſt die

und Hol⸗ greſſe unvergleichliche Koͤnigin von Groß⸗Bri⸗
lands tannien durch Unterſtuͤßunseines Parlements

ſgror gge⸗
deſſen Nahm und Glorie nicht minder / als Ih⸗

rühmet . rer Mafeſtaͤt biß ans Ende der Zetten bluͤhen
wird / mithin auch durch nachdruͤcklichſte Se⸗

cundirung des Staats der vereinigten Nieder⸗

landen zu Waſſer und Land / und danebſt auch

die andere hohe Alltirten des Reichs allſchon
wiederum bereit / dieſem an allen Seiten aufs

neue bevorſtehenden Kriegs⸗JFeuer ſteuren zu

balfen und folglich die Chriſtenheit von einem
ungluͤckſeeligen Verſall Ihrer Freyheit zu erret⸗

ten / wobey das Roͤmiſche Teutſche Reich ſo

dlich Oero kundbar intereſſirt iſt . Wie ſchmertzlich es nun

Lehdwe⸗ Ihrer Majeſtaͤt der Koͤnigin von Groß, Bri⸗
195 ttannten / dem Scoat der vereintgten Nieder⸗
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anden / und andern hohen Alüirten desReichs /
Saum⸗ mithin denen loͤblichen exponirten Craylen / die
ſeligkeit ſo ruhmwuͤrdigſt ſich angegriffen / zu Gemuͤth

angeden⸗tringen wird / da dleſelbe von denen uͤbrigen
tet wud . Setten/ nicht mit gleichmaͤſſigen Eyfer und Ek⸗

forts in der bevorſtehenden Campagne an dem

Obern Rhein gegen Franckreich lecundirt wer⸗

en ſolten / ſolches ſtellen Ihro Hochmoͤgenhei⸗
ten dem hocherleuchten und hochweiſen Ermeſ⸗

en einer Hochloͤblichen ReichsVerſammlung auf ſich habender des Vatterlands Angelegen⸗

4 Beſchreibung

ſchen Reich uͤber dem Haupt hangende Gefah⸗

Reichs / u. Ereyß⸗Geſch .

ſchlieſſend die Ehre ſich mit geziemenden Kelpedt I50l .
zu nennen

Eines Hochloͤbl. Reichs⸗Convents
Regenſpurg den 2T . Jan. 1708.

zu allen angenehmen Dienſten be⸗

reitwilligſter
Moyſes de Mortaigne .

Das mochte die Warheit inniglich und kraͤffOeſle ,
tig genug geſagt heiſſen / wenn ſich nur alle / de⸗reich pro⸗
nen ſie geprediget / nach dem Wunſch und Wll,⸗ Ponut
len deren ſie vortragenden daran kehren wol , Fünſl,
len . Man vernahnm doch ſo viel / daß bißher Collegio ,

angeregte Puncten den 23 . Januarit im Fuͤrſt⸗
lichen Collegio zur Uberlegung und Abmachung
vom Oeſterreichiſchen Directorio recommendirt /
die Aufbringung einer Million Thaler / die Her /
ſtellung Saͤchſiſcher Creyß⸗Taͤge/ die Richtig ⸗ Oeſter⸗

machung der Contingentien errinnert / von keichsgutz
der proponirenden Oeſtereichiſchen Geſand⸗ en
ſchafft aber vorlaͤuffig die Verſicherung gegeben Sache
worden / daß ihr Principal ,mit Hindanſetzunng

ihm ſonſt zuſtehender Befreyung / das Seine

Pro ratà gern beytragen / gleiches auch wegen

inhabenden Bayerns bewerckſtelligen wolte / wenn

nur ein durchgehendes Werck aus der Sachen /
und nicht von vtelen ſich entziehenden / die gan⸗

tze Laſt denen uͤbrigen auf den Halſe gelaſſen wuͤr⸗

de . Uber dieſts war auch zu ſpuͤren geweſen /
daß Oeſterreich die Herſtellung derer Saͤchſi⸗
ſchen Creyß⸗Taͤge/ deßgleichen die Ubernehmung
Saͤchſiſcher Trouppen gern geſehen haben moͤch⸗
te / wie im Gegentheil Preuſſen wiederholter er⸗

innern laſſen / daß man ein mehrers/ als es biß⸗
hero gethan / nicht begehren/ wie es Ich auch ſei⸗
nes Orts zu nichts dergleichen verſtehen wuͤrde.

Kayſerl . Majeſtaͤt lleſſen auch durch den Princi⸗
Pal - Commiſſarium dem geſammten Reichs⸗Tag Kayfen .
den z . Januarit zu erkennen geben / welcher⸗Relcript .
maſſen Sie in Reichs⸗Vaͤtterlicher Behertzigung dieKriigs⸗
der dem Heil . Roͤmiſchen Reich unſerm werthen Verfaſ⸗

Vatterland dieſer Zeit augenſcheinlich obwalten . 100
den Gefahr gerne ſehen moͤchten / und ernſtlich einzutich⸗
verlangten / daß in der Kriegs⸗ Materie die in ten .

Propoſition gebrachte Puncten ſaͤmtlich / inſon⸗
derheit aber die Beyſchaffung der Million Tha⸗
ler und Erhandlung auf ein oder andern Weg
Koͤnigs Auguſti Majeſtaͤt Reutherey ehiſt moͤg⸗
lichſt ausgemacht wuͤrden / derowegen auch

hoͤchſtermeldter Ihrer Hochfuͤrſtl . Eminenꝛ aller⸗

gnaͤdigſt aufgetragen / ſolche Sachen allen beſten

Fleißes und Vermoͤgens foͤrdern zu helffen/ aller ·
maſſen nun die Groͤſſe und Gewißheit angedeu⸗
teter Gefahr am hellen Tag laͤge / und einem

jeden rechtſchaffenen Patrioten von ſelbſten das

Hertz reden muͤſte / als haben Ihro Hochfuͤrſtl .
Eminenz nicht allein ſolche Allergnaͤdigſte Kay⸗
ſerliche Meynung der Churfuͤrſten / Fuͤrſten und

Staͤnden allhie verſammleten vortrefflichen Raͤ⸗

then / Bottſchafften und Geſandten hiemit bey⸗
bringen / ſondern auch dero eigenen Orts ſolche
hoͤchſt⸗dringliche und bey jeder Verweilung ei⸗
ne unvermeidentliche ſehr bedauerliche Folge

känheim/ und hat der unterſchriebene hiemit heit das Werck und deſſen Forderung nach⸗

druͤck⸗
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lend / dieſelben wuͤrden alles / was das nothlei⸗

dende allgemeine Heyl zu ſeiner eillchen Ret

rung immer erfordern wolte / getreulichſt und

eyfrügſt beyzutragen / geſonnen ſeyn / maſſen dann

alich Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt Dero allerhoͤch⸗
ſten Orts ebenmaͤßig und mit Ernſt dahin be⸗

dacht / ſo dieſelbe zum Thell auch allberelt in

andere Wege declariren laſſen / ꝛc.

Nechſt dem hatte auch der Chur⸗Mayniiſche
Geſandte auf erhaltenen Befehl ſelnes Princi -
paln dem Reichs· Oonvent die dem Reich bevor⸗

ſtehende Gefahr an dem Ober⸗ Rhein und weiter

dteſes beweglichſt vorgeſtellet⸗ daß dem ſichern

eingelangten Berlcht nach die Franzoſen in be⸗

vorſtehender Campagne 2. Armeen formiren /

und der Marchall de Villars mit der einen die Li⸗

nien beobachten / der Churfuͤrſt von Bayren a⸗

ber mit einem Corps volant durch den Schwartz⸗

wald zu brechen / und ſich ſeiner Landen wieder

zu bemaͤchtigen tentiren wuͤrde / auch daßzu dem

Ende 80000 . Mann gegen das Reich gefuͤhret
werden ſolten ; Gleichwie nun bey ſo bewandten

Dingen und der vor Augen ſchwebenden Gefahr
die J . benachbarten Creyſe dieſen Feinden zu re⸗

ſiſtiren ncht im Stand waͤren / und leicht zu er⸗

achten / daß wofern nicht bald anders zur Sache

gethan / und mann dieſelbe dem gaͤntzlichen Ruin

und Everſion nicht unterworffen laſſen wolte / al⸗

ſo mann doch ohne einigen ſerneren Anſtand auf

Mittel und Wege / wie dieſem Ungluͤckzn ſteu⸗

ren / bedacht ſeyn / und zu dem Ende und vor

allen Dingen die im Vorſchlag gekommene Auf⸗

bringüng einer Millton Thaͤler ſchleuntg auf⸗

bringen moͤchte / mittels welcher man ſich auch

der Chüt ⸗Saͤchſiſchen hoͤchſt benoͤthigten Caval⸗

lerte / wo nicht voͤllig / doch eines guten Theils da⸗

von verſichern koͤnte ; Es waͤre dieſe Summa

ein Bagatelle vor das geſarnte Reich / welches

Werck maͤn um ſo mehr zu befoͤrdern haͤtte/
weilen die Franzoſen ſchoͤn wuͤrcklich diſſeit

Rheins die Contributiones ausgeſchrieben / und

an Ihre Chürfuͤrſtl . Gnaden zu Maynß allein

480000 , fl. gefordert / dergleichen auch noch

andern Staͤnden des Obern⸗Iheintſchen Cr eyſes
und Vorz und auch in Schwaben gethan haͤtten/ daß äl⸗

ſtellung di z, dte Tranzofen⸗ 12

der Feind ſo die Franzoſen von einem eintzigen Stand allein

meh' gezos mehr foderten / als die Millton dem gantzen

gen/als Reich austruͤge. Gedachter Chur ⸗Maynziſcher

mman
zu Director hat nachdruͤcklich geſprochen / und ver⸗

5 Ab⸗ langet / daß die Staͤnde declariren moͤchten/
haltung ob ſie darzt 83 1 0

hergeben darzu concurriren wölten oder koͤnten/

dürffen . der Krieg waͤre per unanimia contra Franck⸗
reich relolvirt und declariret / die Concluſa

auch mit allen gemachet worden / ſo waͤren
auch die Reichs⸗ Conſtitutions- und Executions-
Ordnungen bekandt / nach welchen man verfah⸗
ren koͤnte und ſolte .

Nach ſo manntgfaltigen Errinnern kam es

be Reſcht⸗
doch endlich zu einer Berathſchla gung/ wie einmal

( Convent der Sachen zu helffen undmati dem ſchimpf⸗

deßhalben lichen Vorwurff entgehen moͤchte / der immer

falle
ſchlechter Anſtalt des Reichs von andern

Maynzi⸗
ſche gleich⸗
mäßige Er
innerung .

Berä⸗
chung auf

Henckwüurdiger Geſchichte .

1708 . dräcklich rccommendien wollen / nicht ztoekf⸗

Schreiben / auch die am 7 . und 16. Delembris /

beſtättiget / und ungemein theuer mit ſehr ho⸗
her Contributioh , nach wichtiger Anzeige Chur⸗

Maynziſcher Geſandſchafft / dem deinde bezah⸗
let / oder dleſem ſo zu ſagen / die Straſſe gegebe

wurde vor die Nachlaͤßigkelt ſich beſſer wider

ihn / zu ſelbſt eigener und des Vatterlands Be⸗

ſchirmung auszuruͤſten und in Verfaſſung bu ſtel⸗

len . Die mehreſte Stimmen hatten im Chur⸗

fuͤrſtlichen Collegio naͤchſiſtehendes beſchloſſen auggefal⸗
Als man im HochfuͤrſtlichenCollegio die un / lenesCon⸗

term 30 . Auguſti / 6 . Novembris vorigen/und 9 . elulum .

Januarit dieſes eingetrettenen Jahres datirke

Chur ⸗Braunſchweigiſchen / dann der Herren Ge⸗

neral Staaten vom F. und 9 . erſt beſagten Mo⸗

nats am allhieſigen Reichs. Convent abgelaſſene

4 . 16 . 23 . 26 . und 30 . Jan . lauffenden Jahrs
von Sr . Churfuͤrſtl. Gnaden zu Maynz pro⸗

ponirte Ktiegs Materten / die Verbeſſerung

des kuͤnfftigen Feld⸗Zugs / Ubernehmung einiger

Churfuͤrſtlichen Reuteren / die hierzu und fuͤr an⸗

dere Kriegs⸗Auslagen benöͤthlgte Million Relchs⸗
thaler / nicht weniger den Ruckſtand der fuͤr Phi⸗

lippsburg beltebter 6 . Roͤmer Monath / wie

auch an dem vorigen Feldzug beſchloſſene
300000 . fl zur Operations·Caſſa und ſonſten be·
treſſend / und endlich das dieſer Materien we⸗

gen an daͤs Reich ausgeſtellte per Dictatutam

am 31 . mehr gedachten Januarit communicir⸗

te Kayſerl . Oommiſſions· Decret in ordentliche

Berathſchlagung geſtellet ; So iſt nach der Sa⸗
chen Vlchtigkeit und allen erwogenen Umſtaͤnden

beſchloſſen worden / daß foͤrderiſt aus der Krlegs ⸗
eclaration und darauf erachtet und ratificirten

verſchiedenen Reichs · Schluͤſſen nochmal auf das
verbuͤndlichſte von geſambten Reichs wegen veſt

zu ſtellen ſeyn und bleiben ſolle / daß / gleichwie
in ſelbigen Kayſerl . Majeſtat mit Churfuͤrſten
Fuͤrſten und Staͤnden des Reichs den von

Franckreich und deſſen Adherenten dem Roͤmi⸗

ſchen Reich und deſſen Alliirten abgenoͤthigten
Krieg gegen gedachte dieſe allgemeine Feinde

auszufuͤhren/ ſch verbunden gemacht/ aucheineAr⸗
mee von t20000 . Mann ins Feld zu ſtellen / die

benoͤthtgte Kriegs⸗ Requiſita ʒals Artillerie / Am⸗
munitloͤn / Proviant / Magazinen / Fuhrtoerck /

Bruͤcken⸗Weſen / u. Geld zur Operation nach dem

Fuß der Mannſchafft anzuſchaffen / reſpective zu

beneñen / neindie Creyß zu kepartiren ſich entſchloſ⸗

ſen / als iſt ein jeder Reichs · Creyß und Stand
in allen obgemeldten preeſtandis das Seinige auch ( 1 )
daran / ohtie Vortheil / ohnentgeltl . gratis , beſag hon Stei⸗
obangefuͤhrterReichs · Schluͤſſezuconcuriren / und lung der

ad loca opetationum nach der RKayſerlichen Cortin⸗
und Reichs hohen Seneralitaͤt Antveiſfung / und Sentien ,

dem Commands dem gantzen Krieg zu praſtiren

ſchuldig geweſen / und annoch beſtaͤndig dahin

verbunden / geſtalten dann die jenige/ ſoihre Con⸗
tingentia an Mannſchafft und andern requiſitis

u. Praſtandis bieſen Krieg ihindurch entweder gat

nicht oder nicht tomplet und voͤlltg geſtellet / und das

ihre Reichs⸗ Conſtitutions - maͤßig beygetragen /

von ihrer Obligation und Nexu & Vinculo ſocie -

tatis & fœæderisdamitnicht entlediget oder loß
— —
Alllirten gemachet / durchungluͤckſeelige Zufaͤlle
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A Beſchreibung
gegeben ſeynd / ſondern ſolcher Ruckſtand wird

hiermit ftyerlich von Beichs wegen vorbe⸗

halten / und Kayſerl . Majeſt . uͤberlaſ⸗
ſen / ſelbige groſſe Præſtationes und Ruͤck⸗

ſtäͤnde ſo wohl jetzt bey wehrenden

Krieg / als hiernechſt bey erfolgenden
Frieden gelegenheitl . nach denen Beichs⸗

Satzungen dem Keich beſſer zu asſi⸗

gniren oder allen bedoͤrffenden fals zu ex⸗

equiren / allermaſſen die hoͤchſte Unbilligkeitwaͤ⸗
re / daß ein ſo heffttger Krieg von einlgen Crey⸗

ſen / mit ungleichen Buͤrden und dieſer hoͤchſten
Ruin , wie nun zum andern mahl bey der in die

exponirten Creyßen erfolgten feindlichen Invaſion

gnugſam geſchehen / gefuͤhret und getragen wer⸗

den ſolte / daraus dann auch ſo viel ſich ergeben/
daß das geſamte Reich aus Abgang noͤthtger und

gnugſam exſorderter der Herren Mit⸗Staͤnden

Asſiſtenz bey Anfang der fatalen / jedoch mit GOt⸗
tes Veyſtand und Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . zu

Braunſchweig klugen Direction nach gluͤcklicher
geendeter Campagne (dafuͤr deroſelben der ſchul⸗
dige ewige Danck gebuͤhret ) faſt in eine gaͤntzll⸗
che Umſtuͤrtzung / ohne ſich erholen zu koͤnnen/ haͤt⸗
te gerathen koͤnnen / wann es nicht durch Goͤtlli⸗
che gnaͤdige Huͤlff und Segen waͤre abgewendet
worden ; und nach deme die Gefahr noch nicht

verſchwunden / ſondern eben wie bey vormahls
angefangenem Feldzug anjetzo faſt glelch ſo groß/

und abermahl die zuverlaͤſſige Nachricht gege⸗

ben wird / daß der Feind ſich im Elſaß und

Straßburg / zu einem fruͤhzeitigen Felozug ruͤ⸗

ſie / alle Anſtalt bereits gemacht / das Reich mit

einer ſehr groſſen und formidablen Macht zu

præveniren ſuche / und ſonderlich gegen

ote exponirte Reichs Creyße eine voͤllige Ever⸗

ſion zu tentiren gemeint ſeyn ſolte ; ſo iſt dafuͤr

gehalten worden / daß dieſen beſorgenden groſſen
Ungluͤck zu entgehen / die hoͤchſte Nothdurfft und

der Churfuͤrſten und Fuͤrſten des Reichs Ehre
und eines jeden Pflicht auch Wohlfahrt erfordere /
daß zu Kayferl . Majeſt . und des Reichs / auch
hoher Alliirten Dienſt / zu Erhaltung des ge⸗

liebten Vatterlandes Teutſcher Nation und der

gemeinen Sach Beſten / auch Conſervation der

exponirten das Ihrige rechtſchaffen præſtirenden
treuen Reichs ⸗Creyßen und Staͤnden / nach dem

Exempel der hohen Alllirten / alle Macht und

Kraͤfften zuſammen geſetzt / dadurch eine vi⸗

goureuſe Gegen Anſtalt gemachet / mit⸗

hin der Feldzug mit Honneur und Reputa⸗
tion unter Ihr . Churfürſtl . Durchl . zu

raunſchweig hohen Commando und

treuen Beyſt and der hohen Alliirten und

Goͤttlichen reichenSegen / mit einer zeitl .
des Feindes Prævention , gluͤcklich angefan⸗
gen / folglich auch die Campagne mit

Nutzen und anhoffenden Vortheil / auch

erfechtender Superioritaͤt ůber des Feindes
Waffen ausgefuͤhret / und ein beſtaͤn⸗
biger Frled und Ruhe⸗Stand in Europa
dadurch bald erlanget werden koͤnne/
Ihro Churfürſti . Durchl . aber recht⸗
ſſchaffen unter die Arme gegriffen und

Reichs u. Creyß
⸗Geſchh

asſiſtirt werden ſolle . Zu ſolchem Endedann 1709.
ferner beſchloſſen worden / daß alle Churfuͤrſten /
Fuͤrſten und Staͤnde des Reichs / Ihr durch ob⸗

angezogene ratificirte Reichs ⸗Schluͤſſe ihnen zu⸗

getheilte Contingentien an Mannſchafft in

completen Dienſt und muſtermaͤſſigem Stand
medio Martii an dem Ober⸗Rhein ad loca

operationum ( welche Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl .
zu Braunſchweig benennen werden ) mit exac

und genauer Beobachtung deß vom Reich be⸗

liebten March ⸗ und Quartier⸗Reglements voͤl⸗

lig und gaͤntzlichen anmarchiren und ſtellen/
daſelbſt ſolche / entweder durch Ihre Creyße oder

eigene eines jeden Stands Commiſlarios mit

Brodt / Fourage und Sold verſehen / die vom

Reich beliebte Artillerie , Ammunition , Fuhr⸗
werck und ſonſten beyſchaffen / und nicht allein

ihre Quotas an dem vorigen Feldzug bewilligten
300000 . Fl . nach der damahls dem Reichs⸗

Schluß beygefuͤgten General⸗Repartition , dar⸗

an noch einige Reichs ⸗Creyße das Ihrige / wie

auch dle moroſi Statusdie fuͤr Philippsburg vom

Reich beſchloſſene / und noch ſchuldig bitebene

6. Roͤmer Monat ſub pœna Executionis milita -

ris in Zeit von 4 . Wochen abzutragen haͤtten/
ſondern auch an der Milſton Reichs ( 0.

Chaler nach des hiemit beliebten und an ncem
nectirten Repartitions - Tabell , zu Uberneh⸗ gyillez
mung wenigſtens 3. biß 4000 , Mann Thaler .
Chur· Saͤchſiſcher Reuter / den Uberreſt
aber zu vorhabender Kriegs ⸗Operation
nach Gutbefinden Seiner Churförſtl .
Durchl .zu Braunſchweig bey der Stadt
Franckfurt innerhalb 4J. Wochen à die

Ratificationis Cæſareæ oder auch eher erle⸗

gen ſollen / wovon ſich dann miemand

zu eximiren beſugt ſey / auch keine Mo⸗

derationes öder Exemptiones Circulares , wel⸗
che ohne dem in vorherigen Keichs⸗

Concluſis und fuͤr jetzo auffs neue hiemit
casſiret / und ungůltig erklaͤret worden /
ſtatt haben / und alle ſolche Piæſtationes ſol⸗
len nach dem Fus des bellebten Quanti ad 12000 .

Mann denen Reichs⸗Schluͤſſen gemaͤß in de⸗

nen Creyßen lubrepartirt werden / allermaſſen
ſonſten mit der Anzahl des intendirenden Geld⸗

Qlanti hoͤchſt erwehnt Se . Churfuͤrſtl . Durchl .

zu Braunſchweig nicht weit zureichen / ſondern
in denen Operationen und andern Vorhaben
gehindert werden doͤrffte; Man haͤtte aber auch

hierbey von Churfuͤrſtl . Collegii wegen keinen

Zweiffel / ſondern ſetzte vielmehr das beſtaͤndige
gute Vertrauen in Ihr . Koͤntgl. Majeſt . Auguſti
generoles Koͤnigl. Gemuͤth / Sie wuͤrden zu

lieb der gemeinen Sache / Ihrem blß daher zu

deren hoͤchſten Nach⸗Ruhm jederzeit bezeigten
patriotiſchen Wohlwollen nach / ermeldte z. biß ( 6
4000 . Mann auf billtge Conditiones erhand⸗Udernch⸗
len und dem Reich uͤberlaſſen/ dabey aber auch mung
ihr Reichs „Contingent und andere Præſtanda Baſff
wo nicht voͤllig / doch wenigſt den hal⸗ Reulel ,
ben Theil mit anmarchiren und an den Obern⸗ (7. )
Rhein auch ſtellen und præſtiren laſſen / weilen

aber der Feind oberwehnter Maſſen das Roͤmi⸗

ſche Naich!l

* 7
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ſchẽ Relch in euſſerſte Everlion ſtuͤrtzen / beſchlieſ .

ſen / man auch mit einem liſtigen / ſchnellen /
mit allen Ktiegs , Kequiſitis wohl verſehenen
Feind wieder zu ſchaffen haben wuͤrde/ und alſo

viel zu langſam zu des Feindes Vorthell und des
Reichs beſorglichen groſſen Abbruch zugehen wuͤr⸗

de / wann man hier in Comitiis dieſe Handlung

der uͤbernehmenden Churfuͤrſtl . Reuter / mit

Ih . Majeſt . Koͤnig Augulto angehen wolte/ ſo

iſt zu der Sachen mehrerer Beforderung fuͤr gut

angeſehen worden / auch beſchloſſen / daß Ihr .
Kayſerl . Majeſt . ſolches allerunterthaͤnigſt von

Reichs wegen zu uͤberlaſſen / und dieſelbe aller⸗

gehorſamſt zu erſuchen / Sie allergnaͤdigſt geru /
hen moͤchten / mit Zuntehung Ihrer Churfuͤrſtl.
Gnaden zu Mayntz und Churfuͤrſtl. Durchl . zu

Braunſchweig dieſe Handlung je eher je beſſer auf
leidentliche billige Conditiones mit hoͤchſtgedach/
ter des Koͤntzs Auguſti Majeſt . anzugehen / die z .

biß 4000 . Mann aber nach geſchloſſenen Lra⸗

ctat alſobald an den Obern⸗Rhein dergeſtalt
marchiren zu machen / daß ſolche vorhero in

Kayſerl . Majeſt . und des Reichs Pflicht / ſamt
allen Obern⸗und Unter⸗ Officiren / von Ihrer
Churfuͤrſtl . Durchl . zu Brannſchwelg zu neh⸗

men / und ſo wohl dieſen Feldzug als in der

Winter⸗Station wo ſie am Rhein ⸗Strohm blel⸗

ben muͤſſen / von dieſer Millton Thaler etwa

nach dem Fus ein oder anderer Cteyßes Voͤl⸗
cker zu verpflegen / und denen jenigen Staͤnden /
wo Sie jetzt durch und hiernaͤchſt zuruͤck marchi⸗

ren / oder ſonſten in · und nach dem Feldiuig zu

ſtehen hinkommmen / kein Uberlaſt und Be⸗

ſchwerde ſeyn moͤchten / zu dem Ende March⸗

Reglement nach denen dießfals errichteten Reichs⸗
Schluͤſſen dem Tractatzu inſeriren / die Gene⸗

ral und andere Officirs auch anzuweiſen / gute

Ordre , ſcharffe Diſciplin und Zucht / ſo wohl
unter ſich ſelbſten als an denen gemeinen Solda⸗

ken zu halten / und zuglelch zu reguliren / daß
alle Exactiones an Geld und andern Naturalien /
bey hoher Pœn abzuſtellen / und ernſtlich abzu⸗

ſtraffen / auch die March- Ruten mit deren betret⸗

tenden Staͤnden Landt Commiſſariis denen

Reichs ⸗Conſtitionen gemaͤß einzurichten und zu

vergleichen / wobey aber bedungen worden / daß
mit dieſen angeſetzten Geldern eine durchgehende
Gleichheit alſo zu halten / daß ein jeder Stand

das Seinige pro rata beyzutragen / und keiner

vor den andern in ſolidum hafften / ſondern ein

jeder nur vor ſein Quotum , was es ihme nach

der Subrepartition des Quanti univerſalis an der

Million Reichthaler auswuͤrfft und ertraget / ver⸗

bunden ſeyn ſolle : Es tiſt auch per Expreſſam
hiebey vorbehalten und beſchloſſen worden / daß
wofern nach voͤllig zum Stand gebrachten Tra -

ctat mit mehr hoͤchſtgedachter Sr . Koͤnigl. Maj .

Auguſto ſich ohnverhofften Fals ergeben wuͤrde/
daß ein oder ander oder Particular Staͤnde in

Bezahlung Ihrer oder Setner Quotæ zuruͤck
hielte / gar nicht bezahlte / oder etwas ſaumſelig
waͤre/ die Willtgte / ſo thr Antheil daran entrichtet /
fuͤr jene nicht angehalten / oder an ſelbige eintge
Forderung in keine Weiß gemacht / noch wen⸗

1705 .ger mit Gewalt durch Einquartierung oder ſon⸗
ſten auf einige andere Art oder Manier darzu ge⸗
noͤthiget oder belaͤſtiget / ſondern bey denen Mo⸗

roſis der Ruͤckſtand wuͤrcklich durch Ihre Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . zu Bratinſchweig / als comman⸗

direnden Generaln exequiret / von dem errich⸗
keten Tractat aber dem Reich alsbalden /Nach⸗

richt gegeben werden ſolle . Dieſemnach waͤre in

Conlormitaͤ der vorherigen vielſaͤltigen Reichs⸗
Schluͤſſen Ihro Kayſerl . Majeſt , nebſt aller ge⸗
horſamſter Danckabſtattung vor Dero ſo erſprieß⸗
liche als ohnermuͤdete Reichs ⸗Vaͤtterl . eyfrige
Vorſorg u. allergnaͤdigſtErtlaͤren und Erblethen /
daß ſie zu allen Præſtationen mit ihren Contingen⸗
tien gůtigſt zu Erhaltung des periclitirenden Bat⸗

terlandes Teutſcher Nation zu concurriren / hoͤchſt⸗
beglerig / nochmahl ohnverweilt allerunterhaͤntgſt
zu erſuchen / Sie allergnaͤdigſt geruhen moͤchten/
wegen Ubernehm ⸗und mit billigen Conditionen

Erhandlung der gedachten 3. biß 4000 . Mann

Churfuͤrſtl. Reuter / mit Zuziehung Ihrer Chur⸗
fuͤrſtl. Gnaden zu Mayntz und Churfuͤrſtl . Durchl .

zu Braunſchweig den Tractar bald moͤglichſt an⸗

zugehen / und zuſchlieſſen auch mit Vorſtellung an⸗

ſcheinenden Feilndes Gefahr und antrohenden

Ruinſo vieler treuer Reichs ⸗Creyß und Landen /
die Staͤnde des Reichs ohnverzuͤglich fernerwelk
mit Nachdruck von Kayſerl . Majeſt . allerhoͤch⸗
ſten Amtswegen ernſtlich zu excitiren und zu er⸗

mahnen / daß ſie Ihre vormahls und jetzt aufs neue

bellebte / beſchloſſene und repartirte Reichs⸗Con⸗

tingentia an Mannſchafft mit allen oben er⸗

wehnten Kriegs⸗Requilitis und Geld ⸗Anlagen /
und was Ste daruͤber an Volck / Stuͤck / Am⸗

munition beyhanden / zum beſten des Vatterlands /
deſſen Rettung und zu Befoͤrderung der gemeinen
Sache / gleich die exponirte Creyße eine Zelthero
willig uͤber Vermoͤgen gethan / nun ins geſamt
eylends zur Reichs⸗Armee an den Ober⸗Rhein
ad loca operationum ( welche Ihr . Churfürſtl .
Durchl . zu Braunſchweig benennen werden) me⸗

dio Martii auch herſtellen moͤchten / und ware

uͤber das auch zu Verſtaͤrckung der Relchs ⸗Ar⸗
mee Ihro Koͤntgl. Majeft , die Herren General
Staaten und Chur⸗Braunſchweiz ferner zu er⸗

ſuchen Ste allerſelts belteben möͤchten/ dahin ( 8)
bey der Kegierung zu Brüſſel anzutra⸗Anſu⸗
gen / und die Sach in die Wege zu rich⸗chung um

ten / daß der Burgundiſche Creyß mit einen Byp⸗
ſeinem ſchuldigen Beytrag dem Keich (onnaten
nicht aus Handen gehe / ſondern ſein ih · wegen et⸗
me in denen von Kayſerl . Maſeſt . rati⸗ oberter
ficirten Reichs⸗Schluͤſſen zugetheiltes Platze .

Contingent ſo wohl an Mannſchafft zur
Keichs · Armee am OGbern⸗Rhein / als

zu der Operations - Caſſa und öͤbrigen
Keichs · Præſtandis medio Marti auch bey⸗
tragen und ſtellen moͤgen ; auf daß aber die

ſo offt relolvirte Reichs „Contingentia anf

Mannſchafft und andern Requiſitis bellicis nicht

abermahlen von denen remotioribus ſtatibus Im -

perii auf dem Papier beſchloſſen bleiben / in der

That aber nichts von ühnen zu Relchs Armee⸗

wie die vortge Krtegs / Jahr auch zu des Reichs
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groͤſten Schaden geſchehen / geſtellt / und von der

Kayſerl . und Reichs hoher Generalitaͤt auch denen

hohen Allitrten nicht ohne Urſach abermals zu Be⸗

ſchwehrungen Anlaß gegeben / oder durch deren

Unterlaſſung der Feind deſto mehrern Vortheil
und Macht behalten werde / in die exponirte

Reichs / und C eyß Landen einzutringen / ſolche auff
das euſſerſte / nit Schwerdt / Feuer/ Contribution ,
und Pluͤnderung zu devaſtiren / und zu fernern
Beytrag voͤllig incapable zu machen ; So iſt
von Reichs wegen auch beſchloſſen wor⸗

den / daß die Convocatio conſueta Statuum

der Iber und Nieder⸗Saͤchſiſchen Crey⸗

ſen ohnverzuͤglich von denen Herren ausſchreiben⸗
den Fuͤrſten vorzunehmen / und oben beſchloſſene

Contingentia an Mannſchafft und andern benan⸗

ten KriegsRequiſitis und verwilligten Geldernzu
der Operation und Ubernehmung der z. bis 4000 .

Mann Chur⸗Saͤchſiſcher Reuter zu lubreparti⸗
ren waͤren / zumahlen im Nieder⸗Saͤch ſiſchen
Creyß dem Vernehmen nach beyde Ihro Koͤnigl.

Majeſt . Majeſt . zu Schweden und Preuſſen

deßwegen auch de modo & ordine verſtanden ſeyn

ſollen / und nachdem im Ober⸗Saͤchſiſchen Sreyß
die Convocation von Ihro Koͤnigl. Majeſt . Au -

guſto allein dependire / darnach dieſes Creyſes
Loͤbl. Staͤnde ſo ſehnlich verlangten / ſo wuͤrden

die bis daher vorgegebene Difficultæten und Obſta⸗

cula in einemjeden Creyß deſto leichter proponirt /
und inter Status ipſos ſchiet lichund guͤtlich zu des

Publici Beſten beyzelegt und abgethan werden

koͤnnen / und im widrigen dadurch der gemeine
Sach / Kayſerl . Majeſt . dem Reich und denen

hohen Allüirten kein Schad / und ſich jetzt und bey
der Nach⸗Welt eine Verantwortung zugezogen

werden wollen ; Es waͤre dahero Ihro Kayſerl .
Majeſt . arich allerunterthaͤnigſt zu erſuchen / von

dleſer ReichsErinnerung und Schluß denen

hoͤchſt⸗ gedachten ausſchretbenden Herren Fuͤrſten
beyder Ober/und Nieder⸗Saͤchſiſchen Creyſen

beliebige Communication zu geben/ und bey ſelbigen

Dero allerhochſte Kayſerl . Auchoridaͤt / mittels

dienſamen Vorſlellungen ferner allergnaͤdigſtzu in⸗

terponiren / wohin zugleich Ihro Chur⸗Fuͤrſtl .
Durchl . zn Brannſchweig / in dem abgebenden

Reichs Antwort Schreiben mit zu belangen /
ſonderlich aber waͤre bey Kayſerl . Majeſt . Chur⸗

Braun ſchweig und denen Herren General . Staa⸗

ten dahin auch mit anzutragen / Sie allergnaͤdigſt
gnaͤdig und genelgt geruhen moͤchten Ihre
Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen als Chur⸗Fuͤrſten zu

Brondenburg / ſonderlich reſpective zu excitiren

und zu diſponiren / daß Se . Koͤntgl. Maj belleben

wolten / Ihr voͤlliges Reichs - Contingent an

Mannſchafft mit allen andern Kriegs-Requiſitis
und vom Reich bellebten thnen zugethellten Geld⸗

Quotis an den 300000 . fl. und Millton Rthlrn
an den Obern⸗Rhein / unter Ihr . Chur⸗Fuͤrſtl .
Durchl . zu Braunſchweig hohes Commando

laͤngſtens gegen End Martüi ſtell ' n / præſtiren / und

die Gelder mit denen reſtirenden 6 . Roͤmer⸗Mo ,

naten fuͤr Philippsburg an die Stadt Franckfurt /
gleich von andern Staͤnden bereits meiſtencheils

geſchehen / bezahlen zu laſſen : Se . Kayſerl . Majeſt .
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waͤren auch ferner allergehorſamſt zu erſuchen / das 1705.
Concert mit ChurBraunſchweig tind den hohen
Alliirten zu der kuͤnfftigen Campagne bald iind
ſicher zu formiren / um nicht abermal wie vorm

Jahr geſchehen am Obern⸗Rhein vom Feind præ⸗

venirt / uͤber ſallen und ruinirt zů werden / mit dem

alleruntert haͤnigſten wiederholten Be⸗

gehren / die Unterſuchung an den ſtatt dmae,
lichen und veſten zu des Keichs höͤchſten wrſahrK
Schaden und Schimpff vom Seind bey poꝛjaha
angehendem Feldzug ruinirt / von der gen dinin

Kayſerl . und Reichs⸗Armee ſpoͤttlick , Derluſt ,

verlaſſenen Rhein Poſten und Linien

begangenen / nie faſt erhoͤrten hoͤchſt

ſtraffmaͤſſigen Fehler Ihr . Chur⸗Fürſtl .
Durchl . zu Braunſchweig mit aller gnã⸗
digſt zu committiren / und nach Befin .
den ſcharff nach denen Kriegs⸗Articuln
und Diſciplin andern zu einem Exempel
und Verhuͤtung dergleichen Lachetk , auch
damit ins kuͤnfft g ein jeder Oflicier und

andere ihr Devoir beſſer beobachte / ab

ſtraffen zu laſſen / dem Reich ſo fort
davon allergnaͤdigſte Communication zu

geben ; Es koͤnte indeſſen von Reichs / wegen von
Chur⸗Braunſchweis Nachricht eingezogen werden /
in was Stand dieſe Sach damals bey der Armee

gelaſſen worden ſeye / und nachdem dle ſchaͤdlicheſ . .
Ausfuhr der Pferde aus dem Reich ins Hoſttcun Paltte
beſtaͤndig zu hoͤchſtem Abbruch Ihrer Kapyſerl hfer.
Majeſt . und des Reichs / auch der hohen Allürten gunsfuht.
Armee und groſſen Vortheil des Feindes continui⸗

ret / ſo wuͤrden Ihro Kayſerl . Majeſt . von Se bſt

allergnaͤdigſtbelteben / die preißwuͤrdigſte Vorſorg
zu tragen / rochmahlen geſchaͤrffte Mandata po⸗

nalia bey Leibund Lebens⸗Straß ius Reich ergehen
zu ſaſſen / und mit den en hohen Alliirtendaruber zu

comtnuniciren / wie dieſem Unweſen / ſonderlich
in denen Niederlanden und gegen der Schweiß / wo

dergleichen am mehreſten ohngeſtrafft practicirt
und geuͤbet wird / mit Nachdruck geſteuret und

verhůtet werden moͤge,

In dem Fuͤrſtl . Collegio ſolte es allerhand Mey Finſtl.
nungen gegeben / und ſonderlich Preuſſen / nament⸗ Lolean
lich wegen Maadeburg drauff beſtanden haben/ zuſchler⸗
Saͤchſiſcher Voͤlcker Ubernehmung und Erlegung

lunt .

einer Milllon Thaler gar nichts / im uͤbrigen kel⸗

nes wegs anders / als nach hergeſtellten Saͤchſi

ſchen Creyß⸗Taͤgen / ( welchen Creyß · Tags Punct

auch andere Saͤchſiſche Staͤnde urgiret /) beyzu⸗

tragen / weswegen von Reichs wegen eine Vorſtel⸗

lung an die Preuſſiſche Geſandſchafft zu thun in
Vorſchlag kommen . Andere hatten noch immer

vorgewendet / uͤber ein und anders noch nicht in⸗

ſtruiret zu ſeyn .
0

te Bewilligung wegen auffzubringender Mil⸗

lion Thaler / und Ubernehmung etniger Chur⸗

Saͤchſiſchen Reuterey war Fuͤrſtl. Seits / doch

unter denen merckwuͤrdigen Bedingnuͤſſen/ verhan⸗
den / daß alles ein gleich durchgehendes Werck

ſeyn / daß der Willlge fuͤr den Saͤumigen in kei⸗

nerley Weiß hafften / daß von zu uͤbernehmenden

Sachſen keinem Siand weiter einige Beſchwerung

Auch des
Staͤdtiſ.
Stiue ,

—
zuwach, —
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Reichs/n . Creyß⸗Geſch .

J7οννιο uwachſen ſolte u . ſe w. Faſt leichen Schlags war

das Staͤdtiſche alſo lautende Concluſum :

Als das am z 1. paſſato dictirte Rayſerl. Com -

miſſions - Decret, dann Sr . Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl.
zu Braunſchweig⸗Hannover / wentger nicht Ihro
Hochmoͤgenden der HHrn . Erneral Staaten von

Holland anhero erlaſſene Schreiben vom 18 . und

Reuterey und ſchleuniger Auffbringung der Mil⸗

lion Rthlr . betreffend / in dem Reichs⸗Staͤttiſchen

Collegio in Propoſition und behoͤrige Delibera -

tion gezogen worden / wůrde einhellig dafuͤr gehal⸗
ten und geſchloſſen / daß/ gleich wie die euſſerſte
Nothdurfft unumgaͤnglich erfordern wolle / daß zu

Abwendung der dem geſamten Heil . Roͤmiſ. Reich
und ſonderlich denen feindlichen vorhabenden ge⸗

faͤhrlichen Operationen / naͤher gelegenen Loͤbl.

Creyſen und Staͤnden imminirender hoͤchſt· und

augenſcheinlicher Gefahr / alles moͤglichund dien⸗

ſame vorzukehren / alſo zumahlen die Reichs / und

Creyß · Conſtitutions - maͤſſige Contingentia an

Mannſchafft / Munition und andern Zugehoͤrun⸗
gen / ohne Abgang und Anſtand / an den Obern⸗

Mhein geſtellet / die vorhin ſchon zu Auffrichtung
der ohnentbehrlichen Operations· Caſſa von Reichs

wegen beliebte 300000 , fl. dereinſt zuſammen ge⸗

bracht / und die ſubrepartirte Quotæ Reichs⸗

Schluß /maͤßig entrichtet / dann auch die Ein⸗

gangs beruͤhrte Ubernehmung eintger Chur⸗Saͤch⸗

fiſchen Reuterey / und Beſtreitung anderer benoͤ—

tigter Kriegs⸗Koſten auffs Tapis gebrachte Mil⸗

lion Rthlr . nach der von Einem Hoch⸗Loͤbl. Reichs⸗
Directorio communicirten Repartitions - Tabell ,

dafern anders in denen Loͤbl. Creyſen / wo dieſe
Materie / zuverlaͤßig eingeloffener Nachricht nach /
gleichfalls in Deliberation geſtellet iſt / kein anders

reſolviret werden moͤge / vom geſamten Reich hier /
mit / jedoch pro poſſibilitate ,und dergeſtaltzu verwil⸗
ligen ſeye / daß ſolches eine durchgehende und ge⸗
meine Sach ſ ye/ hierzu alle hoͤchſt umd Loͤbl. Staͤn⸗
de pro ratis concurriren / keiner auch vor den an⸗

dern zu garantiten oder zu hafften gehalten ſeyn/ ind
jemand vor den andern derenthalben angefochten
werden ſolte .

Man gidt Binnen der Zeit / in welcher die Vergleichung eines
Hannover durchgehenden Reichs , Schluſſes abgewartet wer⸗

Durchl . von Hannover und derer HHrn . General

Staaten eine Antwort ſertig wurde / in welcher
man auff einen guten Reichs⸗Schluß vertroͤſtete/

ſendung einer Hollaͤndiſchen Huͤlffe/ wegen ero⸗
berter dande Burgundiſchen Creyſes / die Unter⸗
ſuchung und Ahndung des in vorigem Jahr bey
Verlaſſung derer Linten begangenen hoͤchſt⸗ſchaͤli⸗
chen Fehlers recommendiret u. ſ. w.

Euer Chur,Fuͤrſtl . Durchl . ſollen Wir die

anweſende Miniſtri auſſer Zweiffel auch werden re⸗
ferirt haben ) daß nicht allein Euer Chur⸗Fuͤrſtl.
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22 . ejusd . die Kriegs⸗Ruͤſtungen zu bevorſtehen⸗ .

der Campagne , Ubernehmung der Chur⸗Saͤchfiſ .

4
Durchl . angefuͤhrte Puncta zu Fortfuͤhrung des in

ſtehenden Feldzugs / und was die HHrn. General⸗
Staaten der vereinigten Niederlanden vom Relch
zu eben dieſem Ende begehren / ſondern auch was

Ihro Kayſerl . Majeſt . und Ihro Chur⸗Fuͤrſtl .
Gnaden zu Mayntz zum oͤfftern wegen beſſerer Ver⸗

ſorgung erwehnten kuͤnfftigen Feldzugs und otlen⸗

1705 .

We Operation gegen den Feind anzuſchaffen / nach⸗
druͤcklich vorſtellen laſſen / denen Hoͤchſt/ und Ho⸗
hen HHrn . Principalen Committenten und O⸗
bern umſtaͤndlich relerirt worden ſeye ; Man iſt
daruͤber auch noch in beſtaͤndiger Deliberation ;
und hoffet zu einem ſolchen Schluß hald zu kom⸗

men / daß man mit Keputation dieſen Feldzug
wird ausfuͤhren koͤnnen/ allermaſſen nicht zu zweiff⸗
len / es werde ein jeder hoher und miederer Stand
des Reichs die Ehre ſeines Vatterlandes ſich beſtens
laſſen angelegen ſeyn / und ſich von keinen beſchloſ⸗
ſenen præſtandis zu entziehen gedencken / worzu er

ſich durch die Kriegs⸗Erklaͤrung/ auch andere dar⸗

auf erfolgte verſchiedene Reichs⸗Schluͤſſe verbind⸗

lich gemacht hat / dabey auch erwegen / daß einem

ſolchen im widrigen unverhofften Wegerungs⸗Fall
die Verantwortung des ſonſt daraus dem Reich
oder Particular Creyß un d deſſen Staͤnden groſſen
Ungluͤcks meiſtens mit zukommt / und die Schaͤ⸗
den denen Reichs⸗Satzungen gemaͤß/ denen Da⸗

mnificatis zuerſetzen habe / niemand auch Euer

Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl . patriotiſche Conſilia und

Vothaben auff ſo warhaffte treue Vorſtellund
Warnungen zu hindern / oder fruchtlos zu hoͤch⸗
ſter Aergernuͤs und Proſtitution des geſammten
Reichs bey der Nach⸗Welt zu machen / gemeynet

ſeyn wird . Euer Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl . werden

wir den bald zum Stand zu bringen hoffenden
Reichs Schluß / uͤber alle obgedachte Puncta zu
communiciren nicht unterlaſſen / der dann mei⸗

ſteus bey der anſcheinenden und zum Theil gegen⸗
waͤrttger groſſer Feindes⸗Gefahr und imminiren⸗

der gaͤntzlicher Umſtuͤrtzung der exponirten Reichs⸗
Creyſe und Landen / die das Ihrige uͤber Vermoͤ⸗ Denener⸗
gen beygetragen / und von Freund und Feind grau⸗ Ponitten

ſam ausgeſogen / faſt verdorben und untuͤchtig Lredſen
guten Theils gemacht worden ſeynd / zu Wwen,aiß

Zeus⸗

dung dertzleichen Ungluͤck bey denen moroſis Sta⸗

den muſte / kam es doch darzu / daßauff die vorigen
Jahrs ingelauffene Schreiben Ihro ChurFuͤrſtl .

dle Befoͤrderungdesvoͤlligſen Preuſſiſchen und an⸗

derer / auch Caſſeltſchen Contingents , desgleichen Zweiffel von Dero Miniſtris Ihro eingeſchickten
Auſtellung Saͤchſiſcher Reichs, Taͤge / die Herbey⸗

Nachricht unterthaͤnigſt htemit geben / ( wie Dero

chal de Villars beyſammen ſtehen / und ein gewiſ⸗

tibus zu exequiren ſeyn wird / damit der Krieg mit

gleichen Buͤrden ( wie man ſich oͤffters in vorigen
Reichs · Schluͤſſen hierzu ſo lolenniter und kraͤffttg
verbunden / die Executions - Ordnung hierzu auch
Ziel und Maaß giebt ) getragen werde ; Euer
Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl . werden auch aus der HHrn⸗

General. Staaten an den Reichs Convent abge⸗
laſſenen / per Dictaturam communicirten / auſſer

Schreiben erſeh n haben / daß von dieſen hohen
Alliürten / das Reich / eben wie von Euer Hoch⸗
Fuͤrſtl. Durchl . gewarnet / und die zuverlaͤßige
Nachricht gegeben wird / daß am Obern⸗Iheln

die euſſerſte Gefahr / und groͤſteMacht zu einem

fruͤhzettigen Einbruch in das Reich zuſammen ge⸗
fuͤhrt/ dazu auch wuͤrcklich alles veranſtaltet wer⸗

de / und einige 2000 . Mann unter dem Mare -

ſes Deſſein auszufuͤhren/ vorhabens ſeynſollenzwei⸗
( S ) leik .
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17053. len imůnbelannt / und hier angezelgt worden / daß die ReichsStaͤndemit Ernſt und Nachdruck durch 1768 ,

Ihre Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen etwas von Ih⸗
rem Contingent in Nlederlanden ſtehen haben / ſo

man dermahlen am Obern⸗Rhein bey dleſer Ge⸗

ſahr hoͤchſt vonnoͤthen hat ; So haben wir die

Horn . General - Staaten nicht allein erſuchet /

Ihro Koͤntgl. Majeſt .in Preuſſen zu dilponiren /

daß Ihr voͤlllges ReichsContingent an Matun⸗

ſchafft mit allen Krlegs · equiſiſis und bellebt , auch

noch ferner reſolvirenden Gelb⸗Quanto , an den

Obern⸗Rhein unter Cner Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl .
hohes Tommando geſtellet / und reſp.angeſchafft/

ptæſtirt und bezahlt werden moͤchte/ damit die

Reichs⸗Armet in ihren rechten Stand kommen / und

Henendo·andere PotentioresStatus daran auch / zu Lieb des

IbrEri Vatterlandes / ein gleichmaͤſſiges beobachten und ein

ngutes Exempel nchtnen moͤgen; ſondern daß auch

hochzedachte HHrn . Staaten ſich gefallen laſſen
moͤgten / wegen der wieder eroberten zum Burgun⸗
diſchen Creyß gehoͤrlgen Lande / dem Reich mit ei⸗

ner billigmaͤſſigen Huͤlßß in dieſer hoͤchſtenNoth an

Hand zu gehen / wie das Reichs Antwort⸗Schret⸗

Panch ben / an wohlervehnte HHrn . GeneralStaa⸗

Preuffen
ten / mit mehrern in ſich enthaͤlt: Wir ſeten in kel⸗

und denen nen Zweiffel / es werde dieſes alles von Sr . Koͤ⸗

Staaten . nigl . Majeſt . in Preuſſen / und denen Herren Ge⸗

neral Staaten um ſo balde zu erhalten ſeyn / wann
Euer Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl . mittelſt Dero bekanten

hoben Vermoͤgens / durch Ihre daſelbſt habende
Miniſtros eifertge Vorſtellung / gleich dahter auch

denen ChurBrandenburgiſchen und Gencral -

Staaten Geſanden und Reſidenten geſchehen/
chun laſſen / oder Sie dahin zu dilponiren geruhen /
daß ſie an ſtatt deren ſo viel andere Mannſchafft
zur Reichs⸗Armee unter Dero Commandho ſtellen
wolten ; Wie dann Eure Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl .

die ůbrige Ober · und Nieder⸗Saͤchſiſche auch Nie⸗

der Rheiniſche Weſtphaͤliſche Creyß⸗Staͤnde/ deß⸗

gleichen Heſſen⸗Caſſel / wegen Dero Ober⸗Rhei⸗

niſchen Creyß⸗Contingents anzumahnen belieben

werden / daß ſie Ihre Reichs und Creyß ⸗Præſtan⸗
da an Mannſchafft und ſonſten / an allen andern

Kriegs⸗Ruͤſtungen / auch Geld ſo im Reich be⸗

ſchloſſen / und noch relolvirt werden moͤchte /hne
Abgang / an den Obern Rhein ſtellen / zahlen
und præſtiren / vorab da bekannt / daß einige

Staͤndegar nichts / andere thre Contingentia und
andere Kequiſita nicht complet an den Obern⸗

Rhein geſtellet haben / die Herren General·Staa⸗
ten in ihren Reſolutionen vom 23 . Nov . 1707 .

auch erklaͤret / daß ſie keine Reichs⸗Contingentia
bey ihrer Armee haͤtten/ wann nicht unter denen
12000 . Mann Preuſſiſcher Mannſchafft ( wie

jetzt hier angezeigt worden ) nicht etwas vom Reichs ⸗
Contingent begriffen waͤre / ſo ſie dem Reich

überlieſſen . Man wird hingegen von Reichs we⸗

gen nicht ermangeln/ beſtaͤndig daran zu ſeyn / daß
in dieſer hoͤchſt nothwendigen Veranſtaſtung / zu

dem anruckenden / GOtt gebe ferner gluͤcklichen
Jeldzug / von denen ReichsCreyſen und denen

Staͤnden in threnbreſtationen nichts verabſaͤumet
werde / ſolches auch Ihrer Kayſerl . Majeſt . lu -

premo Rrecutori Legum in dem abfaſſenden Con⸗

cluſo allerunterthaͤnigſt zu recommendiren / daß

Hen⸗Magazinen verſehen / die beſchloſſene Ar -

Reichs · u. Treyß⸗Oeſch

die Reichs⸗Creyß Ausſchrelb⸗Aemter angehalten

wuͤrden / Ihre voͤlltge compler· und muſtermaͤſſige
Mannſchaſſt / bey dieſer des Feinds / in Ihrem

Kayſerl. Commiſſions Decret ſelbſt erkannten und

erinnerten gefaͤhrlichen Contenence, u. uͤber groſſer
Veranſtaltung zu zeitiger Invaſion in die exponirte

Reichs⸗Creyſe / ad loca operationum ( die Euer

Chur,Fuͤrſil . Durchl . entweder dem hleſigen
ReichsConvent oder denen Creyß⸗Ausſchrelben⸗
den Fuͤrſten und Directoren bekannt zu machen be ·

lieben wollen ) medio Martii unter Dero ohchCommando mit noͤthigen Proviant , Haber ⸗un

tillerie , Ammunition , Geld zur Operation ,und
ſonſten marchiren zu ſtellen und bezahlenzuloſſen /
damit mit Reputation und Ehren der Krieg aus⸗

gefůhrt / und ſolchergeſtalt Euer Chur. Fuͤrftl .
Durchl . rechtſchaffen mit Ettect und nicht mit

Worten unter die Arm gegriffen werde . Dieſelben

werden aber auch belieben / diejenige unſere Liltam giſten bon

uns anhero gnaͤdigſt zu dienſamen Gebrauch zu der Etan,
communiciren / welche zu End der Campagne de Mann⸗
gemacht und gehalten worden / um daraus er ſehen ſchafft ea ,

zu koͤnnen / ob und was vor Staͤnde noch eintge zulenden,
Mannſchafft zu Roß und Fuß / und wie vlel /
auch welche entweder gar keine / oder nicht com-

plete Reichs· Contingentia zu der Reichs / Armee

geſchicket haben / um dermahlen in Zeiten die er⸗

forderliche Conſtitutions - maͤſſige Verfuͤgung da⸗

gegen vorkehren zu koͤnnen / wobey aber auch von⸗

noͤthen ſeyn doͤrffte/ ohnſchwer notiren zu laſſen /

was von ein / oder andern Creyß ·Stands · Trouppen
in denen Reichs⸗ Feſtungen / oder andern feſten

Plaͤtzen verlegtgeweſen / oder noch ſeyn / auf daß
man von denen Reichs Contingentien an

Mannſchafft / in Zutunfft gruͤndlicher Intorma⸗

tion dahier haben / und der Sache Beſchaffenheit
nach / in vorſallenden Kriegs ⸗Sachen verfahren /
auch ein⸗ſo anders zeltlich anweiſen koͤnne: Wie

dann zu obiges alles eherer und balbiger Bewuͤr⸗

ckung von Reichs wegen nochmahlen beſchloſſen
worden / allen Fleiß anzuwenden / daß die Obern⸗
und Nieder⸗Saͤchſiſchen Creyß⸗Staͤnde/ gleich bey Suͤchſi.
anderen Reichs⸗Creyfen geſchtehet / ohne Verzug Creyß: Tl⸗
auch convociret / und alle Kriegs Præſtationes ge Hal⸗

an Mannſchafft und andern Erfordernuͤſſen ſub . lunge .
repartiret / dabey aber auch die etwa vorſehende Aur.
Difſicultæten in denen Creyſen inter Status ipſos
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vorgetragen / friedlich und vergnuͤglich abgethan
werden moͤchten / welches zu befoͤrdern Euer Chur ⸗

Fuͤrftl. Durchl . hoͤchſteInterpolition und Mlt⸗

wuͤrckung keinen geringen Trieb geben wird . Wir

erſuchen dieſelbe auch hiemit unterthaͤnigſt / Sle

getuhen bey denen ausſchreibenden Herren Fuͤrſten
gedachterOberound Nieder Saͤchfiſcher Creyſen /
dahin mit anzutragen / daß ſothane Convocatio

Statuum je eher jebeſſer erfolge / indeme man von

Reichs wegen / um ſo wentger an elnem guten Ek⸗

fect , beſonderlich in Nieder⸗Saͤchſiſchen Creyß

zwweiffelt / als für gantz zuverlaͤſſig dahter verſichert

werden will / daß wegen ſolcher Conyocation auch

de modo & ordine und ſonſten beyde Koͤntgl.

Majeſt . Majeſt . in Schweden und Preuſſen / als
reſp.

fü
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relp . Hertzoge von Bremen und Magdeburg

uber die ſonſt vorgeweſene Anſtaͤnde und Difficul⸗

taͤten unter ſich nunmehro gaͤnzlich verſtanden

ſeyn ſollen / die Somocation der Ober⸗Saͤchſ.
Staͤnde aber / von Ihro Koͤnigl. Majeſt . Auguſto ,

als Churfuͤrſt zu Sachſen / dermahlen allete de⸗

pendire , und von denen Staͤnden nichts anders

von geraumer Zett als ſolche ſehnlich verlanget /
und allerſeits dem Publico damit ein groſſer Vor⸗

thetl / bey deſſen Unterlaſſung hingegen ein allgeinei⸗

ner Abbruch / ( ſo billig in alle Wetſe abzuwenden

iſt ) zugefuͤget wird / deswegen wir dieſe ſo hoch⸗
wichtige Etlectuirung der obgedachten Creyß⸗
Staͤnden wuͤrcklichen Convocation , und dabey

vornehmende Subrepartition alles vom Reich be⸗

liebet / und nach abſchlieſſender zu gezenwaͤrti⸗
gein Keteg benoͤthigten Beytrags / zu Dienſt

des Vatterlandes und der gemeinen Sache Be⸗

ſten / Euer Churfuͤrſtliche Durchleucht ober⸗

wehnter Maſſen angelegentlichſt unterthaͤnigſt re⸗

commendiren . Damit aber auch dasjenig / was

ſim Anfang verwichenen Fe dzugs an denen vor⸗

trefflichen und koſtbahren nunmehro vom Feind
ruinirten Rhein⸗Poſten und Linien vorgangen /
deren Verlaſſung dem geſamten Reich ein faſt

der KriegsRechte angeſehen / und unter der
Reichs Milirz , auch denen Generalen und Offi⸗
ciren / die daran Theil haben moͤgen/ anderenzum

Kayferl . Majeſt dieſes bereits in einem Reichs /
Gutachten von Reichs wegen eingerathen wor⸗

den / Seine Kayſerl . Majeſt . daruͤber auch von

der hohen Seneralitaͤt Bericht zu Dero allerhoͤch⸗

ſten Nach ⸗NRuhm allergnaͤdigſt angezogen / dieſe

Sach aber biß daher erliegen bletben / da ſte bil⸗

lig ſolte prolequiret werden . So geruhen Euer

Ehurfuͤrſtl . Durchl . davon forderiſt Kayſerl .

Majeſt . allerunterthaͤnigſt Bericht / auch eine

gnaͤdigſt gefaͤllige Nachricht dieſer algemeinen

Reichs⸗BVerſammlung zu geben / wo die Sach

dermahlen haffte / und in was Stand ſie ſeye / um

ſo ſort bey Rayſerl . Majeſtaͤt die Nothdurfft fer⸗
ner von Reichs wegen allerunterthaͤnigſt anbrin⸗

gen zu koͤnnen. Man wird hingegen Euer Churfl .

Durchl . in der Deliberation ſtehendes Chur ⸗Ge⸗

ſchaͤfft auch alſo foͤrdern / daß es zum baldigen

Schluß kommen / und dieſelbe damit voͤllig ver⸗

gnuͤgt werden moͤgen. Wir haben es Euer Chur⸗

halten / Dero fernere Erklaͤrung erwartend / und

zu Churfuͤrftl . hoͤchſten Gnaden Uns befehlen/
alich verblelben wollen ꝛc. ꝛc.

Preuſſen ließ anzeigen / daß es mit Schwe⸗

den wegen zuhaltender Creyß ⸗Taͤge im Nieder⸗

Saͤchſiſchen / auf gewiſſe Bedingungen / ver⸗

und bliebe ſolchem Fals auf ſeiner Erklaͤrung bey

denen Reichs Præſtandis nichts zu thun . Mit⸗

lerwell kam es doch darzu / daß aus oben beyge⸗
brachten Schluͤſſen derer krey Reichs ⸗Colle -

gien ein gantzes und durchgehendes Reichs⸗Gut⸗
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unerſetzlicher Schaden zugefuͤgt/ nothduͤrfftiglich
unterſucht / das Befundene nach der Schaͤrffe

Exempel ein rechter Ernſt gezeiget werde / wie

fuͤrſtl. Durchl . in Antwort ſchuloigſt nicht ver⸗

ſtanden / wenn dieſen nicht nachgekommen wuͤrde /
ſey es nichts und kein Reichs ⸗Tag zu heiſſen

/

achten wuͤrde / welches dem Weſen nach / mut
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dem dargelegten Churfl . Conclulo uͤberein kam Reichs

nur daß / auf Erinnerung des Fuͤrſtl. Collegü , Sutach⸗

hier und dar in eintgen Umſtaͤnden und Wor⸗

ten / die oben im Churfuͤrſtl. mit groben Lettern

ten wegen

gedruckt und mit Zahlen bemerckt ſind / etwas Werfaf⸗

No . A. die Worte : Unentgeldtl . gratis &c . auſ⸗

nen

u. ſ. w. mit : biß 4000 . Mann ; No . 7 . mit der

Redens Art : Wo nicht voͤllig/ doch wenigſtens

den halben Theil ꝛc. geſchehen / und bey No . 2 .

die Sache folgender Maſſen gefaſſet war : Von

Reichs wegen dergeſtalt vorbehalten / daß ſelbige

groſſe Præltationes und Reichs ⸗Ruͤckſtaͤnde / ſo

wohl itzt / bey vorwehrendem Krtege / als her⸗

nach/ bey erfolgenden Frieden / gelegentlich /nach
denen Reichs Satzungen / dern Reich zum beſten

einzutreiben ꝛc. allermaſſen ꝛc. ꝛc. das in No . 4 . ſich
mit groͤſſern Buchſtaben findende beliebte man

dergeſtalt : Mithin der bevorſtehende Feldzug mit

Honneur u Reputation / unter Ihro Churfuͤrftl.
Durchl . hohen SCommando angefangen / fortge⸗

ſetzt / und dadurchein beſtaͤndiger Fried⸗ und Ruh⸗
Stand bald in Europa erlanget werden koͤnne .

Zu ſolchem Ende dann ꝛc. ꝛc. bey No. J . hatte es

viel Zanck gegeben / weil alle Staͤnde mit allem

Eyfer drauff beſtanden / daß man bey der Millton

Thaler auf thnen zugeſtandene Moderationes und

dergleichen reflectiren und ſolche ihnen zu Gute

kommen laſſen muͤſte. Damit man nun nur

aus der Sache kaͤme / hatte man ſich folgender
Worte dießfals verglichen : Wann ſich dann

niemand / nach Inhalt voriger Reichs ⸗ Schluſ⸗

ſe zu eximiren befüͤgt ſey . Und alle ſolchePræſta⸗
tiones ſollen ꝛc. ꝛc. No . 8. war auf den Sch ag

geaͤndert / wie die Sache unten im Schreiben an

Hꝛn. Gentral⸗Staaten gefaſſet worden / neml .

Sie allerſeits belieben moͤchten/ die Sache in die

oberten zum Burgundiſchen Creyß gehoͤrigen Lan⸗

de / dem Reich mit einer billigmaͤſſigen Huͤlſſe
in dieſer bevorſtehenden Gefahr / an Hand gegan⸗

gen werde . Auf daß aber die ſo offt relolvirte ꝛc.ꝛc.

bey No . 9 . war die Saͤchſiſ . Creyß⸗Tags⸗Sache
mit dieſen Terminis endiich vorzuſtellen / der

Schluß ausgefallen : So iſt von Reichs wegen be⸗

ſchloſſen worden / allen Fleiß anzuwenden / daß die

Ober⸗u . Nieder⸗Saͤchſiſ . Creyß⸗Staͤndeu. ſw . wie

das mehrere oben im Reilchs⸗Schreiben an Chur⸗

Haͤnnoveꝛ von dieſem Punct zu finden/ und vorkom⸗

men iſt . Was in das Churfuͤrſtl. Concluſum No .

10. von dem Verluſt der dinien und Ahndung darbeny

vorgegangenen Fehler eingefloſſen war / legte gemet⸗
nes ReichsGutachten folgender Maſſen dar : Mit

dem allerunterthaͤnigſt wiederholten Begehren / Ih .
Churfl . Durchl . zu Braunſchweig zu commititen /
daß dieſelbe geruhen moͤchten/ dasjenige / wasin An⸗

fang verfloſſenen Feldzugs an denen vortrefflichen
und koſtdaren / nunmehro vom Feind ruimirten

Rhein⸗Poſten und Linten vorgangen / durch deren

Verlaſſung dem geſamten Roͤm. Reich ein faſt un⸗

Wege zurichten / darmit wegen derer wieder er⸗⸗

erſeßlicher Schaden zugezogen worden / der hoͤchſten

( ) 2 Noch⸗

weniges geaͤndert worden / daß man nehml . bey ſung .
612

ſen gelaſſen / ein gleiches auch bey Ne . z . mit de⸗ 6 . 0
Worten : Auch hoher Alltirten c . No , 6 . ( 6. ) ( 7. )

69
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Kayſerl .
Majeſta

nem
Relichs⸗
Schluß

SBDeſchreibung
ſtationcs wie auch das Quantum an der Milio⸗

Nothdürfft nach / zu unterſuchen das etwa be⸗

findliche Unrecht nach der Schäͤrſſe der Krlegs⸗

Rechte anſehen / und dergeſtalc abſtraffen zu laſ⸗

ſen / daß andere / ſo wohl Offleiers als Gemei⸗
ne / ein Exempel daran haben/ und fuͤrs kuͤnff

tig ein jeder ſeine Schuldigkeit / wie es einem

tapffern Soldaten gebuͤhret/ bezeuge / davon ſo

fort Kayſerl . Majeſtaͤt dem Reich Communica -

tion zu geben/ alleer mildeſt genelgt ſeyn wuͤrde .

Es koͤnte aber indeſſen von Reichswegen / von

Chur⸗VBraunſchwetg Nachricht eingezogen wer⸗

den / in was Stande dieſe Sache damahln bey

der Armee gelaſſen worden ſen. Und nachdem

die ſchaͤollche Aus fuhr ꝛc. wo imChurfůrftl. Con⸗
cluſo der Verhinderung der Pferd⸗Ausfuhr in

Niederlanden und gegen die Schweitz gedacht
worden war z hatte man im Reichs Gutachten
noch hinzu geſetzet / daß darauf auch am Rheln

d an dir Maaß gedacht werden moͤchte.

A

un
wüd durch . Das Reichs⸗Gütachten war nun wieder zu

t Pappier gebracht / und kaum ſtund guf ſelbi⸗

ohngeſau⸗ gem / ſo hoͤrte man ſchon die ohnanſtaͤndige
met zu ei⸗Prophecey / daß/ die rechtſchaffene und durch⸗

gehende Bewirckung deſſelbigen mehr zu wuͤn⸗

ſchen als zu hofſen / weil bey deſſen Einrichtung

Conärrnitt ſo mancherley Bedingungen / Vorbehaͤltnuͤſſe/
auch gar Proteſtationes u. ſ. w. vorkommen /
als ſchlechte Zeichen elnes guten Fortgangs /

deſſen Ermanglung die Folge der Geſchichte gnug

darlegen wird . Kayſerl . Majeſtaͤt ſaͤumten ih⸗

res Orts mit Genehmhabung dieſes Gutach⸗

tens nicht / ſondern ertheilten ſelbige unterm 9

Martit / und lieſſen ſich / nachdem deſſen In .
halt wiederholet worden / durch ihre Commiſ⸗

Ee kon weiter dergeſtalt vernehenen:
drücklichen Wie nun ſolches Gutachten in ſich ſehr hell⸗

Expreſſio - ſam / und wegen des darauf fuͤrſcheinendenbe⸗

nen. harrlichen Eyfers fuͤr des Reichs und gemeinen

Weſens Wolfarth Eingangs allerhoͤchſt erwehn⸗
ter Ihrer Kayſerl . Mʒajeſtaͤt hoͤchſt annehmlich

iſt / derohalben auch die jentge Churfuͤrſten/ Fuͤr⸗

ſten und Staͤnde / wie auchGeſandtſchafften billich

hoch zu loben / welche daſſelbe durch ihren Rath
und Zuthun zu befoͤrdern geholffen ; Alſo haben

auch Ihto Kayſerl . Mafeſtaͤt Dero geheimden
Rath und bey noch fuͤrwaͤhre ndem allgemeinen
Reichs Convent hoͤchſtanſehnlichen Principal⸗
Commiſſario dem Hochwuͤrdigſten/ Hochgebohr⸗

nen Fuͤrſten und Hetrn /Herrn Johann Phi⸗
liyp / der Heil . Roͤmiſchen Kirchen Tit . St .

Sylveſtri Prieſtern / Cardinalen von Lamberg/

Vuben
zu Paſſau allergnaͤdigſtaufgetragen / in

ero allerhoͤchſten Kayſerlichen Nahmen ſolch
Concluſum der dreyen Reichs⸗Collegien , wie

hiemit beſchiehet/ zu ratificiren / annebenſt an⸗

zudeuten / daß obſchon Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt
vorhin das jentge erathenemehrentheils von ſelb⸗

10 gehoͤriger
ffelbe jedoch dem Concluſo gemaͤß nicht nur ſol⸗

ches mit erwůnſchtem Nachdruck wiederholen /
ſondern auch wegen Dero OeſterreichiſchenCrey⸗

ſes / ohnerachtet deſſen mit Fug prætendiren koͤn⸗

nender Exception ,die demſelben zugetheilte præ⸗

Biſchoff / und des Heil . Roͤmiſchen Reichs

rten erinnert und urgiret / die⸗

Feſchs

ll . Ercyß
Seſch⸗

nen Thaler nicht weniger als an denen z0000 .

fl . ( woran von Ihrer Kayſerl . Majeſtaͤt die

Helffte bereits baar erlegt / und das uͤbrige / ſo

nicht in unentbehrlichen Kriegs Bereitſchafften

gut gemacht worden / gleichfalls folgen ſoll )uͤ⸗
bernehmen / und mit deren Bezahlung in der

Zuverſicht / daß auch ſaͤmtliche Churfuͤrſten /

Fuͤrſten und Staͤnde deßgleichen thun werden /
chiſtens den Anfang zu machen / Wlllens ſeynd .

Die Erhandlung der Chur⸗Saͤchſiſchen Voͤl,

cker aber der Herren Churfuͤrſten zuͤ Maynz

und Braunſchweig Churfuͤrſtl. Gnaden und

Durchl . aus vollkommenen zu Deroſelben hoher

Bernunfſt und patriotiſchen Eyfer ſetzenden Ver⸗

trauen / und andern erheblichen Urſachen voͤllig
zu uͤbertragen / gut befunden haben / und aller⸗

hoͤchſten Orts ferner allergnaͤdigſt nichts unter⸗

laſſen wollen / was zu Vollbringung aller in

ſolchem Gutachten enthaltener ſtattlicher Rath⸗

ſchlaͤge und Erinnerungen erſprieſen kan / wle

Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt auch der kuͤnfftien O -

Peration halber das noͤthige mit mehrhoͤchſt er⸗

wehnter Ihro Churfuͤrſtl. Durchl . zu Braun⸗

ſchweig und der Hohen Alliitten Generalitaͤt zum

Theil bereits verhandelt / und das uͤbrige zu

contcertiren / Dero Kayſerl . und geheimbden

Reichs⸗Hof⸗Kriegs RathsPræſidenten und Ge⸗

neral⸗Jeld⸗ Marſchallen des Herrn Prinzens
von Savoyen Fuͤrſtl. Durchl . erſter Tagen da⸗

hin abſchicken werden / daß ſonſten ein jeder

Reichs Creyß und Stand an allem vom Reich

dieſen Krieg hindurch verwilligten præſtandis be·
ſag der Reichs⸗Schluͤ ße das Seinige auch ohne

Vortheil auf eigene Koſten zu conkeriren / ſchul⸗

dig geweſen / und annoch ſeye/ mithin die jeni⸗

ge/ ſo ihre Contingentien an Mannſchafft und

andern Verwilligungen / entweder gar nicht o⸗

dernicht voͤllig geſtellet und beygetragen / von ih⸗
rer Obligation und Nexu nicht entledig et / oder

loß gegeben / ſondern ſolcher Ruͤckſtand ſo wohl

bey jeßt waͤhrendem Krieg / als beyerfolge nden

Frieden Reichs ⸗Satzungs⸗maͤßig einzutreiben

ſeyen / darunter ſeynd Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt
mit Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden ganz

verſtanden und entſchloſſen / veſt darauff zu hal⸗
ten / laſſen ſich auch allergnaͤdigſt gefallen / daß

mit denen zu Erhandlung der Chur⸗Saͤchſiſchen
Voͤlcker / und Behuff der bevorſtehenden Opera⸗

tiontn / angeſetzten Geldern durchgehends eine pro⸗

portionitte Gleichheit gehalten werde / und keiner

fuͤr den andern in lolidum hafften / ſondern ein

jeder nur für ſeine Quotam verbunden ſeyn / folgl .da
etwan ein oder mehr Stande widerVerhofſen zu Be

zahlung ihre Quotæ zuruͤck hielten / oder ſaumſeells
waͤren/ die willige fuͤr jene nicht angefochten / oder

auf einigeArtbeſchwehrt / ſondern bey denen Moro⸗
ſis der Ruckſtand durch Jh. Churfuͤrſtl. Durchl. zu

Braunſw . krafft des hiermit ſpecialiter aufttagen⸗

den Gewalts als commandirendẽ Generalen wuͤrck/

lich exequiret werden ſolte/ wüͤnſchen jedoch mehr /

1708 ,

daß man es zu ſolchen Extremitaͤten nicht kom⸗

men laſſen / ſondern alle und jede thre Devotion

und Lieb gegen das Vatttrland Teutſcher Na⸗
ion
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und ſein

Reichs .u. Creyß⸗Geſch⸗
jon gleichſam in die Wette an den Tag legen/
und einer dem andern darinnen vorzukommen

oder zu uͤbertreffen / zu eigener Ehre und Ruhm
befliſſen ſeyn moͤge; Und ſollen ſich Ihre Kay⸗
ſerl . Majeſtaͤt zumahlen zu denen Ober · und Nie⸗

der⸗Saͤchſiſchen maͤchtigernCreyß Staͤnden ve⸗

ſtiglich verſehen / daß/ da die Creyß ⸗ Taͤge allda /
ſineracheee

Dero Kayſerl . unausſetzlichen urgi⸗
rens / alſo forderſambſt nicht zum Stand kom⸗

men koͤnnten / davo n eine zeitliche Huͤlff in ge⸗

genwaͤrtiger Gefahr zu hoffen waͤre/ ſie gleich⸗
wohlen mittlerwell ihre dem Reich ſchuldigeHuͤlſ⸗
e und Beytrag an Volck und Geld zu leiſten/ ſich
um ſo weniger encbrechen werden / als derglei ⸗
chen Verzug oder Vorwand ſie von thier vom

Relch zutragenden Obligation und denen im

Reichs . Gutachten wohl⸗berůͤhrten Pflich / en nicht

Inhalt a

diſpenſiren oder entſchuldtgen koͤnnen/ ꝛe.

u. Che noch die Kayſerl . Ratification ei lalgte /
Chucfürſtl . befand man bey dem Reichs⸗Convent fuͤr gut

Durchl⸗
bon

FBraun⸗

53
55

erichtet ,

und noͤthig/ Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . von dem

Inhalt des ausgefallenen Reichs Gutachtens

ohngeſaͤumteNachricht zu geben/ daß ſie ſich theils
beſſer darnach richten / theils auch die Bewir⸗

ckung ſeines Inhalts bey den Staͤnden ſonder⸗
helt / durch ihr vlelguͤltiges Anſehen und Ermah⸗
nungs Schreiben befoͤrdern helffen koͤnten und

moͤchten / deßwegen man von Reichs wegen nach⸗

ſtehendes an Selbe absehen ließ .
Aus dem von allhleſiger Reichs⸗Verſammlung

unterm 10 . hujus an Euer Churfuͤrſtl . Durchl .

abgelaſſenenScripto , als deſſen zuverſichtlichen wol
eingeloffenen Antwort⸗Schreiden / werden dieſelbe
gnaͤdigſt erſehen haben / was geſtalten man all⸗

hier uůͤber die Kriegs⸗Materte und darzu noͤthige
Reichs⸗Præſtationen auch Anſchaffung anderer

Kriegs⸗Ruͤſtungen / Geld / und ſonſten zu dem

bevorſtehenden Felbzug in wuͤrcklicher Berath⸗

ſchlagung begriffen / und wie Euer Churfuͤrſtl.
Durchl . man nach Dero Endtgung zugleich das

Relchs · Concluſum unterthaͤnigſtzů uͤberſchicken/
Sich mit vernehm en laſſen / und zugeſagt ; Nach⸗

dem man nun heut in allen dreyen Reichs⸗Col⸗

legiis zum Reichs „ Gutachten dieſe obgedachte
Kriegs⸗Materie gebracht / und zu hoffen / daß

ſolche allernaͤchſtens von Kayſerl . Majeſtaͤt um
ſo vollſtaͤndiger allergnaͤdigſt ratificirt werde /
als die zimlich avancirte Zeit zum inſtehenden
Feld⸗Zug/ und die gegenwaͤrtige feindliche Ge⸗

fahr / auch deſſen bey der Reichs ⸗Armee aber⸗

mal ſuchende Prætenſion ein ſolches hoͤchftens er⸗

fordern doͤrffte/ in gemeldten Reichs⸗Gutachten
aber verſchiedene und zwar ſolche Sachen enthal⸗
ten ſeynd / welche zu der gemeinen Sache / Kay⸗
ſerl . Majeſtaͤt und des Reichs Beſten zu brob⸗

ſuchee werden ſo haben Wir Deroſelben auch
wor Einlangung der gewiß bald erfolgenden Kay⸗
ſerl , allergnaͤdtgſtenRatification , zu Gewinnung
der Zett obgedachtes Reichs⸗Gutachten zu Dero
Nachricht und Veranſtaltung des darinn vom

Reich geſchehenen Begehrens / unſerm vortnali⸗

get ſchuldigen Erbleten gemnaͤß/ eines wells hle⸗

*
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mit beſag des Anſchlags /unterthaͤntaſt zu uͤber⸗

ſenden / eine ohnumgaͤngliche Nothdurfft zu ſeyn
ermeſſen ; Und gleichwie nicht zu zwelffeln / es

werden Churfuͤrſten und Staͤnde des Reichs die

Conſetvation ihres Vatterlands ſich euſerſt ange⸗

legen ſeyn zulaſſen / bemuͤht ſeyn / u zum Dienſt des

Publici in allen dem jenlgen / was in obgedachten
Reichs : Gntachten enthalten / und dazu ein jeder
Stand des Reichs zu præſtiren ſchuldig iſt / das ge⸗
ringſte nicht abgehen und fehlen laſſen/ uin dieſen

Feld⸗Zug mit deſto groͤſſern Vortheil gegen dem

Feind ausfuͤhren/ u. elnen reputirlichen beſtoaͤndigen
Frieden dadurch erlangenzu koͤnnen : Alſo ſeßzen dle
felbe unſere hoͤchſt· und hohe Herren Printcipaln/
Commitenten und Obere / auch in Eiter Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . das beſtaͤndig gute Vertrauen /
ſie werden Ihrem / zu lieb und Wohlfarth des

Teutſchen Vatterlands hegenden prelß⸗wuͤrdig⸗
ſten Welt⸗bekandten groſſen Eyfer nach / alles / von

obhabenden hohen Commanddo wegen / in den

Stand zu ſetzen/ gnaͤdigſt mit bemuͤhet ſeyn/ da⸗
mit die Reichs⸗Armee am Obern Rhein in Zet⸗
ten ins Feld zuſammen geſtelle / die Operatio⸗
nes angefangen / mithin der Feind damit moͤg⸗
lichſt ptævenirt werde / und wuͤnſchen dleſelbe
annebenſt / daß der Allerhoͤchſte Allmaͤchtige GOtt
Euer Churfuͤrſtl . Durchl . Kriegs⸗Anſchlaͤg und

vorhabende Operationes reichlich ſeegnen/ und zů

der gemeiven Sache auch des Heyl . Roͤmiſchen
Reichs und deſſen Hohen Allürten Beſten gluͤck⸗
lichen anſchlagen laſſen wolle . Wir werden zu
ſolchem End von hier aus auch zeitliche und be⸗

ſtaͤndige Erinnerungen zu thun / nicht abſetzen /
auf daß an deren hoͤchſt noͤthig⸗ beliebt un

ſchuldiger Mannſchafft / Geld / Stuͤck / Am⸗

munition / Proviane / Magazin und andern

Kriegs Raquiſitis unſere hoͤchflund hohe Herten
Principalen , Committenten und Obern in die

ſem Jeld⸗Zug nichts abgehen laſſen / wohin dann

auch Kayſerl . Majeſt . nach ertheilter Dero al⸗

lergnaͤdigſten Katification mehr gemeldten Reichs
Gutachtens ſolche nachdruͤcklich excitiren werden /
zu Churſfuͤrſtl . hoͤchſten Hulden und Gnaden

uns damit gehorſamdſt empfehlend verbleiben
Euer Chur: Fürſtl . Durchl .

Regenſpurg den 17 . Febr .
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175˙ . . 9
Vorlaͤufftg lieſſen ſich Ihro ShurfuͤrftlDurchl .

gar willfaͤhrig zu ſeyn erklaͤten/ das jenige beſt·moͤg⸗
lichſt zu bewircken / was von Reichs / wegen an Sie

ſcribirte zudem Ende ihret Geſandſchafft Nach⸗
ſtehendes :

Uns verlanget worden / ſo viel an Uns /
achten/ und gnaͤdigſt zu beſorgen / Cuer Chur⸗ nichts ermangeln laſſen / und dem Reichs⸗Con -
fuͤrſtl . Durchl . von Relchs wegen getiemend er ,

vent ,
welcher geſtalt ſolches geſchehen / hiernaͤchſt

Wir werden an Erfuͤlluns deſſen / was von

Nachticht geben / inzwiſchen werdet ihr dem

Chur ⸗Mayntztſchen dortlgen Geſandten anzeigen /
daß Wir Unſern Miniſtris in Engell· und Hol⸗
land wegen Beloͤrderung / daß das Koͤnigl.

Preußiſche Reichs⸗Contingent voͤlllg zur Reichs⸗
Armee geſtellet / und dem Reich von dem recu⸗

perirten Antheil des Burgundiſchen Creyſesei⸗

nach oberzehlten / geſonnen worden / und Son- aufſolch

weffen fich
Churfürſtl
Durchl .
vor laͤuffig

Schreide n
erklaͤretz .

N 3 nel
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ſie ſich

ſenen zu

Las

Reichs

In die

ten .
I

foͤrbern ,

0 Huülfſe wiederfahren / dann auch daß denen

Pferd ⸗Ausfuͤhrungen ins Hoſticum durch die

Niederlande / und von Seiten des Maas⸗

Stroms geſteuert werden moͤge/ die Nothdurfft
relcribiren. Wir werden annebens andleuͤbrige

Staͤnde dleſes und des Weſtphaͤliſchen Creyſes /
in ſo weit es nicht ſchon geſchehen / ingleichen an

des Herrn Landgrafen von Heſſen Caſſel Sbd. we⸗

gen
præſtirung ihrer Reichs⸗Contingentien / die

votm Reichs - Convent an Uns begehrte Anmah⸗

nlingen ohnverweilet ergehen laſſen / Wir ſeynd

gleichfalls im Begriff / um die Handlung mit des

RoͤnigsAuguſti Majeſtaͤt zu befoͤrdern/ nichtallein

mit threr ſondern auch mit des Kayſers Majeſt . u.

Chur - Maynt Lbd. die noͤthigeCommunieationes

anzuſtellen / und werden ſo vtel von uns dependi
ren kan / den Schluß ſolcher Handluns befoͤrdern

zu helffen / nichts unterlaſſen wir tragen auch

und wie kein Bedencken / an den Koͤnig Auguſtum wegen

Haltung Sines Ober⸗Saͤſchiſchen Creyß⸗Tages

hemuhelen 66 rfuͤrſtl . Durchl. t

pieBiwil⸗ du ſchreiben ꝛc. Ihro Churfuͤrſtl Durchl . thaten

ckun
＋”T de die trifftigſten Erinnerungen / dem Reichs ·

das Ihre / und ſchrleben ſo an Creyß und Staͤn⸗

Schluß ſich in der That gemaͤß zu bezeugen .

Ign dem vorhin ſchon angeregtem Antworts⸗

Schreiben des Reichs an die Herrn Staaten ließ

ſich jenes / nebſt Wlederholung dieſes thres An ,
reib 5 wei

Sch 909 bringens und Erklaͤrens ferner weil erbütten

renStaa⸗ ſein Beſtes zu chun ! iinit Blete ( die Hee⸗

ren Staaten moͤchten auch in ihrem Eyfer vor ge⸗

meine Sache fortfahren .
Staaten Da auch unter und bey dieſen Handlungen
ſherichten
derFran⸗

dte Machricht einlieff / daß Franckreich etwas ge⸗

foſen Bor⸗ faͤhrliches auf Schottland vorhatte / ( wovon

Schott⸗
land .

haden an bey dieſer Land ⸗ Geſchichte das mehrere vorkom⸗

men wird ) nahm Chur⸗Mayntz daher Belegen⸗

heit durch ſeine Geſandſchafft abermahln dem

Relchs⸗Conventvorſtellen zu laſſen / wie noͤthig

es ſey/ alles Ernſtes ſich wider Franckreich thaͤt⸗

crurcklich in Verſaſſung zu ſtellen⸗ damit ſein

Vorhaben wider treue Alllirte deſto ehender ver⸗

nichtet / und nicht widrigen Falls / nach deſſen

Ausfuͤhrung der Teutſchen Freyheit voͤlliger Un⸗

ſtergang /ohne weitern Aufenthalt / erfolgen

möchte u .ſ. w. Damit wir aber dem geneig⸗

ten Leſer nach und nach berichten / wie weit ei⸗

nes und das andere von dem abermal beym

Relch beſchloſſenen / ins Werck gerichtet wor⸗

den oder nicht ; So iſt es hier zu ertzehlen / daß

es mit Herſtellung derer Creyß⸗ Taͤge / auch fuͤr⸗

nemlich in Nleder⸗Sachſen / nicht fort gewolt /

weil allda verſchiedene Rang⸗Strittigkeiten/ auch

zwiſchen Brehmen Magdeburg und Chur⸗

Braunſchweig / nebſt andern Anſtoſſenden / ob⸗

ſchwebeten / ſo zog dieſes Brehmen nebſt Braun⸗

ſchweig als eine Urſache an / weßwegen kein

Creyß ⸗Tag gehalten werden koͤnte/ da zu beſor⸗

hey nichts vornehmen / noch weniger ausrichten /

vlelmehr / ohngeſchehener Dinge / mit groͤſſerer
Verbitterung auseinander gehen wuͤrde . Ehe

auf einem Creyß⸗Tag was ausmachte / waͤre die

die Dircctoria in Creyß ausſchrieben / was am 1709.
Reichs⸗Convent beſchloſſen worden / und was

nach ſolchem Schluß jedem zu præſtiren zulaͤ

me . Die ihre Schuldigkeit nicht leiſten wolten
naͤhmen nur die Nicht⸗Haltung der Creyß⸗Taͤ .

ge zu einenn Vorwand / ſich dahinter zu verſte⸗
cken ; wer aber aufrichtig auf die Noth / und das

Wohlſeyn des Vatterlandes in ſehen entſchloſ⸗

ſen / wuͤſte auch bey abgehenden oder gehemm⸗
ten Creyß - Tag das Seine zu thun . Es blieben

dahero die Cryß Taͤge / ſo in Niedern⸗ als Ober⸗
Sächſiſchen Creyß beſtecken / was auch gleich
in Anſehung der letztern / wie in Betrachtung

der erſtern von ein und andern erinnert worden

war ; und mochten wohl allerhand Staats Ur⸗

ſachen mit unterlauſſen / weßhalben es bey man⸗

chen mit Herſtellung mehr gedachter Creyß⸗Ta⸗
ge nicht fort wolte / die man andern zu erforſchen
Und zu bedencken uͤberlaͤſſet . Der Ober⸗Rhei⸗ Oben⸗

niſche Creyß · Tag wurde / nach eingetrettenem Rheiniſch

dieſen Jahr / auch wiederum fortgeſetzet / beyLreuß lre.
welchem / wie anderweitig / die Herren Staa, Staat
ten durch ihren Abgeſandten / den von Rechtern / Aineber
eine exacte ſpecification fordern lieſſen: Wie viel faſung
Trouppen und in was Stand dieſelbige ein je⸗
des Glied des Creyſes gegen dem halben April
ins Feld ſtellen koͤnne ? wie es um die Artollerie

und darzu gehoͤrige Sachen bewandt ? Ob und

wie die Magazlus verſehen ? und dann / ob und

wann ein jeder ſein Anthell zur Operations. Cal.
ſa beyzutragen berelt ſey ? Man wolte alſo nicht

mehr dem allgemeinen Verſprechen trauen /well
man ſo offt erfahren / daß es in der That bey
manchen inſonderheit nicht erfuͤllet worden / und

zeigte der Hollaͤndiſche Geſandte nicht un⸗

deutlich an / er ſey dieſe Fragen zu thun bewogen

worden / well es mit denen darinnen enthalte ⸗
nen Nothwendigkeiten noch ſo ein ſchlechtes An⸗

ſehen im Reich habe. Man gab ihm auf ſelne
Fragen eine Antwort / dergleichen vorigen Jahrs
dem General Dopff ertheilet worden / wie in de⸗

nen Geſchichten deſſelben mit mehrerm gemeldet

worden / und daher noch erinnerlich / aber leicht

wiederum zu erſehen iſt . 3

Weil eintge Staͤnde am Weſterwald ſich ge . 6. 10
gen derer Franzoſen Strelffereyen deſto ſicherer diſet

5

zu ſtellen / mit ſelbigen einen Conrributions - Tra - Rheins

ctat aufrichten wolten / darbey ſich dieſe einen dem Felte

freyen Durch⸗March / durch deren zu contribui - de nicht

ren willigen Lande / auszubedingen meinten ; Rel,connnen
dete ſich mehr erwehnter HollaͤndiſcherGeſandter
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laſeh,

dargegen mit der Vorſtellung / daß niemals Con -

tributiones in Oerter / die gnugſam verſichert /
ausgeſchrieben und accordiret / viel wentger dem

Feind eine freye Pallage zugeſtanden werden koͤn⸗

nen / wellen durch das erſtere derſelbe um ein groſ⸗

ſes verſtaͤrcket / durch das andere aber immer wei⸗

gen uind gewiß vorzuſehen waͤre / wie man da⸗

he daß die gegen Franckreich in dieſem Kriez be⸗

man auch / wenn gleich alles richtig und einig /

ter einzudringen / in Stand geſeht wuͤrde. Es

belieben auch Fuͤrſten und Staͤnde erwehnten

Hochloͤbl. Creyſes in Conſideration zu nehmen /

griffene Potentien in denſelben mit genugſamen

Conſens , und aus dem Abſehen/ des ſchtveren

FranzoͤſiſchenJochs zu entzehen / getretten / und

— Campagne vorbey/ und ſey ja genug⸗ daß
2 ſelbige

— —
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J7ν ſelbige dahero pro locus belli zu halten ſeyn ; daß

mithin dieſe Socieruͤt alle Alllirte und einem jeden

inſonderheit verpflichtet / dem Feind auf alle moͤg⸗

aber auchoriſiret / durch das Geben derer Con⸗

tributionen bemeldten Feind / ſo lang es die hoͤch⸗
ſte Noch nicht erfordert / und noch viel weniger /
ſo lange ein Mit⸗Socius ſich erbietet / durch ſeine
Huͤlff und Protection der befahrenden Noth vot⸗

gukommen / und ſelbige aufzuheben / mehrers zu

verſtaͤrcken. Gleichwie ebenfalls nicht zugelaſ⸗
ſen werden mag / daß eln ſocius belli , oder

Allttrter / durch eine freye an den Feind verſtattende
Paſſage , dem andern Ungluͤck bringen ſolte / ſon .
dern im Gegentheil alle Alltirte und vornehm⸗
lich dieſer letztere / ſo hierdurch ſolte beleidiget wer⸗
den koͤnnen/ ex Jure ſocietatis , Naturæ & Civi -
lis befugt iſt / oder ſind / im fall vergedachter
ihr Socius oder Alliirter ſchon auch mit leiden

wolte / daß ſie thme im Nothfall / um den Feind
abzuwehren / zu Huͤlſſe kaͤmen/ aus elgener Macht /
und wider des andern Willen dargegen ſich zu

ſetzenund die behoͤr(ge Vorſehung zu thun : Geſtal⸗
ten niemandſeines Nachbarn Hauß / dadurch ſein
eigenes mit angezuͤndet werden kan / abbrennen zu

laſſen / ohne ſolches verhindern zu moͤgen/ obligirt
iſt / ſondern vielmehr das Recht hat / wegen des

Ihme dadurch zugebrachten Schadens an erwehn⸗
ten ſeinen Nachbarn ſich zu erholen . All iewellen

nun der Uuterſchriebene der Meynung iſt / daß die

diſſeits Rheins gelegene Lande / durch die mit einer

geuugſamen Macht beſeßte Linten und Voſtirung
bedecket / und alſo in Sicherheit ſind / anbey da⸗

vorhalten muß : Ein hochloͤblicher Ober⸗Rheint⸗
ſcher Creyß muͤſſe in eben denenſelben Gedancken

ſtehen / weil er auf des Unterſchriebenen Andtetung
die Einnehmang derer Heſſiſchen Voͤlcker ſo rund

abgeſchlagen / und von der Hand gewieſen ; So
folget aus obangeſuͤhrten Urſachen / daß ein

hochloͤblich Ober⸗Rheiniſcher Creyß / oder einiger
Fuͤrſt und Stand deſſelben / auff keinerley Weiſe
berechtiget ſey / uͤber obberuͤhrte Contributiones

mit dem Feind zu accordiren / viel weniger dem⸗

ſelben eine freye Pallage zu geben / und dadurch

ſeine Mit - Allütten in Ungluck zu bringen/ geſtalten
beſagter Unterſchriebene / aus oben angefuͤhrten
Urſachen und Motiven in keinerley Wege ſolches
würde zuſtehen koͤnnen / ſondern im Gegenthell
durch allerhand Mittel zu verhindern ſuchen
muͤſſen. Solte aber ein hochloͤbl . Oder⸗Rheint⸗

ſcher Creyß oder Fuͤrſt und Stand deſſelben / nicht

ſſde elvermeynentm Stand zu ſeyn / um ſein Land vor
Lrovppen Gebung der Contribution befreyen zu koͤnnen ſo
zur. Bede, erbietet ſich der Unterſchriebene / es dahin zu diri⸗

kung ein⸗ giren / daß vor erwehnte Heßſſche in Engel⸗und
nehmen . ſeiner hohen Herrn Principalen Sold ſtehende

Trouppes / zu eines hochloͤbl. Creyſes Bedeckung /
gegen Bezahlung eines biligen vor Mund ⸗und

Pferd⸗Portionen / einruͤcken moͤchten/ vor welche

Bezahl undOblervirung guter Ordre der Unter⸗
ſchriebene /Namens ſelner hohen Herren Plinci⸗

palen/ krafft dieſes ſich Vekbindet / in keinem Theil gehabt / dieſe Dinge iu unterſuchen / der es dem⸗
zwelfflende / ein hochloͤbl. Ober⸗Rh iniſcher Creyß nach ja wohl gethan und von dem Befund der

werde entweder vorbeſagter maſſen ſich in genugſa , Sachen an Kayferl . Maſeſt . ſeinen allerunterthaͤ
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ligſte Weiſe Abbruch zn thun / in keinem Theile

mer Sicherheit befinden / und deßwegen dem Feind 1 70³⁰
dit

Gpedche
Contributiones uno Paſſage zu ac⸗

cordiren / gaͤntzlich verwelgern / oder auf ermelte

Conditionen die geſainte Heſſiſche Trouppen / oder

einen Theil derſelben einzunehmen / durch welches

Letztete dann nicht allein beſagter hochloͤbl . Creyß /
waͤhrenden dieſen Winter / gegen alle felndliche
Inſultes in Sicherheit geſeßzt / ſondern auch untel
hober Verordnung Ihrer Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl⸗
zu Braunſchweig⸗Luͤneburgzc. die Vorſehung 96
than werden koͤnte/ daß die fetzo in der Poſtirung
ſtehende Trouppen / bey erfordrender Noth zl
beſſerer Unterſtuͤtzung derer Linien zu Stlingen und
Poſttrung im Schwartzwald naͤher zuſammen
ruͤcken / und alſo ganz Teutſchland auſſer Gefahr
geſetzet werden moͤgte. Ein hochlobl. Ober. Rhel⸗
niſcher Creyß kan dabey verſichert ſeyn / daß man

indeſſen ſolche zuteichende Mellures nehmen werde /
daß man inſtehenden Sommers nicht allein den
Infall derer Feinden nicht zn befuͤrchten habe /

ſondern in dem Stand gelangen wird / offenſive
agiren zu koͤnnen. Weilen auch endlich die e Sache

von Solcher Importantz iſt / daß man darauf eine

ſchleunige Antwort ertheile / mithin durch das re⸗

guliren des Quanti derer Partionen noch Zeit weg⸗
lauffen koͤnte; So iſt der Unterſchriebene erboͤtig/
im Fall mehr bemelte Trouppes eingenommen
wuͤrden / vor die Pferd⸗Portionen fuͤnff / vor dle

Mund⸗Portionen aber 2lfl . teutſch Gelo zu bezah⸗
len / welches eben daſſelbe Quantum tſt / davor er

im Jahr 1703 . da er unter des Herren Erb⸗

Printzens zu Heſſen⸗Caſſel Hoch⸗Fuͤrſtl. Durchl .

den Succurs nacher Landau gebracht / und die Armee
das Unglück gehabt / bey Speyer geſchlagen zu

werden / die unter Engell⸗ind Hollaͤndiſchem Sold
damals geſtandene Voͤlcker hieſtger Orten unterge⸗
bracht hat ꝛe. ö Wil die⸗

Die Staͤnde des Sreyſes ſahen dieſes als eine es nicht

Kuͤnſteley an / die Heßiſche Voͤlcker in ihre Lande
Yun⸗

unter zu bringen / deſſen ſie ſich auch einiger maſſen/
in ihrer Antwort an den Hollaͤndiſchen Geſanden /

mochten haben mercken laſſen / da ſie uͤbrigens ſch
vor die Fuͤrſorge bedanckt / daß es vielleicht ſo groſſe
Gefahr nicht haͤtte / zu verſtehen gegeben / une

anbey bedeutet hatten / es koͤnten auch in ihres
Herren Landen die Heſſiſche Voͤlcker ſo verlegek
werden / daßſie auff den Fall der Noth / Franßoſ.
Streiffereyen zu begeg nen / an Hand waͤren.Der
Geſandte nahm den obgedachten Argwohn uͤbel/
und ſieß ſich vernehmen / daß ſeine Prineipalen die

Voͤlcker beſoldeten / und auch im Stande waͤren / ſel⸗
che / ohne anderer Leute Beſchwehrung in erhalken.

Was imn obigen Reichs⸗Schluße auch begehꝛte Was we⸗

Unterfuchung und Ahndung des beym Linien⸗gen Unter⸗
Verluſt vorigen Jahrs mit untergelauffenen Feh — ö

ler anbelangte / hatten Kayſerl . Majeſt . deshalben 5 ꝗ—
wohl an Chur⸗Braunſchwelg unterm 7 . Martin Linien⸗

geſchrieben / daß es deßhalben eine Inquiſition Betluſt

vornehmen ſolte ; Allein dleſes ließ ſich in Wider ⸗ Palũitel

Antwort vernehmen / es haͤtte ja der Kayſerl . Ge⸗

neral von Gronsfeld ſchon vorm Jahr Ordre

nigſtemn .
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noch einſchioken koͤnte . Ob und was nun / nach

dieſer gehorſam erwarten / und an ſeiner unter⸗

ermangeln laſſen . Haͤtte inzwiſchen an den General

Thuͤngen deßhalben um Nachrichtgeſchrieben / wie

es dermalen mit der Sachen ſtehe / wolte / bey

Ankunfft zur Armee / ſelbſt drum fragen / und ſo
viel an Ihm / dahin ſehen / daß Ihro Kayſerl. Maj.

ein Gnuͤgen geſchehe ꝛc.

Grund / muthmaſſen / daß auch aus dieſem Punet
des Reichs⸗Schluſſes wenig oder nichts werden

doͤrffte. Es waren aber deren noch wichtigere
und weſentlichere / vonErrichtung der Operations .
Caſſa , Ubernehmung derer Saͤchſiſchen 3000 .

Kung des Mann Cavallerie / Stellung der Contingentien
Reichs , ꝛc. verhanden / davon nun auch weiter anzufuͤhren
Schluſſes . iſt / wie es mit deren Bewirckung hergegangen ſey.

Die HHrn . Staaten / denen / ſo zu reden / wiederum

nichts Guts traumte / kamen mit ihren Erinne⸗

rungen disfals wiederum zum Vorſchein bey dem

Reichs⸗Convent , da ſie auf die gute Erklaͤrung

Staateu

deſorgen
ſchlechte
Bewie⸗

des Reichs ein Antwort⸗Schreiben uͤberreichen

lieſſen / und der ſolch Schreiben uͤbergebende
Hollaͤndi⸗Hollaͤndiſche Reſident , recommendirte deren

ſcer Reſi⸗ Inhalt beſtens / verſicherte auch / wie ſeine Prin⸗

6„ 8 cipalen ſo an andere / als an Ihro Koͤnigl. Majeſt .

airt den
in Prenſſen abermalen geſchrieben / und Solcher

unhalt alle dlenliche Vorſtellungen thun laſſen / damtt

Staali⸗ Se . Majeſt . dem Reich / nicht nur wegen Dero

ſchen Contingentien Genuͤgen leiſten / und nebſt andern

88 des Reichs hochloͤl. Staͤnden zu denen Opera⸗
tions - Geldern und Ubernehmung der Cavallerie

Sr , Majeſt . des Koͤnigs Auguſti contribuiren ;

ſondern auch in Conſideration des gegenwaͤrtigen
euſſerſtgefaͤhrlichen Zuſtands der Sachen / gegen

den gemneinen Feind mehrereEflorten thun moͤgten/
damit der Krieg ſolcher geſtalt durch die hohe Al -

lürte / conſiliis & omnibus viribus unitis , durchge⸗
hends gefuͤhret wůrde / und die werthe Chriſtenhelt /
unter G—Ottes Seegen / derelnſt zu einem reputir -
lichen und ſichern Frteden gelangen moͤchte ꝛc.

Haruͤber ] Dergleichen Anbringen ſchien dem Reichs⸗
deliberi : Directorio von ſolcher Wichtigkeit zu ſeyn/ daßes
cet. auch an dem Heil . Oſter⸗Feſt die Staͤnde zu deſſen

Uberlegung zuſammen berieff / den Innhalt be⸗

weglich recommendirte / wie auch ſchleunige
Beybringung / was eines jeden Principalen Wille

und Meynung zuverlaͤſſig ſey / ſonderlich aber die

und wleder erinnert wurde / man wolle es thun/
wenn andere ein gleiches thaͤten/ namentlich auch

Det Chur⸗Sachſen u. ſ. w. Ehe noch weitere Be⸗

51N8 rathſchlagung hieruͤber erfolgte / gieng aucheine
( 7 5 Antwort von Chur⸗Braunſchwelg / auſ die

noberdes Schretben ein / welche wir oben an ſie geſtellet /
ſchlechten heybracht haben .

Zuſtands ]agten / daß der Zuſtand der Verfaſſung am Rhein
am Rheir ſermahlen noch gar ſchlecht / daß die Herbeybrin⸗

nigſtenBerichteingeſchicket haben wuͤrde / oder

befundenem Inhalt deſſelbigen / Ihro Kayſerl .
ajeſt. Ihm / Chur⸗Fuͤrſten / dißfals weiter in

Gnaden zu bedeuten / noͤthig erachten wuͤrden / wolte

gehoͤren / zuLeiſtunt des ihnen zukommenden zu⸗

thaͤnigſtenGebuͤhr/ in deſſen Beobachtung / nichts

und des loͤbl. ReichsConvents Intention hierunter
Aus dieſen Umſtaͤnden

wolten einige / nicht ohne ſich hernach erzeigenden

daß die unter dem in denen Niederlanden ſtehenden ,
Befolgung des ſchon beſchloſſenen / darbey aber hin Koͤniglich ⸗Preußiſchen Corvo von 12000 . Mann gehen laf⸗

dem Vernehmen nach / befindliche einige tauſendſen⸗
Mann ReichsContingents - Trouppen/ oder eine auch an

gleiche Anzahl anderer Trouppen / von dorther / zu Preuſſen.

Verſtaͤrckung der Reichs⸗Armee an den

Ryhein geſandt werden / wie auch / daß von denen

wleder eroberten Landen des Burgundiſchen Crey⸗

Se . Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl . ſes / dem Relch eintgeHuͤlffsLelſtung / an Vol

8

gung Preußiſchen Contingents , eine Huͤlffe von 170g .

Holland / wegen eroberter Burgundiſcher Creyß⸗
Lande / auch beſſere Reichs Armatur ſchwerlich zu Wile
hoffen / wenn nicht Mittel ausgefunden wuͤrden /

die ſaͤumtge Staͤnde / ſo mit zu den Maͤchtigſten

bringen / und die Operations . Caſſa mit Geld in

verſehen / daher die Nothdurfft beſtritten / auch
die Saͤchſiſche Cavallerie erhandelt werden koͤnte/
zu welches Wercks Ausmachung Sie / nebſt Chur⸗

Maynzz / von Kayſerl. Majeſt. Commiſſion auff⸗

getragen worden . Das Schreiben iſt wohl werth /
daß es von dem geneigten Leſer hier in ſeiner Voll⸗

ſtaͤndigkeit gefunden wird / da es alſo gefaſſet ge

weſen :

Der Herren und Euer Schreiben vom 18. und Durch
17 . abgewichenen Febr . nebſt copeylichen dabey Meickwür/
gefuͤgten Reichs Schreiben / an die HHrn . General G
Staaten der vereinigten Niederlanden / und Reiche he
Concluſo in der Kriegs⸗Materie von ſelbigen Da -

tis , haben wir wohl empfangen ; Wir erkennen

mit allem erſinnlichen Danck das daraus erſehen⸗
de ſonderbahre Vertrauen / womit Chur⸗Fuͤrſen /

Juͤrften und Staͤnde des Reichs uns beehren / und

werden an uns im geringſten nichts ermangeln

laſſen / daß demſelben in allen Erfordernuͤſſen ein

Genuͤgen geſchehen moͤge; Wir ſeynd auch Wil

lens / uns perſoͤhnlich wiederum bey der Reichs .

Armee / bey welcher wir inzwiſchen / ſo viel an uns

geweſen / das Noͤthige veranſtaltet / mit nechſtem z1

begeben : Wir wuͤrden uns ſehr zn erfreuen haben /

wann wir dieſelbe in dem Stand finden moͤchten/
wie es zu wuͤnſchen / und obangezogenem und vori⸗

gen Reichs⸗Concluſis nach / es billig ſeyn ſoltes wie

ſchlecht es ſich aber zur Zeit darzu anlaſſe / das iſt

letder ſo offenbar / daß wir unnoͤthig achten / vielf

davon anzufuͤhren :Die hiebey geſchloſſenediſten von

denen im Februar . letzthin gehaltenen Muſterungen

zeigen / was fuͤr Trouppen zu Roß und Fuß / von

was fuͤr Staͤnden / und in was fuͤr einem Zuſtand
ſich damals bey der Reichs⸗Armee und relp .in denen

Reichs / und Graͤntz⸗Feſtungen befunden / daß

ſelbige recroutrirt , remontirt / und in dem Standtes⸗

und Creyſes Reichs Contingent , ſamt aller

Reichs⸗Schlußmaͤſſiger Zugehoͤr/ complet geſtel⸗
let werden moͤge . Deswegen / ingleichen wegen Bey⸗

bringung der Gebuͤhrzu der Gperations - Caſſe /

haben wir an alle und jede Directoria der Reichs /
Creyſe / auch an verſchtedene Relchs⸗Staͤnde en

Wie Han ;

particulier , bewegliche und widerholte Schrifftagenel⸗
und muͤndliche Erinnerungen und laſtanten ergePiteonis

hen laſſen / wir haben mithin darauf gehoͤrigerOr. und ſonſt
ten antragen laſſen / und continuiren noch damit / Etmah⸗

nung ab⸗

Ober⸗

und Geld wiederfahren moͤge; Allem Anſehen

nach aber doͤrfftedatauff wenig Hoffnung zu ma⸗
chen /
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J70S . chen ſeyn/ und die Sachen mit der Reichs⸗Arma-

tur in unvollkommenem Stand bleiben / wann

niche von Reichs wegen zulaͤngliche Mittel koͤnnen

ausgefunden und adhibiret werden / diejentten
Staͤnde des Reichs zu ſchuldiger Erfuͤllung der

Reichs⸗Schluͤſſe in der Kriegs⸗Materie zu brin⸗

gen / welche die Maͤchtigſte ſeyn / dle billtg andern

mit gutem Exempel vorgehen ſollen / und koͤnten/
deren ReichsContingentien auch den groͤſten

Theilder beltebten ReichsArmatur allein ausma⸗

chen / die aber unter allerhand Einwendung ſich
der Præſtation threr Contingentien gaͤntzlich entzie⸗

hen/ theils auch ſo gar andere Staͤnde / deren Ver⸗

trettung ſie doch gegen gewiſſen von ihnen genteſſen⸗
den Beytrag uͤbernehmen /fuͤr dieſelbe aber ſo we⸗

nig/ als fuͤr ſich ſelbſt das geringſte ſtellen oder ge⸗

ben / mit eximiren . Wann die zur Operations -
Caſſa vom Reich fuͤr dieſes Jahr gewilligte Mil⸗

lion Rthlr . voͤlllg einkaͤme/ ſo wuͤrde hoffentlich ſol⸗
che zur Beſtreitung der Kriegs⸗Nothwendigkeiten /
worzu ſie gewidmet iſt / zu reichen . Gleichwie aber

aus denen hiebey uͤberkommenden / auf unſer erfor⸗
dern / uns juͤngſthin vom Magiſtrat zu Franckfurt
am Mayn eingeſchickten Delignationen erhellet /
wie viele und vermoͤgende Staͤnde mit ihren Quo⸗
ten / ſo wohl zu denen / das vorige Jahr zu der

Wle we ⸗ KrlegsOperations -Caſſa gewilligten 300000, . f .

Puns
be⸗ als zu denen 6 . Roͤmer⸗Monaten / deren Auffbrin⸗

1—ꝗ— gung zu denen Beduͤrffnuſſen der Reichs⸗Graͤngz⸗

eingangen. Beſtungen / ſchon lang vorhin vom Reich verordnet

worden / annoch im reſt ſeynd/ alſo iſt zu vermuthen /
daß es mit Auffbringung der Million Rthl . nicht

beſſer ergehen/ und zum wentg ſten diejentge Creyſe
und Staͤnde / mit etlichen Tonnen Golds davon

ausfallen werden / dieſich in denen Anlagen ſpeci⸗
ficirt finden . Wie das nun ablauffen werde / da aus

14 der Operations .Caſſa nichtallein die zoο . Mann

Reuterey von des Koͤnigs Auguſti Majeſt. Troup⸗
pen/ die zu des Relchs Dienſten zu uͤbernehmen/
von Reichs wegen beſchloſſen iſt / bezohlt und un⸗

terhalten werden ſollen / ſondern da auch aus der

Operations· Caſſa wird kommen muͤſſen/ was auff
andere zu Verſtaͤrckung der Reichs⸗Armee zu

uͤbernehmende und hoͤchſt⸗ benoͤthigte Trouppen /

deren wir noch keine andere wiſſen / als die 4 . Bat⸗

taillons , die der Loͤbl. Fraͤnckiſche Creyß uͤber ſein

Reichs/ Contingent zu des Vatterlandes Dienſten
zu recroutiren und zu uͤberlaſſen erbietig iſt / von

Reichs wegen zu verwenden / und da noch dazu die

Anſchaffunz deſſen / was die Feſtung Philippsburg
und Landau nur einiger maſſen / mit dem was am

ohnentbehrlichſten iſt / zu verſehen / erforderlich iſt /

der Operations·Caſſa ein anſehnliches koſten wird /

anderer nicht alle zu ſpecificiren moͤglicher/ doch un⸗

umgaͤnglicher taͤglicher Neben⸗Ausgaben zu ge⸗

ſchweigen / das laſſen wir dahln geſtellet ſeyn / und

koͤnnen nicht umhin / denen Herrn und Euch / zum

angelegentlichſten hiemit zu recommendiren / dar⸗

auff in Zeiten und von nun an ihre Application
mit effectivem Nachdrucke zu richten / daß entwe⸗
der dasjenige / vas vom Reich zu der Operations⸗
Caſſa obangeführter maſſen deſtiniret iſt / derſelben
ohnmangelhafft zuflieſſen / oder da das nicht zu er⸗

halten / daß ſodann / ohne Zeit Verluſt anderweite

Denckwuͤrdiger Geſchichte
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lung mit des Koͤnigs Auguſti Majeſt . wegen obge Sachſiſ.
dachter z000 . Mann Reuteren / Miniſtros nacl ei geſcheheg

zuverlaͤßige Mittel zur Hand genommen werden 270
moͤgen / diebey denen bisherlgen Einflleſſen der

Operations -Caſſa ſich ereignete groſſe Abfaͤlle
zu ſuppliren / widrigen Fall wird nicht allein nichts

guts auszurichten / ſondern man auch dem Feind
defenſive nicht gewachſen ſeyn . Des Herrn
Chur⸗Fuͤrſten zu Mayntz Liebden / und wir / haben Was iu

vermittelſt auff Ihrer Kayſerl. Maj. an uns geſche Erhand⸗

henes gnaͤdigſtes Anſinnen / zum Behuff der Hand⸗lung der

Cavallerie

Dreßden abgeſchickt / und weilen von dem Schluß
zu deſſen Erfolg ſich gute Apparence hervor thut /
denenſelben und euch Nachricht zu geben / nicht un⸗

terlaſſen . Was der jetztmahligen Haltung eines

Nieder⸗Saͤchſiſchen Creyß⸗Tags im Weg ſtehet/
und warum dieſelbe vergeb⸗ja ſchaͤdlich ſeyn
wuͤrde / das wird von der Herrn Directorum ſelbi⸗

gen Creyſes dortigen Geſamtſchafften angezeigt
ſeyn / oder doch mit naͤchſtem angezelgt werden /
wobey wir es billig bewenden laſſen . Wegen Ver⸗

anlaſſung eines Ober⸗Saͤchſiſchen Creyß⸗Tags

haben wir an des KoͤnigsAugultl Majeſt . zu Ke⸗

commendirung der Sachegeſchrieben / und zwelff⸗
len nicht / dieſelben werden durch Dero Geſandt⸗
ſchafft zu Regenſpurg ſich daruͤber vernehmen laſ⸗
ſen / was im Singangs angezogenen Schreiben

und Reichs Concluſo , wegen desjenigen an uns

verlanget wird / ſo im vorigen Jahr mit Verlaſſung
der Limten am Obern⸗Rhein ſich begeben / dem

werden wir uns nicht entziehen / und ſchlieſſen die

antwortliche Erklaͤrung in Abſchrifft hiebey / die

wir deshalben an Ihre Kayſerl . Majeſt . auf Ihr /
an uns beſchehenes gnaͤdigſtes Zuſchreiben / gethan.
Wir verbleiben denen Herren und Euch mit

freundlichem / guͤnſt/ und geneigtem Willen ſtets
wohl beygethan . Hannover den 14 . April
1708 .

Der Herren und Euer

gantz ·und wohl alfectio⸗

nirter

Georg Ludwig Chur,Fuͤrſt .
J . Hattorff .

Was fuͤr Staͤnde mit gantzen Tonnen Soldes Pother
bey det Million Rthlr . der Operations-Caſſc geſchenet

entfallen wuͤrden / war / wie folgee / beſorglich Adlal an

f der bewil⸗angezeigt. 3
fl. kr. Milion

20275 Chaler ,Chur / Brandenburg mit

Chur Sachſen 1 41710 —

Lüttich 0 · 0 192890 —

Schweden wegen Teutſcher Laͤnder 21600 —

Daͤnnemarck „ ½ 11015

Burgund f 0 156360 5

Summa dieſes Abgangs fl. 3533709 35

An denen vorjaͤhrigen zοοοfl . Opetations - Wit diel

Caſſa- Gelder / war dermahlen 14 18 5 4 . fl. a0 . kr. und wer

eingegangen / darzu der Fraͤnckiſche/ Schwaͤbiſche / zur Laß ge⸗

Bayriſche / Obereund Chur⸗ Rheinlſche Creyß dablt.
Theatri Europæi, XVIII . Theiſ . (CY len
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1709. Trier / Braũſchwelg / Saltzburg / An⸗

halt⸗Bernburg⸗Zerbſt ⸗Coͤchen/ Weiſſenfels / Go⸗

tha / Sulzbach / doblowiz ¶ Schtvarnburg / Reuß /
Stolberg wegen Saͤchſiſcher Lande / Eiſenach /

Wuͤrtenberg/ Kayſerl . Majeſt , ſelbſt nach und

nach beygetragen / was noch fehlte / waren Re⸗

ſtanten .
Churfuͤrſtl. Braunſchtweigiſches und Hollaͤndi⸗
ſcheserzehlterMaſſen beſchaffnes Anbringen / bey

Reich an Berathſchlagungen und unterſchiedenen

Meynungen nicht fehlen koͤnnen/ ſo vlel man da⸗

Weſſen von erfuht / hatten die Willige ſich auf geleiſtetes

ſich Preuf⸗Betuffen / und ihre fernere Bereitwilligkeit ver⸗

ſen wegen ſichert / Magdeburg bezeiget / daß es Preuſſen

Ka ſchon recht waͤre / wenn einige von ſeinen in Nie⸗

Ae derlanden ſtehenden Voͤlckern an den Ober⸗Rhein

flaͤrt. gelaſſen wuͤrden / die uͤbrigen Staͤnde aber meine⸗

len daß dieſes Preuſſen ohnentgeltlich thun / und

dieſemnach ſo viel weniger Subſidien von Holl· und

Engelland nehmen ſolte/ als viel Volcks / zu Er⸗

fuͤlung ſeines Contingents / nach dem Rhein ab⸗

gienge / denn wann das nicht eingegangen / oder !

was an Rhein marchirte / nicht mit andern Preuſ⸗

fiſchen Trouppen denen See⸗Machten erſetzet wer⸗

den wolte / ſahe man wohl / daß die guten Worte
Prenſſens nichts in der That fruchten würden . Es

ſolten auch von andern gar maͤnnliche Reden ge⸗

Was an⸗ fuͤhret und vorgeſtellet worden ſeyn : Da die klare

dre Maſ. maaßgebende Reichs „Geſetze nicht mehr beobach⸗
aule erin / tet werden wolten oder koͤnten / waͤre dieſes / wie

uett. anders mehr / ein Indicium corruptæ Reipubli -

cæ , welches ſich durch beſſere Anſtalten aͤndern/
oder alles gar einen ſchlechten Ausgang nehmen

muͤſteꝛc. DerAusſchlag brachte letztlich mit / es

bliebe bey dem ehemahligen Reichs / Schluß / der

ſolte zur Wircklichkeit gebracht / und / wo es da⸗

mit nichtfott wolte / nach deſſen Inhalt verfahren

werden . Das Churfuͤrſtl . Collegium war glei⸗

cher Meynung im Hauptwerck / und erklaͤrte ſich
in 105

Concluſo im halben May / nachgeſenter
weiſe :

undebur / Als man im Churfuͤrſtlichen Collegio das am

ſürſtl . J. April per publicam dictaturam communicir -

te der Herren General⸗Staaten der vereinigten

mahl
Niederlanden / wie auch

am 2J . ejusdem dictir -
patriotiſchte Chur , Braunſchtveigiſche Antwort Schrei /
abge⸗ benan allhieſige allgemeine Reichs „ Verſamm⸗

ſchloſſen , lung / die bevorſtehende Compagne und hier zu

erforderliche Kriegs Requiſita betreffend / int

ordentlichen Propoſition nind Deliberation geſtel⸗

let ; So iſt nach reiffer Uberlegung dafuͤr gehal⸗
ten und beſchloſſen worden / daß nicht allein die

ſaͤmmtliche Reichs ⸗Creyß ⸗Ausſchreib ⸗Aempter /
ſondern auch alle und jede Herren Staͤnde des

Relchs ins beſonder / niemand ausgenommen /
von Kayſerl . Majeſt . und Reichs wegen nochmah⸗
len ernſtlich und wohlmeinend zuerinnern / Se .

Kayſetl . Majeſt . darum guch von Relchs wegen

n Waauſchaffe In - Sompleten muſtetmaͤlflgen

— Beſchreibung
Stand / Stuͤcke / Ammunition , Proviant , Mas 17090 .

Leichtlich iſt zu erachten / daß es/ uͤber

gazin , ad loca operationum an den Ober⸗Rhein /

und an keinem andern Ort ( wo ſie fuͤr keine Reichs .

Mannſchafft anzunehmen iſt ) ohn einig laͤngern
Anſtand beſſer und eyfferiger ſtellen / auch die 6.

Roͤmer Monat fuͤr Philippsburg / ihr Antheil an

denen verwilligtẽ ; o0000. Fl. u. MillionRthlr. na⸗
cher Franckfurt unabgaͤngig unverzuͤglich bezahlen/
und ohne des Kriegs ⸗Bewilligung davon nichts

abziehen ſollen / maſſen dann auch hleran nichts

nachzuſehen beſchloſſen / und der Inhalt des letz⸗

tern ReichsSchlußes anhero zu ſolchem Ende in

allen Punctis und Clauſulis wiederholet worden /
wobey dann auch die jenige Staͤnde mit begriffen

ſind / welche von andern vertretten zu werden ſich

entſchuldigen / indem dergleichen Vertrettung
und Exemptiones als der gemeinen Sachen hoͤchſt⸗
ſchaͤdlich/ nicht geſtattet werden . In ſolch obiger
Abſicht wird gegen die Moroſos mit der Erecution
nach dem letztern von Kayſerl . Majeſt . allergnaͤ⸗
digſt ratificirten Reichs / Schluß zu verfahren / und

auf eine fernere Kaͤyſerl. allergnaͤdigſte ratification
ůber das bereit vorhin beſchloſſene nicht zu warten

ſeyn / in reiffer Erwegung / daß allen und jeden

Staͤnden des Reichs von ſelſtben bewuſt / daß ſie

zu Ret ⸗und Ausfuͤhrung eines gluͤcklichen Kriegs /
und Erwerbung eines beſtaͤndigen reputirlichen

Friedens zur Wolfarth des Vatterlands und der ge⸗

meinen Sachen beſten verpflichtet / und deswegen

Ihre Reichs Landen ſo reichlich zu Kriegs / und

Frledens Zeiten/ zu genieſſen haben/ um die Reichs⸗
u. Kriegs / Laſt dahingegen auch mit zu uͤbertragenz
Man lebte aber anbey der guten Hoffnung / u. ſetzte
das beſtaͤndige Vertrauen von Relchs wegen dahin/
es wuͤrden ſich elnige / und zwar maͤchtigere Staͤnde

nicht zu Schulden kommen laſſen wollen / daß durch

Nichtſtellung und Zahlung ihrer groſſen Contin⸗

gentien an obig bemeldten Requiſitis , die gemeine
Sach abermahl / wie vorm Jahr / einen unerſenli⸗
chen Abbruch leiden und thre Hꝛn Mit⸗Staͤnde in

einen fernern Kuin und Untergang geſtuͤrtzet/
dem Feind aber dadurch der Gewalt uͤber die Kay⸗

ſerliche und Reichs⸗Armee in die Hand gegeben
und uͤberlaſſen werde / woͤmit den Feldzug uͤber

dem Reich eine geringe Ehre / bey denen Exteris

und der Poſteritaͤt auch ein disreputirlicher Frlede

demſelben vielleicht allein erworben werden doͤrffte/
welches Ihro Kayſerliche Majeſtaͤt / die exponit .
te Reichs ⸗Creyß ⸗Staͤnde / in particulari Chur⸗

Brannſchweig und die hohe Alltirte oͤffters genig

vorgeſtellt / und allen unverhofften Falls bey wi⸗

driger Bezeigung ſehr beſorgen / daran aber zu⸗

velſichtlich ntemand von deren Herren Staͤnden

Thell nehmen wuͤrde / welchen dle Liebe des Vat⸗

terlands angelegen ſeye. Man koͤnte von Relchs

tbegen auch nicht geſtatten / und iſt ferner beſchloſſen
worden / daß wenn wegen privarCreyß oder anderer

unbekandter Angelegenhelten / Hindernus oder

allerunterthaͤnigſt zu erſuchen waͤren / Dero aller⸗ Irrungen / die ſchůld igeContingentien an Mann⸗

hoͤchſte Authoritaͤt dahin anzuwenden / daß ſchafft oder anderen Præſtandisin ſolcher allgemei⸗
faͤmmeliche Herren Staͤnde dem vorherigen nen Noth / und von allen Staͤnden des Reichs

fand letzeren Reichs ⸗Schluß vom 17 . Febr . zu einmuͤthtgdeclarirtem gegenwaͤrtlgenKrieg / nicht
ffolge/ thre ſchuldige und lanffende Preellationes ſolten geſtellet / beygeſchafft und bezahlet werden /

daßumahlen ſolche mit anderer Gelegenhelt nach

denen

Neſchs⸗ u . Eteyß/Geſch
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ſenz In ſolcher Exwegung waͤren Kayſerl . Majeſtaͤt
nochmalen von Reichs wegen allerunterthaͤnigſt

u erſuchen / ſie allergnaͤdigſtgeruhen moͤgten / die

Sache im Nieder⸗Saͤchſiſchen Creyß dahin zu

ver anlaſſen / daß unter Dero allerhoͤchſten Au⸗

choritàͤt vermittelſt einer extraordinari Zuſam⸗
menkunfft/ der Herren Creyß ⸗ausſchreibenden

Fuͤrſten
⸗ die habende Anſtaͤnde zuſammen getra⸗

gen und vergnuͤglich beygelegt wuͤrden / welches

jedoch obged. letzern Reichs Schluß vom 17 . Fe⸗
bruarlt juͤngſthinnichts derogiren / ſondern dieſer
in ſeinen voͤlligen Kraͤfften beſtehen ſolle : naͤchſt
dieſem waͤre von Reichs wegen Ihrer Churfuͤrſtl .
Durchl . zu Braunſchweig fuͤr Ihre bezeigende ey⸗

ferige Sorge fuͤr das gemeine Weſen zu dancken
und zu erſuchen / darinnen zu Ihrer eigenen ho⸗
hen Reputarion und glori fortzufahren / und ſich
bald zu der Reichs ⸗Armee und Ihren Comman -
do, zu Eroͤffnung der Compagne zu verfuͤgen/
und dem Feind zu præveniren : Man zweiffelt
nit / ſaͤmptl . Herren Staͤnde wuͤrden an ihren ſchul⸗

dlgen Præſtationen nichts erwinden / ſondern die

Ehre und Wolfahrt des Vatterlands ſich recht⸗
ſchaffen mit wahrem Eyfer angelegen ſeyn laſ⸗
ſen / damit Se . Churfuͤrſtl . Durchl . in dem mit

der Kayſerlichen und hohen Alliirten Generalitaͤt

genommenen Concert ſecundirt werden / oder ſie

Moroſos verfahren waͤre anbey aber von

dieſem allem der Chur⸗Braunſchweigiſchen Ge⸗

ſandſchafft / und der Herren Staaten Herrn Re⸗

lidenten alſo gleich Nachricht und Communica -

tion zu geben / und ſolle von dem uͤbrigen Inhalt
der Herren General⸗Staaten Schreiben / wegen
des Burgundiſchen Creyßes das Mehrere hier⸗

gnaͤchſt deliberiret und der Schluß eroͤffnet
Wie Zwiſt werden.
wegen Ab,
zug der
PVræ ſtatio .

aent ent⸗

fanden .

Erlaͤute⸗

uber .
rung dar⸗

Die Worte dieſes Concluſi waren nach dem

Urthell Patriotiſcher Gimuͤther / denen Sachen

gemaͤß/ hertzhafft und guc / doch geriethen einl⸗

ge deroſelben zu einem wunderſamen Stein des

Anſtoſſes zwiſchen beyden hoͤhern Colle giis , was

den Paſſum dis Churfuͤrſtl . Concluſi anbe⸗

traͤffe : Daß ohne des Reichs Bewilligung von ,

denen beliebten Operations- Geldern nichts abge⸗
zogen werden ſolle / maſſen auch hieran nichts, ,

nachzuſehen / beſchloſſen worden / ꝛe. Denn ob

tiſch zu ſeyn erachter wurde / ſo zwelſſelten doch
elnige / daß es die von Chur⸗Braunſchweig ver⸗
langte Wirckung haben wuͤrde / da bey bekand⸗

ten im Reich obwaltenden Umſtaͤnden / kein an⸗

der Expediens , den Ausſtand beyzubringzen / vor⸗
geſchlagen werden koͤnte / als der gute Wille
derer / ſo bißher nicht gewolt / der ſich durch
die Llebe zum Vatterland und ſelbſt ⸗eigenemn
wahren Intereſse bewegen laſſen ſolte . Uber

dieſes hlelten ſie dafuͤr / daß obgeregter Palsus

von nicht zugeſtattenden Abzug/ allzu weitſchweif⸗
ſig / und zweiſſels ohne nur vom verbottenem Ab⸗

zug derer Auslagen zu verſtehen ſey / welche mit

denen gemeinen Kriegs - Operationen / Stcher⸗
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1708 . denen Relchs / Geſetzen werden leicht ſchlichten laſ=P EefneGemelnſchafft haͤtten/ die Urſachen deſſeli

an ma ncherley Nothwendigkeiten / von benach⸗

ſelbſt nach dem letztern Reichs⸗Schluß gegen die

wohl ſonſt der Inhalt dieſes Concluſi ga : zpatrio -

heitdes Relchs und Vertoahrung der Staͤnden
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waͤlr n1. ) Daß oͤffters eine ſehr ſchnelle Huͤlffe

barten Creyſen und Staͤnden gefordert wuͤrde/

gen Proce ſs bey dem Reich vor erſt an zn fragen
ſolten aber die exponirten Staͤnde die Nothdurfſt
alſo gleich avanciren / und hernacher erſt um Er⸗

laubtuß des Abzugs bitten muͤſſen/ ſo waͤre be

kandt / wie man in Comitiis ein und anders b: ⸗

handelte / und daß denen vorhin uͤbel genug ge⸗

plagten Graͤntz Creyſen ſtatt ſchuldigen Dancks ,

nicht zuzumu then / auch dieſer Marter ſich vol⸗

lends zu unterztehen / zumahlen da 2) dergleichen

Rechten ſich gruͤndeten / welche denen Willitzen
von andern / die nichts avancirten / keines wegs

abgeſprochen werden koͤnten / wozu 3) kaͤme die

Ohnmoͤglichkeit auf der einen Seiten groſſe Sum⸗

men Kriegs - Operations- Gelder baar herzn ge⸗

ben / auf der andern aber die Operationes ſel⸗
ber mit beſondern Koſten ohne Arzug zu beſtrei⸗

ten . Mit dieſem Monito hatten ſichnicht allein

die ſaͤmtlichen Staͤnde des loͤbliche Schwaͤbiſchen /

ſondern auch die von denen Fraͤnckiſchen und

Ober⸗Rheiniſchen conformiret / deßgleichen dann
auch Oeſterreich wegen des Abzuges der avancir⸗

ten Gelder oder anderer in natura beſchehener
præſtandorum gethan / und uͤber dieſes auſſerf

Zweiffel geſetzet / es werde der Palsus von Exe⸗

quirung der Exemptorum bloß auf den Juß de⸗

rer von Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . zu Braun⸗

ſchweig ſelbſten gethane Erinnerung gemeynet

ſenn / daß poſt Verba : in allen Punctis und

Clauſulis wiederholet worden / zu addiren : Es ,

waͤr dann Sache / daß ein oder ander Creyß o⸗n,

der Stand des Reicks erweißlich darthun koͤnte/ „
an ſolche Krtegs⸗Gerichtſchaſſt und Nothwen⸗
wendig kelten welche aus der allgemeinen Krleas·

Ohperations - Caſſa heſtritten u . angeſchaffet wer/⸗

den muͤſſen / zu Behuff inſtehehenden Feldzugs /
in natura wuͤrcklich was hergegeben / oder ſon ,
ſten dem Reich zum beſten præſtiret zu haben/
welches auf vorhergehende Liquidation abzuzle⸗

hen / einem jeglichen unbenommen . ꝛc. Weiln

nun Fuͤrſtlichen theils dargegen nichts mo⸗

viret worden / hatte man von des Collegii Schluß
dem Chur⸗Maynziſchen Director Nachricht ge⸗

geben/ der da gemeinet / der ſtrititge Punet koͤn⸗

te vielleicht kuͤrtzer und dergeſtalt gefaſſet werden⸗
daferne aber ein oder anderer Creyß oder Stan d
des Reichs auf Oerlangen der Kayſerl . und

des Reichs hoher Generalitaͤt eine ſon⸗
dere Kriegs⸗Gerichtſchafft auf ſein Reichs Con⸗

tingent præſtiret / ſo hat er deßfalls mi vor⸗

erwehnter hoher Generalitaͤr ſich zu be⸗

rechnen / ꝛc. Mit dieſer des Churfuͤrſtl. Col⸗
legii Meynung / waren die meiſte uͤbrige Staͤnds

nicht content geweſen/ ſondern erachteten / daß oh⸗
ne der Kayſerl . und hoher Generalitaͤt mit denen

Creyſen und Staͤnden vornehmenden Berech⸗

nung und deren Conſens , die Abzuͤg geſchehen

die nicht ſulieſſen / durch einen allzuweitlaͤufft

Abtuͤg und Compenſationes in denen natuͤrlichen

koͤnten / und hatte Wittenberg Wlenniſlime da⸗

gegen proteſtirt / dem loblichenSchwaͤbtſchen3
Ereyf /
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ſet harte
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2

ſchwelg⸗Zellaber ſich vernehmen laſſen : Daß nach⸗

deme Ihro Churfuͤrſtl. Durchl. zu Braunſchweig
in Dero juͤngſtem Schreiben dem Reichs ⸗Con⸗
vent angelegentlich roco menendiret / darauf die

Application mit effectivem Nachdruck zu rich⸗

ten / daß entweder das jenige / was vom Reich
züirOperations . Caſſa deſtiniret waͤre / derſel⸗

ben ohne Mangel zuflteſſen/ oder / da dieſes nicht zu

erhalten / die ſich ereignende groſſe Abfaͤlle durch

anderweitige zuverlaͤſſige Mittel luppliret werden

moͤchten als wuͤrden dleſelben gantz ungern verneh⸗

Beſchreiwung
Creyß quævis Competentia reſervirt Btaun⸗ darinnen fallender Jungen / ſeinen Vortheil

4
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machen koͤnneu. ſ. w. „ Aller ſolchen ſpitzigen „
W5

Sticheleyen waͤre man befreyet geweſen / wenn jeder

Stand ſein Contingent , zu ſchuldiger und in allen

Rechten gebilligter Beſchirmung des Vatterlands /
von denen Seinen hergegeben und geſtellet ; Indeſ⸗

ſen muſte man wohl/ bey Entſtehung deſſen/ aus der

Noth / ſozu ſagen / eine Tugend machen / dieFranck⸗
reich ſelbſt / mit Erkauffung der Voͤlcker von

Schweitz und anders woher/ gern uͤbte / da es nur

Gelegenheit darzu haben konte . Weil / nach oben

beruͤhrten / Chur⸗Mayntz undCChur⸗Braunſchweig

men / daß zu keinem von Beyden ſich Apparent

zelgte / vielmehr die Thuͤre zu mehreren Abgaͤngen
ſchiene eroͤffnet werden zu wollen / welches nichts

als ſchaͤdlicheConlequentien haben koͤnte ꝛc.

Man wolte doch aber auch dleſen Vorwurff bey

Reichnicht haben / und war demnach bemuͤhet ge⸗

Ariee weſen/ die entſtandeneZwiſſigkeit beyzulegen / um
ein

gleichlautendes Concluſum wenigſtens zu Pappter

zu bringen / wormit es auch gluͤckte/ dergeſtalt / daß

man ſich durchgehends vergliche/ das ſtrittig gewe⸗

ſene Abzugs⸗Werck ganz generaliter oder aller⸗

bings weltſchůchtig zu faſſen/ dieWorte : „ Daß
„ ohn des Reichs Bewollligung von denen beliebten

„ Gperations /Geldern nichts abgezogen werden

ſolle / tnoſſen dann auch hleran nichts nachzuſe

„ hen / beſchloſſen worden ꝛc. ꝛc. gar auszulaſſen /
„ und an deren Stelle alſo zu ſeßen : Die 6. Roͤ ,

mer ⸗Monate fůr Philippsburg / hren Anthell an

denen verwilligten 300000 . fl. und der Millton

„ Fthlr . nacher Franckfurtunumgaͤng / und unver⸗

„ zuͤglich bezahlen ſollen / maſſen dann der Inhalt

„ des letztern Reichs ⸗Schluſſes anhero zu ſolchem

„ Ende / in allen Punctis & Clauſulis hiemit wie⸗

„ derholet wird . Wobey dann auch diejenige

„ Staͤnde u . ſ. w . „ da alles uͤbrige beyn dem In⸗

halt des oben beygebrachten Chur⸗Fuͤrſtl . Conclu⸗

ſi , doch leyder ! die Bewirckung des nun wieder

abgeſchloſſenengroͤſtenTheils unterwegens blieb .

So gieng es auch mit bewilligter Uberneh⸗

mung derer 3000 . Chur⸗Saͤchſiſcher Reuter / und

machten die Anhaͤnger der Cron Franckreich uͤber

die hieruͤber angeſtellte und endlich zu nichts

werdende Berathſchlagung ihre ſpoͤttliche in die

Welt ausgeſtreuete Gloſſen / dahin gehende/ als weñ

„ gar manche teutſche Fuͤrſten/ oͤffters kein Geld

„haͤtten / wenn ſie ſich nicht dergleichen aus dem

„ an andere verkaufften Blut und Leben ihver

„ armen Unterthanen machten . Da man Mor⸗

„genlaͤndiſche Voͤlcker barbarlſcher Grauſamkelt

„ beſchuldigte / weil ſie thre Kinder in die Scla⸗

„ Verey oder harte Leibetgenſchafft verkaufften ; ſo

waͤre es ja wohl noch aͤrger/ Chriſten an andere

„ zum Tode verkauffen / daß ſie hernach verbunden

„ und gezwungen ſeyn muͤſten / nach des Kaͤuffers

Gutbefinden / Blut/ Glledmaſſen / Leben hinzu⸗
„ geben / dergleichen dorten die Sclaven doch be⸗

„hielten . Es waͤre wohl ohnanſtaͤndig zu ſagen/
„indeſſen der bettuͤbten Wahrheit nicht ungemaͤß/

wenn man zu bedencken gaͤbe/ ob nicht manche

Fürſten / ihre im Eheſtande lebende Unterthanen

„ als eine Stuterey anſaͤhen/ die deswegen un ⸗

geſchehen /

„terhalten wird / darmit man durch Verkauffung gern goͤnnen/ hingegen Se . Koͤnigl. Majeſt . lu

Commiſſion erhalten / mit Chur⸗Sachſen wegen Auffwab

zuuͤberlaſſender 3000 . Pferde zu handeln / war es Aft ſie tra .

und die Sache dahin gebracht b wol⸗

daß das Reich in vier Regimentern Dra⸗

goner 3000 . Mann zu Pferd erhalten ſolte / mit

und unter denen Bedingungen / Sie / wie andere

Kayſerl . Trouppen / nach Proportion der Dlenſt ,

Tabell / dienen / auch den Eyd / an Kayſer und

Relch / abſchweren / ohne Beſchwerung derer

Staͤnde an⸗ und abmarchiren / denen alten Fraͤn⸗

ckiſchen in allem gleich verpflegen / auffs Reichs

Unkoſten recroutiren / oder / vor jeden abgehenden
Mann und deſſen Montur 30 . Thaler zahlen / dem

Koͤnig Augulto die Jurisdiction und Erſeßung

derer Ofliciers, dieſen ihren gebuͤhrenden Rang / wie

ſonſt ihnen und Saͤchſiſ . Corpo geſchehen / hu laſſen .

Darbey hatte ſich Koͤnig Auguſtus bedungen / von

Stellung ſeines Contingents , Beytrag zu denen

6. Roͤmer⸗Monathen / zu denen 300000 . fl. und

zu der Million Rthlr . Operations . Caſſen-Gelder
gantzfrey/ auch berechtiget zu ſeyn/ die zuuͤberlaſſen⸗

de Trouppen zuruck beruffen zu moͤgen / wann er ſie

zu Beſchirmung eigener Lande brauchte / ſonſt ſolte

dieſe Capitulation auff Jahr und Tag errichtet /
und nach Selbiger die Beſoldung und Gehalt des

Volcks zu leiften ſeyn / daß die Summa auff

411678 . fl . und dle ohngefaͤhrliche Recroutirung

auff 124712 . fl. alles in allem auff 536390 . fl.

ausgeworffen worden war .

Die Beyde / in der Sachen handlende Chur⸗

Fuͤrſten hatten dieſes alles / ſonderlich aber den vom Chur⸗
Koͤntg Auguſt begehrten Punet / ihm zuerlaſſender 10
Reichs ·Præſtationen / ad Referendum angenom⸗ arbih,
men / als in welchem inſonderheit ſie ſich nicht er⸗ freyung

0

maͤchtiget erachtet / etwasgewiß zu machen / ehe und von ſeintn

bevor ſie nicht vom Kayſer und Reichinſtruiret Praſtanciß
worden . Kayſerl . Commiſſion erhtelt alſo Or⸗-ausdin -

dre , ſolches alles der Chur Fuͤrſten / Fuͤrſten und
32

Staͤnde des Reichs fuͤrtrefflichen Raͤthen / Bott⸗

ſchafftenund Geſandten mitzutheilen / und deren

Gutachten darũber mit dem Zuſat zu begehren/
Ihro Kayſerl . Majeſt . hlelten allergnaͤdigſt daſuͤr/

dafern Se . Koͤntgl . Majeſt . angefuͤhrte Dero

Bedingnus dahin erleutern ſolten/ daß ſelbige nicht

auff eine voͤlllge Exemption Ihrer Contingentien
den gantzen Krieg hindurch / ſondern nur auf diß

Jahr zu verſtehen ſeye / daß vermuthlich auch

Chur⸗Fuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde / auf den

Chur⸗Saͤchſiſchen Landen obgelegenen ſchwehren

Laſt / unnd erſchoͤpfften Zuſtand mitleidentliche Ke⸗

flakion machen / und denenſelben elnen Nachlaß

Bezeue⸗

ene
—.—
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Bezeugung ihrer dem Vatterland zutragender Lieb
und Eyfer in dem geforderten voͤlligen Unterhalt /
auch etwas ſchwinden laſſen wuͤrden . Sintemalen
aber die ſchwerſte Ditlicultaͤt auf den bey der Reichs⸗
Caſſa ſich erzeigenden Abmangel der Gelder / und

langſamer Einbringung der vom Reich verwillig -
ter Mlllion Rthlr / von welchen ermelte Huͤlffs⸗
Voͤlcker erhandelt werden ſolten / anzukommen
ſchtene ; Als lieſſen nicht wentger Ihro Kayſerl .

Majeſt . Chur⸗Fuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde des

Neichs nochmahlen beweglichſt erſuchen und er⸗

mahnen / daß ein jeder / deme des Vatterlands
Wohlfahrt zu Gemuͤthe gehe/ mit derſelben ſeine
Quotam an obgedachter Million Rthlr . und der

vorhin verwilligten Geldbræſtation , ohne Aus⸗
nahm und laͤngerer Vertoͤgerung abzuſtatten / und

denen Concluſis gebuͤhrende Folge zu leiſten / ge⸗

fliſſen ſeyn wolle .

Dieſes wurde den 21 . Junü dem Reich bekannt

Kabhſerl
gemacht / und konte in der erſten daruͤber den 6 .

0 ma⸗Julij gehaltenen Berathſchlagung nichts geſchloſ⸗
chet durch ſen werden / weil Ertnangelung derer Inltructio -

ein Decret nen es hemmeten / doch ſchien wenig fruchtbares
die Sache in Selbigen zu erwarten ſeyn / da es ſchonzimlich
dem Reich weit im Jahre / die Campagne⸗Zeit auch groͤſten
bekannt . Thells vorben / und daß ſie vor Ausmachung eines

Schluſſes vollends gar hinzehen wuͤrde / zu beſor⸗
gen / uͤberdieſes kein Geld in der Kriegs⸗Opera -
tions - Caſſa , von der Million Rthlr . gar was

weniges einkommen war / ſo alles bald Anfangs
von etlichen zu voraus erinnert / und weiter ver⸗

nuͤnfftig hinzu gefuͤget wurde / wann man nicht
Verſehung thaͤte/ woher das zu Beſold⸗und Unter⸗

15 Hallung ſolcher Trouppen / noͤthige genommen
kundus werden ſolte / und zu deſſen Beſtreitung einen ſi⸗
ausgefun⸗chern Fond , bey Entfallung der Operations - Caſſa ,
den alles ausfaͤnde / wuͤrde a if allen Seiten nichts verhan⸗

0 den / auch nichts mehr uͤbrig ſeyn/ als den n mit
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Bedencken

Durch⸗Zuͤgen / Schantz⸗Arbeit / Fuhrwerck / Fou⸗

ragiren / Inſolenz derer uͤtel dilciplinirten Sol⸗
daten und tauſend a dern Drangſalen geplagten
Glaͤntz Creyſen den Erſatz allen Abgangs / ſammt
denen Winter Quartieren von neuem wieder zutzu⸗

muthen / dargegen Selbige feyer chſt proteſtiret
haben/ und nichts mehr dergleichen an ſich kommen

laſſen wolten noch wuͤrden. Ehur⸗Braunſchweig
hatten dieſes ſelbſt hoch erleuchtet erkannt / auch
durch Dero / im Fuͤrſten Rath habende Geſand⸗
ſchafft ohnverhalten gelaſſen : Sie haͤtten allgzelt
gewuͤnſchet/ und wuͤrde Ihro noch jetzo nichts lie⸗

Was Chur bers ſeyn/ als daß die Reichs⸗Armee mit dem an⸗
Braun⸗ ſehnlichen Corps der 3000 . Chur⸗Saͤchſiſchen
t Reuter moͤchte verſtaͤrcket / und mlt deren Uberneh⸗. 7

Schlag ge⸗ mung Ihrer Majeſt . Koͤnig Auguſto an Hand ge⸗

meynel . gangen werden koͤnne . Gleichwie aber genugſam
bekandt / was fuͤr groſſe Abfaͤllt bey der vom Rleich
verglichenendumm der MillionThl.oder 170000
fl. von welcher ſothane Reuterey erhandelt werden

ſollen / ſich erzelgeten / und wie ſo wenig davon als von
denen fůr das vorige Jahr gewilligten 100000 , fl.
als wovon nichts mehr uͤbrig ( wie det naͤchſtens
von Ihrer Chlir⸗Fuͤrſtl. Durchl . anhero zu com -
municĩrender Status zeigen wuͤrde) aus der Reichs⸗

Qperations. Caſſa elniger Fundus zum Unterhalt
—

Denckwuͤrdiger Geſchichte.
ermelter Reuterey genommen werden koͤnte ; ſo
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finden Ihre Chur⸗Fů ſtl . Durchl . ſich genoͤthiget/
der Loͤbl. Reichs⸗Verſammlung ſolches vor⸗und

Chur⸗Fuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnden des Reichs
Ermeſſen anheim zu ſtellen/ ob / und was fuͤr ander

und zuverlaͤßtge Mittel / zu Anſchaffung des zu offt
beſagter Reuterey benoͤthigten Gelds ausuufinden
ſeyn moͤgten/ immaſſen lelcht zu gedencken / daß bey
ſonſt nothtdendtg unterblelbender Beialung ſelbiger
Reuterey / dasReichnicht allein keine Dienſte ſich
von derſelben zu promittiren / ſondern im Gegen ·
theil unvermeidlich viele Inconvenientien , Que -
relen und Unordnungen / auch Undanck und

Mißvergnuͤgenbey des Koͤnigs Auguſti Majeſt .
darob entſtehen wuͤrdez Wann aber dem Reich be⸗

liebte einen zuverlaͤſſigen Fundum ,zu Unterhaltung
ſothaner Reuterey anzuwelſen / ſo wuͤrden ſie ( Ihre
Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl . ) die Handlung derſelben
reaſſumiren und Ihro angelegen ſeyn laſſen / die/
ſelbe zu des Publici Beſten / als zu des Koͤnigs
Auguſti Majeſt . Satisfaction zum Stand bringen
zu helffen . Im uͤbrtgen/ wann Ihre Kayſerl .
Majeſt . und das Reich gut finden / wegen dermali⸗

ger Entbindung des Koͤnigs Auguſti Majeſt . von

denen ReichsPræſtationen ſich dergeſtalt / wie in

oberwehntem Kayſerl . Commiſſions· Decret

enthalten / zu erklaͤren / ſo lieſſen Ihre Chur⸗Fuͤrſtl .
Durchl . Ihro ſolches gerne mit gefallen ꝛc.

Die HHrn Staaten nahmen ſich auch des Die Hru .
Handels zu uͤbernehmender Saͤchſiſcher Trouppen Staaten
auffs neue an / als ſie dem Reichs⸗Convent den . 0
bey Audenarde befochtenen Steg kund machen des 005
lieſſen / da ſie denn ſelbigem u Gemuͤthe / mit dels eriſt⸗
kraͤfftigen Gruͤnden / fuͤhrten/ daß es/ um von dieſer nert ,

groſſen Victori die rechte Fruͤchte zu geiieſſen / und

dem uͤbermaͤchtigenFeind zuvorzu kommen / damit
er ſich nicht wiederum / ſeiner maxime zufolge / auffs
baldigſt recolligiren koͤnne / die unumgaͤnglichſte
Nothwendigkeit ſeye / daß die ſaͤmtliche hohe Al⸗

lürten / niemand ausgenommen / nicht nur von
allen Seiten die Kriegs Operationes , ohne elnigen

Anſtand / mit allen moͤglichenvigueur , unternaͤhmen
und fortſetzten / ſondern auch / uͤber das / ihreeuſerſte
Kraͤfften anwendeten / um dadurch einmal zu einem

guten und beſtaͤndigen Frteden zu gelangen . Zu
dieſem Endeſchiene GOtt obbeſagten Steg verlie⸗

hen zu haben / und waͤren Ihro Hochmoͤg. Herren
nebſt der unvergleichlichen Koͤnigin von Groß⸗
Brittannien bereit / ihr letztes Gut und Blut / zu
Proſequirung ſolcher Ihrer erhaltenen Obſiegung /
mit und nebſt Sr . Kayſerl . Mafeſt . dem Heil.
Roͤm. Reich / und denen uͤbrigen hohen Allürten zu
ſacrificiren / indeme ſie urthellten / daß es vor GOtt
und der Welt / nicht wohl verantwortlich ſeyn
wuͤrde / wo man nicht alle erſinnliche Mittel und
Kraͤffte anwendete / von der / vor uns in Schlagung
des Feinds / ſich geeuſſerten Guͤte GOttes zu
profitiren . In der That / waswaͤre eine Victori , uod von

wovon man keinen Nutzen zoͤge ? davon aber Vor⸗Brin gung

theil zu erlangen / muß man unwiederſprechlich die⸗ 2
ſelbe verfolgen / und von allen Seiten unterſtũtzen⸗ ie 42

8

helffen/ ind dieſes wurde das eintzige Mittel ſeyn / SDeſteꝛreich
die Spantſche Monarchie wiederum an das enciret .

Durchleuchtigſte Ertz⸗Hauß Oeſterreich zu brin

( 23 gen — — —



1768 .

Es wird

im Ehur⸗
fürſtl .
Collegio

An
Schluß
gefaſſet
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gen / wohln das groſſe Augenmerck des

gegenwaͤrtigen Kriegs gegen Franck⸗

reich abzielete / und woran die Freyheit

von Europa dependirte / weßwegen man dann

von Sr . Kayſerl . Majeſt . und dem Heil . Roͤm.
Reich erwartete / daß dieſelbe auch Ihrer Seits /

zu Auswuͤrckungeiner ſo wichtigen Sache / wobey

ſie um wenigſten eben ſo ſehr / als Ihre wahre
und auffrichtige Allürten / interesſiret / auffs nach

druͤcklichſte concurriren wuͤrden : An Statt daß

man / unter andern / die Ubernehmung der

3000 . Mann Dragoner von Sr . Majeſt . dem

Koͤnig Auguſto Churfuͤrften zu Sachſen ausſtellen

ſolte / wuͤrde von der euſſerſten Corwenienz , und

Nothdurfft ſeyn / nicht allein das Werck aufſs

ſchleuntgſte zur Conſiſtenz zu bringen / ſo wohl

um des gemelnen Beſten willen / als auch einen

Fuͤrſten zu eonſoliten / der im verwichenen Jahr

ſo generos und patriotiſch / zu Beſchirmung des

Vatterlandes concurriret hat / und noch ferner

darinn zu continuiren willig iſt auch
noch mehrers / alle uͤbrige Kraͤffte von Kayſerl .

Majeſt . und des Reichs wegen unausſeglich daran

zu ſtrecken / und dem gemeinen Feind empfludli⸗

chen Abbruch thunzuhelffen / in Entſtehung deſ⸗

ſen aber / koͤnte man nicht umhin / zu ſagen / daß

der Zeind ſicherlich ſich wieder herſtellen werde / zu

unwiederbringlichem Schaden der gemeinen
Sach / alldiewelln⸗ ſolchenFalls / nicht moͤglich

„ſeyn wuͤrde / die Spaniſche Monarchie zu recu⸗

„ periren / wovon / angeregter Maſſen / die all⸗

„ gemeine Freyheit von Europa unwieder ſprech⸗

„abhangete ꝛc.

Dergleichen und andere Anregungenbrachten es

ſo weit / daß man das Geſchaͤffte zu uͤbernehmen⸗

den 3000 . Mann mehrgedachter Chur⸗ Saͤchſi⸗

ſcher Voͤlcker wlederum vor dle Hand nahm / und

in weitere Berathſchlagung ſtellete . Darbey

gediehe es auch zu einem Schluß des Churfuͤrſtl.
Collegit , dahin gehende / daß man nur die be⸗
willigte Gelder zur Million Rthlr . eintrelben / und

wenn ſo vlel einkommen / als noͤthig/ die Uberneh⸗

mung der z00ο . Mann zu beſtrelten / dieſe auf

leydliche Conditiones richtig machen ſolte Die

eigentliche Worte waren dieſe :

Als man im Churfuͤrſtl. Collegio das Kayſerl .
am 21 . Junii per publicam Dictaturam commu - ⸗

nicirte Gommiſſions Decret , die uͤber 3000 .

Chur⸗Saͤchſiſcher Reuter vorgehabte nicht voͤllig/
elniger prætendirten Chur · Saͤchſiſ . Conditionen

halber / zum Stande gebrachte Tractaten betref⸗

fend/ in behoͤrige Deliberationgenommen / und

ſich befunden / daß eines Theils aber ſich euſſert /
daß der Staͤnden ſchuldige Contingentia Theils zu

obigen Abſehen der verwilligten Milllon Rthlr von

denen wenigſten noch zur Zeit abgetragen worden

So iſt dafůr gehalten worden / daß man in der

Haupt⸗Sache / dermahlen / wie gern man auch

Beſchreibung
ordentlich bezahlt werden konte / mithin allerhand 1709 .

wolte / zu keinem endlichen Schluß gelangen koͤn⸗
te / und fuͤr izo geſchloſſen / weiln es ſo wohl

dieſer Mannſchafft / als der datnit bequartirenden /

ohne dasſehr bedrangten Staͤnden / Landen / und

deren Unterthanen Ruin ſeyn wuͤrde / wann ge⸗

dachte Soldateſca im Feld / oder im Quartier nicht

Reichs⸗u . Creyß⸗Geſch . f

ſchwere verdrleßlichkelten / Conluliones und Un⸗

ordnungen ſich ereignen doͤrfften ; Als waͤre

man zu Verhuͤtung dergleichen von Reichs⸗Con -

vents wegen getneynet / allen moͤglichſten Ileiß

dieſe Zeit ůber anzuwenden / und ſich untereinan ⸗
der anzufriſchen / daß diejenige Reichs ⸗Creyß⸗
und Staͤnde ihre Conringentien an dieſer Million

Reichsthaler / mit beſſerm Eyffer beytruͤgen/ ſo

daran es biß daher erwinden laſſen / Ihre Kayſerl⸗

Majjeſt . auch nochmahlen allerunterthaͤnigſt zu er⸗

ſuchen / See allergnaͤdigſt geruhen moͤgten/ aber⸗
mahln geſchaͤrfſte Excitatoria an die moroſe Creyß

und Staͤnde / unter Bedrohung unfehlbahr ver⸗

haͤngende militariſche Relchs Conſtitutions -

maͤſſige Execution ergehen zu laſſen / daß ohne

Abgang und Anſtand ſothane Gelder der Stadt
Franckfurth erleget / und wann demnach die hierzu
erforderliche Summa beyſammen ſeyn wlrd / als⸗

dann nicht allein der Tractat mit voͤllig beyderſelts

leidentlichen Conditionen geſchloſſen/ ſondern auch

die 3000 . Reuter uͤbernommen und richtig bezahlt

werden ſollen / wozu viel beytragen könte und mů

ſte / wann die von Kayſerl . Majeſtaͤt dem ge⸗

ſammten Reich / auch Particular - Staͤnden
durch Schreiben / Reichs Gutachten / muͤnd⸗

liche Erinnerung / und ſonſt ſo offt eingerathene
Haltung der ordentlichen Creyß⸗Taͤgen in Ober⸗
und Nieder⸗Saͤchſiſ . Creyß durch Beylegung der

vorgebenden Hinderung und Difficultàten vorge⸗

genommen / von denen ausſchretbenden Herren
Fuͤrſten der Creyß ⸗Mit ⸗Staͤnde auf ſo vieles

Begehren beſchrieben / und das beobachtet wuͤrde/

was die Reichs ⸗Satzungen hierinnen mit ſich

bringen / folglich ſich dießfals niemand von ſeinen

Relchs / Præſtalionen eigenmaͤcktigund unbefugt /
wie bißhero geſchehen / denen in dieſem Krieg

mehrerrichteten verſchiedenen Reichs · Schluͤſſen
zugegen entztehen koͤnte/ und waͤre dieſes Statt ei⸗

nes Reichs ⸗Gutachtens / vorlaͤuffig an Kayſerl⸗

Majeſt . von Reichs wegen allerunterthaͤnigſt zu

bringen/ dieſelbe auch in geziemenden ſchuldigſten

Reſpect zu erſuchen / Sie allergnaͤdigſt geruhen

moͤgten / dieſes alles nach allerunthaͤnigſten Gut⸗

befinden/ auf eine allergnaͤdigſtbeliebende Mariier ,

ſo bald moͤglich/ an Ihre Majeſtaͤt Koͤnig Au⸗

guſtum gelangen zu laſſen / deroſelben aber auch

fuͤr Dero bezeigten pattiotiſchen guten Willen zu

dancken .

Was das Fuͤrſtl. gemeinet war ( wormit ſich
auch das Staͤdtiſche confirmiret ) beſtand in fol⸗

genden :
Nachdeme uͤber das letzt dictirte Kayſerliche auch im

Commiſſions - Decret , betrefſend die Ethand Füͤſti

lung der 3000 . Mann Chur⸗Saͤchſiſcher Reu⸗ f6
terey / verſchledentlich deliberirt worden / ſich aber
dabey noch mehrernTheils nicht allein der Defectus
Inſtructionum , fondern auch der Abgang der

Geld⸗Mitteln bezeiget / indem an den vom Reich

verwilligten Million Reichthaler / woraus doch

ſelbige anzunehmen / und zu unterhalten waͤren /
vermoͤg ohnlaͤngſt eingelangter Stadt Franckfur ⸗

tiſcher Specilication , noch derwenigſte Theil ein

gegangen / und dann bey ſothanen Umſftaͤnden /

und
— — —

Staͤh⸗

ſchen,
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Heſchs n.Crehß⸗ Geſch⸗
und da die Zeit ſchon ſo weit avancirt ſeye/ nicht

wohl abzuſehen / wie obged. 3 . Mann zu Pferd
vor gegenwaͤrtige Campagne mehr herbey geſchafſt
werden moͤgen So hat man fuͤr noͤthig erachtet /
und geſchloſſen / daß Ihrer Kayſerl . Majeſt . von

ſolcher Bewendnuß allerunterthaͤntgſt Eroͤffnung
zu thun / mit dem Beyſatz / daß/ ſo fern durch

Dero allerhoͤchſte Authoritaͤt die ausftehende
Reichs⸗ Contingentia an beruͤhrter Mill ton Tha⸗
ler noch beygebracht werden koͤnten / man von

Seiten des Reichs erbiethig waͤre/ den angeſchloſſe⸗
nen Tractat in ſeinen dermahlen noch befundenen
allzuſchweren Punctis zu reallumiren / ſoaberfuͤr
die heurige Campagne gedachter Maſſen notoriè

Kuͤnfftige / wenn es anderſt Ihre Majeſt . dem

Koͤnig Auguſto noch belieben moͤgte/ damit an⸗

getragen werden koͤnte : Wobey man ſich aber auch
ausdruͤcklich verwahret / daß / bevor ſothaner Tra -

ctat zu ſeiner endlichen Richtigkeit und Vollziehung
gelanget ſeyn wuͤrde / an das Reich und deſſen

Stände derentwegen keine Prætenſion gemacht
werden ſolle noch koͤnne / und iſt man benebens

der ferneren Meyuung / daß hiezu auch viel Con -

tribuiren wuͤrde / wann im Ober ⸗und Nieder⸗

Saͤchſiſchen Crayß die ſonſt gewoͤhnliche Creyß⸗
Comvent zu ſolchem Ende auch angeſtellt werden

moͤgten .

man diſ⸗ ̃
crepitt und nur auf den Unterſcheid ankommen ſey/

worinnen Die gegeneinander Haltung dieſer Schluͤſſe
zeiget / wie man im Hauptwerck einig geweſen/

daß das Fuͤrſtl. Collegium ſampt dem Staͤdti⸗

ſchen / gerne gewolt / man ſolte ſich ausdruͤcklich

bedingen / daß man an das Reich und deſſen
Staͤnde durchaus keine Anſprach wegen ichtwas
machte / ehe und bevor dieſe Tractaten zu Ende

kommen / und das Volck uͤbernommen / da denn

hernach das dargegen vom Reich Bedungene al⸗

lerdings zu leiſten waͤre. Man meinte groſſe Ur⸗
ſach zu haben / dergleichen Vorſichtigkeit zu ge⸗

brauchen / weil kund wurde / wie ſehr der Koͤnig
Auguſtus ſich beſchwerte / daß man Ihn mit lerer

Hoffaung herum und in Schaden gefuͤhret / da er

mit groſſen Unkoſten / dem Re chzu Liebe/ ſeine
Trouppes mondirt und recroutirt / ſo lange in

gutem Stande erhalten / und verpfleget / darbey
ſein ohne dem auf den Grund ruinirtes Landaͤuſ⸗
ſerſt beſchweret / und nun nichts davon / als wei⸗

tern Schaden haͤtte/ da man ſie ihm nicht abneh⸗
me. So fielen auch allerhand Reden / daß vor die zu

uͤbernehmende Trouppes wenigſtens die freye
Winter ⸗Quartieren irgendswo begehret wuͤrden/
u. ſ . w. und derohalben wolte man ſich Fuͤrſtl. und

Staͤdtiſcher Seits in Acht nehmen / daß nichts

wird nicht neues prætendirt wuͤrde. Weil aber wegen Faſſung
verglichen / dteſer Cautel man mit dem Churfuͤrftl, Collegio

mithin nicht eines werden konte / als welches ſich nach de ⸗
aut Uber⸗ rer andern Meynnung nicht bequemen wolte / ſon —

beoerond, blet auch die Abmachung dieſes Puncts erſißzen /

Senckwäcdiger Geſchichte .

chen muſte / denn es kam Marſchall von Villars

wohl zu ſpat ſeyn wuͤtde / und alſo nur auf die
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wegungen im Felde angegangen / aber auf Sei⸗ 190g .

ten der Teutſchen mit ſo einem Erfolg / dernur wi⸗

der zu neuen Klagen uͤber ſchlechte Bwerckſtelli⸗

gung des Geſchloſſenen u. daher eruſtehede diude/
rung etwas rechtes im Krieg auszurichten/ Anlaß
gab / wie die hier in einem Stuͤck abzuſtat erde

Erzehlung umſtaͤndlicher ausweiſen wird . Das

Jahr war kaum eingetretten / ſo fiengen dje

Franzoſen ſchon an / allerhand vorzunehmen /
was denen Allürten beſorgliche Gedancken ma⸗

den 10 . Jenner von Paris zu Straßburg an , will durch
den 1 3. dito traf er Hebſt dem Intendanten von 5

Elſaß und dem General⸗Lieutenant Broglio 1 555
Huͤnningen ein / unid ehe man ſichs verjahe / wa·

dlgein⸗
ren zwiſchen gedachlem Huͤnningen und Bedfort des auf
Ij / biß ꝛ0οο Mann beyſammen / daß man Freydurg
nicht wuſte / wem es gelten / ob man auf Sei⸗ füh an⸗

ten der Schweitz / wegen NeutChaſtell etwas ver · gehen .

ſuchen / oder / was man ſonſt unternehmen wol ⸗
te . Endlich erhielt man Nachricht / daß ein

verraͤtheriſcher Ariſchlagauf das mittlere Schloß
zu Freyburg vorgeweſen / den aber der Officier /
welchen man beſkechen wolte / der Seneralitaͤtt

entdeckt / die da vermeinet / die Franzoſen ins
Garn zu locken / indem ſich der gedacht⸗ Ofſi⸗
cier ſtellen muͤſſen/ ais wenn er ihnen die Ve ⸗
ſtung wircklich verrathen wolte ; Allein ſie mi· hleſ⸗s
ſten Wind von dem Anſchlag bekominen habel wird zu⸗

weil ſie auſſen blieben / ja gar wieder auset au nichte .
der / und ein jeder an ſeinen Oct giengen / biß
dte Zeit / den Feldzug wuͤrcklichzu eroͤffnen/ her⸗
an genahet .

Im Mittel des Mertzes lleſſe der Feind . . .
zwey Lager abſtechen / das eine bey St . Wendel
nicht weit von Schletſtadt / urd das andere un h
ter Hagenau am See⸗Fluß / und ließ die Troup⸗
pes allgemach cantonnixen / ſendete doch ein ſtar⸗/
ckes Detachement an 12 . Regimentern zuꝙßferdt
und 8 . Battaillons gegen die Niederlande zu,
welches Abgang mit andern aus Dauphine und
Provence herbey ruͤckenden Trouppen erſetzet wer⸗

den ſolte . Die Beveſtigung bey der Soͤllinger
Inſul hatte er in ſo guten Stand geſetzet / daß
er der Orten gnug bedeckt zu ſeyn vermeinete /
und alſo die Wercke bey Druſenheim und Buſch⸗
weiler voͤllig/ zu Hagenau aber die Auſſenwercker
uͤber einen Hauffen warff / die Beſatzungen er⸗

ſparen / und das Volck im Felde brauchen zu

zu koͤnnen . Im April muſterte er ſeine Leute in

der Gegend Straßburg / und weil der Ruff er⸗

ſchol / er wolte uͤbern Rhein gehen/ lieſſen die

abzuhalten / zogen ſich auch bey Muͤhlberg zuſam⸗
Unſerige thre Linien deſto beſſer verwahren / ihn

men / und begab ſich der General vnn Thuͤngen
den 6. May dahin / das Commando in Abwwe⸗

ſenheit des Churfuͤrſten von Hannover zu fuͤhren .
Weil der General von Vivans mit 2000 . Reu⸗
tern uͤbern Rhein heruͤber gekommen / und ſich bey

pen noch Und kam auch in ſolchem der oben angefuͤhrte Ofſenburg geſetzet hatte / ſo befehlichte der von
nichts . Reichs⸗ Schluß zu keiner Bewirckung . Thuͤngen dem General Mercy mit einem Deta⸗

Unter dieſen zu Regenſpurg gepflogenen lang⸗ chement dle Zugaͤnae am Schwartzwald wohl
bie Eam - weiltgen Beratſchlagungen von beſſerer Verfaf , zu verwahren / dieweil man in Sorgen ſtund /

agne . ſſung wider den Feind / waren die feindliche Be⸗ es moͤchte der Felnd eln Abſehen haben / daſelb⸗
ſteu
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1705 . ſten durchzubrechen . Dieſes wolte um ſo vlel

wahrſcheinlicher werden / da der geweſene Chur⸗
fuͤrft von Bayren das Commando der feindli⸗

chen Armee in dieſen Gegenden an ſtatt des Vil -

Baber , ſiars uͤbernommen / den der Koͤnig von Franck⸗

furſt an reich mit Verdruß derer unter ſeinem Comman⸗

40 bißher geſtandenen Armee zuruͤck geruffen ⸗
Flſak. mum gegen Savoyen Dienſte zu thun . Den 18 .

Lay kam alſo der von Bayren zu Metz / und

den 21 . dito in Straßburg an / und war der

Marſchall von Bervyyek mit dteſem beſchaͤfftiget
eweſen / die feindliche Armee vollends zufammen

zu ſtellen . Es machte aber ſelbigen nicht wenig

Bedencken / daß die Allürten ſich an der Moſel

Alliitten hier und dar zu ſammen zogen⸗ wohln der Prinz
ziehen ſich Eugentus auf dem Wege war / als wann da⸗

zum Theil ſelbſten ein groß Deſſein ausgefuͤhret werden ſol⸗
an die te dazu auch die deßhalben nach Coͤlln beſchrie “

Woſel. bene RheiniſcheStaͤnde viel 100 . Pferd und Wa⸗

gen zu lieſfern verſprochen / auf den anderweitig

ſchon erzehlten Fuß / da man auch auf der Moſel

zu agiren vorgehabt .

Feind Der Feind ſahe ſich alſo gezwungen / in der

folgt da , Gegend ſich auch in Verfaſſurig entgegen zu ſtel⸗

hin. len / und ob gleich mit dem End des Mays der

von Bayren den Rhein auch heruͤber gegangen /
und dem Badiſchen zu ranchirtwar / begab er

ſich doch bald wiederum zurück / und ſchickte den

Marquis vou St . Fremont mit ohngefaͤhr 18000 .

Mann an dle Saar / gegen die Moſel zu/ ab/
ja er folgte bald ſelbſt· nebſt dem Marchall von

Bervvyk dahin / den Reſt der Trouppen im El⸗

ſaß dem General Bourg zu commendiren hinter⸗

laſſenoe . Den 10 . Junti funden ſich die erſtere

Beyde zu Sagr,Louis / allwo das Haupt⸗Quar⸗

ö tier der von Fremontzuſammen gebrachten Armee
war / und hatte man einen Theil derer noch aus

dem Elſaß herbey kommenden Trouppen zu Bo⸗

ckenom halt machen laſſen / damit ſie umb ſo viel

deſto ehender zuruͤck gehen koͤnten / wenn die An⸗
ſtalten derer Unſerigen an der Moſel etwa nur

eine Finte geweſen waͤre/ deſto beſſere Zeit und

—

—

Gelegenheit / zu Anſtellung und Ausfuͤhruntz ih⸗

rer anderweitigen Vorhaben zu gewinnen / wie

es ſich denn auch gar bald alſo geweſen zu ſeyn /
anſehen ließ. Denn nachdem der Prinz Kugene

ſich den 9 . Junit in Franckfurth mit dem Chur⸗

Jeue wen fuͤrſten vonMaynt und Hannover beredet hatte /
den ſich verfuͤgte er ſich darauf nach dem Schlangen⸗Bad /
Rb gllco er den Erb⸗Printzen von Heſſen ·Caſſel an⸗

Nieder⸗
kraff / in deſſen Geſellſchafft er den 22 . dito zu

landen / Coblentz anlangte / und die hier auch dar canton⸗

nirende Trouppen in ein Lager zuſammen rucken

ließ / welter den Befehl ertheilte / daß ſie mit ein·

ander den 28 . und 29 . dito die Moſel palliren/
und gegen die Niederlande abgehen ſolten / damit

ſaber dieſes dem Feinde nicht ſo gleich bekandt

wuͤrde/ hatte man das aͤuſſerſte gethan / alle zu

ſelbigen nach Luxenburg oder Metz gehende Cou⸗
rlers anzuhalten . Doch konte es ſo lange nicht

Sarr de . Jvon Bayren den Fremont mit 16 . Bataillons

5 und 14 . Eſcadrons voraus / und den z . Julit
bey Remick uͤber die Moſel ſchickte / den Weg

—BpBeſchreibung

verborgen bleiben / nach weſſen Erfahrung der

Reichs · und Creyß⸗GSeſch.
1

durch Luxem burg und Givet gleicher geſtalt nach 1708.
denen Niederlanden zu nehmen . Den 4 . und 5⸗

folgte der von Bayren / von welchem der dleute⸗

nant General de Lée , darauf auch der Ber⸗

Wyek mit mehrerm Volck ſich denen Nlederlan⸗

den zuwendete / und ſagte man / daß alle dahin

abgefertigte feindliche Trouppes in 66 . Eſquad⸗

rons und 36 . Bataillons beſtanden . Er ſelbſt
der von Bayren machte ſich mit dem Uberre

zuruͤck ins Elſaß / etliche Tage zu Thienville und

Metz raſtende . Mitlerwelle / nemlich den 14 . Hannobkr
Juntt waren Ihro Churfuͤrſtl. Durchl .von Han⸗Fommt dey
nover bey unſerer Armee angelanget / da denn die Armue
Deroſelbtgen der Fraͤnckiſche General von Erffa amRhein

die Regimenter vorſtellete / well es der von Thuͤn⸗
gen Unpaͤßlichkett halber nicht thun konte . Es

wurde / da man ohne dem an einer Bruͤcke uͤber

Rhein bey Daxlanden ſtarck arbeitete / viel ge⸗

ſaget / daß wir ohngeſaͤumt / bey Abweſenheit
des Feindes an der Moſel übern Rheln ſeten /
die felndlichen Linten bey Lauter angrelſſen / Ha⸗
genau belagern / Fort⸗Louis einſchlieſſen wolten ;

Allein der Churfůrſt von Hannover muſte die Sa⸗ findit
chen nicht ſo gefunden haben / daß dergleichen nicht(wu
Dinge ausgefuͤhret werden koͤnten/ da es ſon, noͤthůa.
derlich auch an Artillerie gefehlet / weßwegen ſie

an die Creyſe und Staͤnde bewegllch ſchrieben /
dieſen und andern Abgang zu erſetzen/ auch die

bewilligte Gelder zu zahlen / u. ſ. w. wie theils ſchon

des mehrern vorkommen und erzehlet worden iſt /
theils noch im folgenden zu vernehmen ſeyn wird .

Der ſich ergieſſende und ſehr austrettende Rhein

mochte wohl auch eines und das andere gehin⸗
dert haben / und blieben alſo die Unſrige diſſeits

ſtehen / biß der von Bayren im Mittel des Julti

wieder im Elſaß war / und wolte behauptet wer⸗beyder⸗

den / daß er noch 4 5. Bataillons und 77 . Eßſeits A⸗

quadrons allda unter ſeinem Commendo gehabt / Stirg
da man unſere Armee / ein paar Detachements

nicht mit eingerechnet / 3 8 . Bataillons und 48 .

Eſquadrons ſtarck zu ſeyn/ ſagte / uud tmmerdar

klatzte / daß es uns an Cavallerie allzuviel man⸗

gelte .
Wir blieben alſo diſſeits Rhein mit unſerer manche,

Armee ſtehen / da der Feind jenſeits bey Langen , leh Buwt⸗
Candel ſtand / und den 4 . Auguſtt von Rhein⸗ ungen .

zabern biß Rinfelden ausgebreitet ſein Lager hat

te / alle Fruͤchte abmaͤhete/ verderbte / oder hin⸗
ter ſeine Linten / zuſamt vielem Viehe / ſchlepte / und
halff es wentg oder nichts / ſich hier und dar mit

Salvegarden vor ihm verſehen zu haben . Un⸗

ſerm diſſeits im Brißgan unterm Mercy ausge⸗

ſandeten Detachement / welches vielleicht ins Ober⸗
Elſaß uͤbergehen/ und dem Feind eine Diverlion
machen / oder Contributions abnoͤthigen ſollen/
ſchickte er jenſeits ein anders entgegen / daß das

Unſere hernach ohnverrichteter Dinge wieder zu⸗

ruͤck bey die Armee kommen muſte . Ja ein Thell

der feindlichen Armee kam gar heruͤber eine kleine

Stunde oberhalb unſerer Linien / dargegen wir

Partheyen auf die Seite Landau abfertigten / dle

zwar manchen guten Streiff thaten / welches

doch zu der Haupt⸗Sache nichts machte. Der

General de la Tour wurde ſelbſt mit el,
nach. ⸗

22
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dert / allein als er den 8. Seyt . bey Landau zn

ſtehen kommen / brach der Feind auch hier⸗
mit auf / und gieng ſeinen Linien zu durch den

Binwald / wohin die Unſrigen nachſetzten / aber

nicht vor rathſam erachteten / einen Angrteff zu wa⸗

gen / weil die Umſtaͤnde des Orts zu gefaͤhrlich/
und die Parthey zu ungleich war . Doch wehrete
dieſes unſer Corpo denen feindlichen Streiffereyen
ztemlich / in der Armee aber riſſen die Kranckhei⸗
ten ſtarck ein / und machten vollends / daß nichts

ſonderliches gegen den Feind unternommen wer⸗

den konte / zu groſſem Verdruß des Churfuͤrſten
von Hanover / der ſich bey denen Staͤnden und Kay⸗

ſerl . Majeſt. bewegligſt beſchwerte / daß man Ihn
ſo gar auſſerm Stande gelaſſen / offenſivẽ zu agi -
ren / zumahl da nicht die Helffte von denen vor⸗

jaͤhrig⸗verwilligten 200000 . Rthlr . und von der

8uß Jihraugeſlandenm
Million Thaler eingegan -

gen u. ſ. w. Suma Summarum / es

Ohne was geſchahe der Orten nichts mehr Berichtwuͤr⸗
haupt⸗

ſächliches.

deswegen
[deweglich

diges / da wir nicht ſtarck genug / und die Feinde
auch geſchwaͤchet waren / da ſie Huͤlffe zu Unter⸗

ſtuͤtzung ihrer ſch ' echten Sachen in denen Nieder⸗

landen ſchicken muͤſſen / und war nichts mehr
uͤbrig / als die Winter⸗Quartier zu ſuchen / unſer
Seits die Poſtirung wiedernm einzurichten / wes⸗

halben auch Ihro Churfuͤrſtl. Durchl . die bens⸗

thigte Abſchickungen derer Staͤnde zu ſich ins

Haupt⸗ Qnuartier nach Schwetzingen veranlaſſe⸗
ten / und bey threr inſtehenden Ruͤcktehr nach Ders

Reſidentz ein gar merckwuͤrdiges / den kurtzen Be⸗

grieff ſchlecht abgelauffener Campagne , und deren

Urſachen in ſich faſſendes Schreiben an Reichs⸗
Convent abgehen lieſſen / des Inhalts :

Wir moͤgen denen Herrn und Euch hiemit nicht

verhalten / daß wir bey nunmehriger ſpaͤter Jahrs⸗
Zeit und einfallen den Winter die Dilpoſitiones
h

1 S
ſansReich. gemacht haben/ die Campagne dieſer Ends zu be⸗

ſchlieſſen / und die unter unſerm Commando ſte⸗
hende Armee / in die / mit gnaͤdigſter Genehmhal⸗
tung Ihrer Kayſerl Majeſt . angeordnete Winter⸗

Poſtirung / auffgepflogene Communication mit

denen dabey intereſſinten Loͤblichen Creyſen ruͤcken

zu laſſen / nachdeme / Ihrer Kayſerl . Majeſt .
hoͤchſten Gutbefinden gemaͤß / das Commando in

ſolcher Poſtirung von uns regieret / und die Reichs⸗

Graͤntz⸗Feſtungen mit Guarniſonen und andern

Nothwendigkeiten / ſo viel moͤglich geweſen / ver⸗

ſehen worden / und wartet die Armee auff nichts um

in die aſſignirte Poſtirungs⸗Ort und Quartier zu
marchiren / alsdaß die Sachen in Niederlanden zu

einem guten End ausſchlagen moͤgen. Weil nun

unſere und Etaats· Angtlegenheiten erfordern / daß
wir uns von unſern Landen und Relidentz laͤnger
nicht entfernet zu halten / ſo ſeynd wir entſchloſſen /
den 3. Noyember mit GOttes Huͤlff dahin ab⸗

zureiſen . Es wuͤrde uns eine groſſe Freude gewe⸗

ſen ſeyn / wann wir in den Stand waͤren geſetzet

Weſens und des Vatterlandes Nutzen und Sicher⸗

heit ausrichten koͤnnen ; Wir haben auch an un⸗

Theatri Europæi. XVIII . Theil .

nem Torpo von 8600 . Pferd uͤber Rhein beor⸗
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winden laſſen / wie ſehr es uns aber an denen zur 1708 .

Operation gegen den Feind noͤthigen Requifitis
gefehlet / das hat der Augenſchein gezeiget/ und hat
daher anders nicht erfolgen koͤnnen / als daß der

Krieg am Rhein dieſes Jahr von Seiten Ihrer
Kayſerl . Majeſt . und des Reichs abermal nur de⸗

fenſiye gefuͤhret werden muͤſſen/ und zu unſerm

ſehr empfindlichen Verdruß dem Feind kein ſonder ⸗
licher Abbruch / und weiter nichts geſchehen koͤnnen/
als daß man des Feindes Force dieſer Ends bey⸗
ſammen gehabt / und verhindert / daß er ſo wenig
nach Niederland als nach SavoyenDetachements

ſchicken / und die dalelbſt vorgenommene Opera -
tiones der hohen Allüirten hintertreiben koͤnnen.
Gletchtote aber die nechſßkuͤnfftige Campagne die⸗
jenige / dem Anſehen nach / ſeyn wird / von deren

vigoureuſen Auffuͤhrung ein guter / ſicherer und
beſtaͤndiger Frieden / ſo wohl insgemein / als fuͤr
dasRelch ins beſondere u. am allermeiſten dependi⸗
ren wird / ſo wollen wir hoffen / und zu Chur⸗Fuͤr⸗
ſten und Staͤnden des Reichs / ſamt und ſonders
das ſichere Vertrauen ſtellen / Ste und ein jeder
unter ihnen / werden ſo wohl fuͤr die allgemeine / als
fuͤr ihre eigene Wohlfahrt / ſo viel Lieb und Gon⸗

ſideration tragen / daßſie von ſelbſten geneigt und
begierig ſeyn werden / denen Relchs⸗Schluͤſſen
ein voͤllig und ohnweigerlich Genuͤgen zu thun / und
daß ſie zu Ablehnung / desJahrs / derFeinde immer⸗
wehrenden Untertruckung / auff kurtze Zeit / einen

Theil thres Vermoͤgens werden anſtrecken wollen .

Nebſt completer Stellung der Reichs⸗Con -

tingents - Trouppen / und deren Auseuſſerung mit

allem denjenigen / wasim Felde gehoͤrige Dienſte zu

thun erfordert wird / kommt die Sach vornemlich
darauff an / daß die Reichs⸗Operations . Caſſa mit

noͤthigem Geld⸗Vorrath verſehen werden moͤge/
wozu zwar dieſes Jahr eine Millton Rthlr . vom

Reich verwilliget worden / davon aber der wenigſte
Theil und kaum ſoviel einkommen / als zu denen
ohnentbehrlichen Ausgaben / obſchon weder

Belagerung / noch ſonſten otlenſive Operations
gegen den Feind vorgenommen werden koͤnnen/
vonnoͤthen geweſen / inmaſſen man deßwegen auch
die vorgeweſene Handlung mit des Koͤnigs Auguſti
Majeſt . 3000. Pferd / zu desReichs Dienſten zu
erhandeln / liegen laſſen / und ſich aus Mangel der

Geld⸗Mitteln ſo enge einſchrencken muͤſſen / daß
man kaum Trouppen genug / um ſich defenſive

zu halten / uſammen bringen koͤnnen. Wir wuͤn⸗

ſchen alſo von Hertzen / daß Chur⸗Fuͤrſten und

Staͤnde des Reichs / die ohnumgaͤnglicheNoth⸗
wendigkeiten von ſelbſten begreiſſen koͤnnen/ in Zel⸗
ten und ohnverweilet auff Mittel und Wege bedache

zu ſeyn / wie dasjenige / was von denen Quotĩs der

Creyſen und Staͤnden zu denen zoooοο , fl. welche

fuͤr das vorige Jahr / und ſonderlich zu der Milllon

Rthlr . / welche fuͤr dieſes Jahr zum Behuf des Krie⸗

ges/ vom Reich gewilliget worden / noch nicht aber zu

der Operations - Caſſa eingekommen / foͤrderſamſt
worden / daß wir den Feind an Macht uͤberlegen herbey gebracht werden moͤze/ dann auch ermeſſen /

ſeyn / und etwas hauptſaͤchliches zu des gemeinen ob und welcher geſtalt zu Feſtffellung eines ſolchen
anderweitigen Fonds am Geld Anſtalt zu machen /

welcher / ſamt demienigen / ſo von denen obgemel⸗
ſerer Vorſorg und Bemuͤhung desfalls nichts er ten zweyen Fondis verhoffentlichen einkommen

( D wird
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dird / zu Beſlreitung der Milirar⸗Koſten undAus , zuſammen geſeizt geweſen/ nichts als Schaden und

Baben / ben nechſtkuͤnfftiger Campagne zureichen / Schlmpff erhalten .
Wuͤrtenberghatteuͤber ſein voͤllig geſtelltes Con⸗ OitRhatl⸗

tingent , noch 4000 . Mann hergegeben / denenſtal Ver⸗

nun die Natural - Verpflegung an Mund,⸗und pflegung
Pferd ⸗Portionen gut gethan werden ſolten/ gleich⸗
wie Kayſerl . Majeſt, . es aus dem ihren ein paar

Gelbe begehrten an das Reich / he wiligl,

auch fo beſchaffen ſeyen / daß man ſich auff deſſen
eflective Beybringung verlaſſen/ und eine oflen -

ſwe Operation vornehmen koͤnte / damit von

Selten des Reichs / bey denen erfolgenden Frie ⸗
dens ⸗Tractaten / man ſeine habende Gerechtſame

Sagt iu⸗ſouteniren koͤnne/ und nicht geſchehen zu

vor was laſſen / genoͤt higet werde / daß andere
die ſchlech⸗ 45 Alirte 55 Satisfaction zwar erhal⸗

ei ſal⸗ ten / das Keich aber / wegen unterlaſſe⸗

ſung für ner Mittel / ſich für ſeine eigene Wohl⸗
elenden fahrt rechtſchaffen anzugreiffen / und die

Frieden feindliche Macht und Much brechen zu

geben helffen / allein blos ſtehen / und ſchimpf
werde / ſiche und verderbliche Friedens⸗Condi⸗

tiones ſich auff buͤrden laſſen muß . Wannen⸗
hero wir aus wohlmeynend redlich⸗ patriotiſchen In⸗

ſtention obiges vorzuſtellen / keinen Anſtand neh⸗

men/ und die Herren und Euch hlemit angelegent /
lichſt belangen und bitten wollen / daß ſie Ihren

Herren Principalen / Obern und Committenten /

davon foͤrderſamſten Bericht thun / und die Faſ⸗

ſung ſolcher Fonds daraufß / die der ſeibſt reden⸗

den Wichtigkeit der Sach gemaͤß und adæquat

ſeyn / beſtens recommendiren moͤgen. Wir

verbleiben denenſelben / und Euch / mit freundli⸗
cher Gunſt und geneitem Willen wohl beygethan .

Im DHaupt,Quartier zu Schwaͤtzing den 3 1.

Gctobr . 1708 .

Der Herren und Ener

gant / und wohl / aflectio⸗

nirte

Georg Ludwig Chur⸗Fuͤrſt .

J . Haltdorff .

Die War⸗

I 1 Die Wahrheit ſchien ziemlich gruͤndlich in die⸗

gern ſem Schreiben geogt zu ſeyn / welches aber / wie
0

— — —

gewoͤhnlich/ nicht allen angeſtanden haben moch⸗

le / da verlautete / man haͤtte ein und andern Orts
gewuͤnſcht/ daß dergleichen Vorſtellung nicht her⸗
aus kommen / indem doch die Allürten heut oder

Morgen ſich darauff beziehen / dem Reiche ſeine
ſchlechte Anſtalten vorruͤcken / und ſich aus derent⸗

halben bey etwa erfolgendem Friedens⸗Schluſſe

tionen bedungen / die Ihm auch von Chur⸗Fuͤrſtl .

wenig um deſſen Vortheile bekuͤmmern / noch went⸗

ger ſolcherhalben in weitere Gefahr begeben doͤrff⸗
ten ; Allein das ſchlimmſte war / daßdie Alliirten

von Selbſten die wenig zuſammengeſetzte Verfaſ⸗
ſung nicht nur wuſten / ſondern bisher faſt unzeh⸗

lich dem Reiche zu Gemuͤthe gefuͤhret hatten / mit

Anfuͤgen/ wie es heut oder Morgen / auch bey einem

Friedens⸗Schluſſe gehen wuͤrde/ wo man ſich nicht

beſſer angriffe : Sonſt wird zu ſeiner Zeit die Fort⸗
ſetzung dieſer Geſchichte betruͤbt ausweiſen / ob nicht

Ihro Chur⸗Füͤrſtl . Durchl . ein allzu wahrer Pro⸗

Ttifft boch phet geweſen / und vorher geſagt / was hernach dem

ſey der ein . Reich / bey erfolgendem Frieden / leyder ! wleder⸗ publicis , je und allwege kraͤfftigſt contradieiret

fahren iſt / da es fuͤr das viele Auffgewendete / well worden / zu uͤbernehmen / und nach ſolchen das

es doch nicht genug noch patriotiſch⸗durchgehends Ihrige zu denen allgemeinen ReichsHuͤlffen und

Monat gereichet .
daß das Ubrige aus der Operations - Caſſe verguͤtet
wuͤrde / und hatten Ihm zu dem Ende vortragen

laſſen / welcher geſtalt die vom Rhein ab / anders wo⸗

hin gezogene Voͤlcker / keines wegs / zu Abwendung
eines feindlichen Einbruchs / erſetzet werden koͤnnen/
wenn nicht Wuͤrtenberg ſich / wie ſonſt / alſo auch

dermahlen/ ſo patriotiſch erwieſen / und uͤber ſein
voͤllig geſtelltes Contingent 4000 , wohlbewehrt ,
und verſuchter Mann hergegeben / dargegen ſich die

in ſeinem Lande ohnmoͤglich fallende Verpflegung
an taͤglich 5409 Mund⸗/ und 2074 . Pferd⸗Por⸗

Durchl. gewilligt/ aus Kayſerl . Magazinen auff
2 . Monat gereichet / das andere aus der Opera⸗
tions·Caſſa gut zu thun waͤre / um ſo vtel ehender /
als in Reichs⸗Schluͤſſen die Dilpoſition daruͤber

Chur⸗Hannover überlaſſen worden / die ſolcher
Portionen Verguͤtung daher vor billig erkennet ꝛc.

ꝛc. Geſamte Staͤnde hatten dahin geſchloſſen / es

waͤre Kayſerl . Majeſt . fuͤr die hierunter erwieſene

Beſorgung der exponirten Creyſe unterthaͤnigſt zu

dancken / und der Billigkeit gemaͤß gut zu thun /
was denen gedachten Wuͤrtenbergiſchen Trouppen /

als lange Sie dieſes Jahr im Jelde geſtanden / ge⸗

reichet worden .

Wuͤrtenb,
Trouppes
vomReich

170 9

Binnen der Zeit da Ihro Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl . Ehur, Hg⸗
fuͤrdas Reich zů fechten / ſich abermal dis Jahr noberſce

55 33 Inttodn⸗
euſſerſt angelegen ſeyn laſſen / war es doch auch / dijon 9
nach vielem Treiben / endlich dahin gedlehen/ daß ſie tricben.

zu Sitz und Stimm im Chur⸗Suͤrſtl . Collegio
wuͤrcklich gelanget / in der Art und Maſſe / wie wir
dem geneigtenLeſer mit einem erzehlen wollen / der

auch darbey zu erſehen haben wird / wie Boͤhmens
Introduction ins Chur⸗Fuͤrſtl . Collegium zu⸗

gleich mit vor / und auch zum Stande gekommen .
Bald zu Anfang dleſes Jahrs hatte man der

Chur ⸗Braunſwelgiſchen Introduction , dar⸗

bey aber auch der Boͤhmiſchen Admisſion

zu allen ReichsDeliberationen Erwehnung

gethan / und / wie verlautete / von Oeſterreichi⸗
ſcher Geſandſchafft vorgeſtellet worden / es waͤre

Kayſerl . Majeſt . des allergnaͤdigſten Erbietens /
hinfuͤhro neben denen Wahl⸗auch die allgemelne

Reichs⸗Collegial - Deputations , und andere der /

triculat - Anſchlag / angeſehen daß in die Wormsl .

Matricul ohne Wiſſen und Anhoͤren ermelter
Cron eingebrachte Quantum , teſtantibus Actis

Præ -

gleichen Taͤge und Zuſamenkuͤnften/ wegen der Cron ſ0Delle
Schweden nicht allein beſuchen zu laſſen / ſondern reich we⸗

auch einen ſelbiger Cron ( von der bekanter maſſen gen Böh⸗

anſehnliche Fuͤrſtenthuͤmer abkomtnen ) dermahlt / ments R.

gen Zuſtand nach proportionirten, intuitu ſonſt ha⸗
bender Exemptions-Privilegien, billigmaͤſſigenMa⸗

abmiſion
erklaͤret.

eſſen
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Sedin⸗

gungen

beyder⸗
Iſeits in den

Vorſchlag ſelbiges/ nach erfolgter Introduction ins Chur⸗
kommen .

Conelu⸗

heraus .

IS5 86 . Er6000 —
Pcæſtationen beyzutragen/ undzů entrichten / auch
Uber diß bey denen Zuſammenkuͤnfften/ wo der Koͤ⸗

nig in Boͤhmen in der Qualitæt als Chur vuͤrſt
erſcheinet / keig anders Ceremoniale , als was

Ihro vermoͤg guͤldener Bull / und uhralten Her⸗
kommens zu kommet / zu verlangen / anbey nicht
weniger Ihrer Chur⸗Fuͤrſtl . Gnaden zu Mayntz
den verlangten Revers wegen dero Reichs⸗Dire⸗
corii auszuhaͤndigen . Sie verſehen ſich uͤber dis

auch allergnaͤdigſt / man werde obbeſagtes dero Koͤ

nigreich Boͤhmen/ ſamt allen demſelben incorpo⸗

Reichs Schutz / Schirm und Protection zů neh⸗
men / und dieſelbe / wie andere Reichs⸗Lande gegen
allen auswaͤrtigen unbilllgen Gewalt / nach In⸗
halt der Executions- Ordnung und anderer heil
ſamlich errichteten Relchs⸗Sauumgen jederzeit
kraͤfftiglich zu ſchuͤnen / und ſolches von Reichs /
Satzungen zuſtipuliren kein Bedencken tragen⸗

Wegen Chur „ Braunſchweig hatte ſich der

ProteſtirendeTheil Fůrſtl . Collegũ durchaut will⸗

faͤhrig erzeigt / nur war mit unter erinnert wor⸗

den / daß vorhin auszumachen / was fuͤr Vota

fuͤrſtliche Collegium „ noch im Fuͤrſtlichen
behalten / und wie ſolche geſuͤhret werden ſolten .
Catholiſcher Seits war manauf der Bedingung
beſtehen blleben/ feſt zu ſtellen / daß /auf den Ab⸗

gang Cathol . Pfaͤlzͤſcher Chur⸗Linie / eine Ca⸗

tholiſche Chur eingefuͤhret werden ſolte / dargegen
aber dle Proteſtirendeverlangten / daß ihnen / wenn

eine Chur⸗ Linie oder Hauß ihres Mittels abgien⸗
ge / gleicher geſtalt eine neie Chur zugeſtanden /
wet aber ſelbige haben und fuͤhren ſolte beyderſeits
auf det Reichs ⸗Verſammlung ausgemacht wuͤr⸗

de. Wegen Boͤhmens war man der Sachen
duͤrchgehends / aulf vorhin angezeigte Bedingung
iufrieden geweſen / doch ab Seiten Proteſtiren⸗
der / nahmentl . von Schweden / als Hertzog in

Bremen / noch dieſes beſondere mit angefuͤget weor⸗

en / daß es ſich zu denen Reichs ⸗Fundamental⸗
eſetzen / inſonderheit dem Land⸗ Religions / und

Weſtphaͤliſchen Frleden / gleich andern Staͤnden
des Reichs / verbinden ſolte . Das aber/ als ein

Schluß derer mehriſten Stimmen des Fuͤrſtlichen
Collegu , kam in nachfolgenden unterin 30./Jenner

dieſes Jahrs zum offentlichen Vorſchein . Nach⸗
deme das in der Braunſchweig . Chur⸗Sach er⸗

gangene Kayſerl . Commisſions - Derret de dato
lum komtſden 21 . Julli 1706 . in dteſem Fuͤrſtl. Gollegio

ln foͤrmlicher Propoſitior, Berathſchlagung und

Umſras geſtellet / und ſeines Inhalts erwogen / ſo
üſt zuforderſt einhelliglich bellebt und geſchloſſen
worden / daß in ſonderbahren Betracht deren

darinn enthaltenen und andernſtrifftigen Urſachen
pon Selten des Reichs Fuͤrſten ⸗Stands / in die

von Ihro inGott ruhenden Kayſerl. Majeſt . Leo⸗

voldo glorwuͤrdtgſten Andenckens dem uhralten
maͤchtigen / und um das Roͤm. Reich ſo hoch me⸗

litirten Hauß Braunſchweig Luͤnenburg Hanno⸗
veriſcher Linien / nach der Ordnung der Erſtge⸗
buthrt / verliehene deue Chur ⸗Wuͤrde / ohnbe

ITheatti EutopæiXVIII . Thell .

rirten Landen / als welche dem Reich ſolcherge .
ſtale nicht nur der Lehnbarkeit / ſondern auch det
Collecten und Onerum halben verknuͤpffet/ indes

ſamer Relchs ⸗Sagungen /kraͤffttglich zu ſchuͤtzen
Denen

— SenckwürdigerSeſchcht 27
dencklich zu willigen ; weilen aber dabchauch er, 1708.
wogen worden / daß durch Goͤttliche Verhaͤngnuͤß
beyde Pfaͤltziſche/ Rudolphtniſche und Wilhelmi
niſche Cathollſche Linten uͤbet kurtz oder lang er⸗

ſchoͤpfen koͤnten / als iſt ferner dem Roͤlniſchen
Reich nuͤßlich und zu Befeſtigung innerlichen

Rliheſtands vortraͤtlich erachter worden / daß auf

ſolchen zwar linverhofften Fall / da nehimlicherſt⸗
lich erſtermeldte beyde Rudolphtnſche und Wilhel⸗
miniſche maͤnnliche Linien Catholiſchen Thells

gaͤntzlich abgehen ſolten ( welches der allerhoͤchſte in

Gnaden verhuͤten wolle ) eine neue Catholiſche
Chur eingeſuͤhret/ u . er nunẽ prout ex tunc wutck ·
lich feſt geſtellet / deren Benennung auch einem

zeitlichen als dem reglerenden Kayſer / ohne je⸗

mands Einred oder Hinderung von nun an ledig⸗

lich anheim gegtben / und uͤberlaſſen werden / uno

ſolch einannter Churfuͤrſt hoe ipſo lacto berechti⸗

get ſeyn ſolle / ohnerwartet der Inweſtitut tund ohne
alle mehrere Weitlaͤufftigkeit oder Umſtande / alle

Functiones Electorales neben andern Herren
Mit „Churfuͤrſten zu verrichten / mit dem

weitern Anhang / wo ſichſolcher obenge etter Jall
zur Zeit eines Kayſerl . Incerregni ereigen wuͤrde/
daß alsdann der vorſitzende Catholiſche Churfuͤrſt
bey allen Reichs ⸗Wahl⸗Collegial - und Deputa⸗
tions - Taͤgen / und andern Zuſammenkuͤnfften
ein Votum lupernümerarium ſo lanz und viel zu

fuͤhren befugt ſeyn ſolle / biß von dem Roͤmtſchen
Kayſer odtt Koͤnig der neue Catholiche Churfuͤrſt

rnennet ſeyn wirdz und nach deme auch Ihro
jetzt glorwuͤrdigſte regierende Kayſerl . Majeſtaͤ
ſich nicht allein allergnaͤdigſt erklaͤret / den Ihro
als Koͤnig in Boͤhmen / ſo wohl ve moͤg der guͤl⸗
denen Bull / als uhralten Herkommens zuſtehen⸗
den Sitz und Stimm in dem Churfuͤrſtlichen Col⸗

legio zu deſſelben und des Roͤm. Relchs mehrerem
Splendot / Auffnahm und beſten / bey allen ordi⸗

nari Zuſammenkunfften / es ſeye auf Reichs / De⸗

putations - Collegial - oderandern Tagen hiufuͤh⸗
ro wiederum einnehmen u. verfuͤhren n laſſen/ ſon
dern auch ſolcher Ihrer Boͤhmiſchen Landenhal⸗
ber einen proportionirten billigmaͤſſigen Anſchlag
zu uͤbernehmen/ und zu allen von Reichs wegen

kuͤnfftig bewilligenden Anlagen / das ihrige nach

ſolchen Fuß zu præſtiren / und entrichten zu

laſſen / wie weniger nicht bey allen Zuſammen⸗
kunfften / wo ein Koͤnig von Boͤhmen/ als des

Heil . Roͤm . Reichs Churfuͤrſt erſcheinet / kein

anders Ceremoniel oder Vorzug zu verlangen / als

woꝛzu ſie vermoͤg erſt angezogener Bull und uhral⸗
ten Herkommens berechtiget ; Als iſt ſolches Er⸗

bieten von wegen dieſes Fuͤrſtlichen Collegü imtt

geziemendem allerunterthaͤnigſtem Danck ange⸗

nommen / und Sr . Kayſer . Majeſt , dagegen ver⸗

buͤndlich zugeſaget / und verſprochen worden / mehr⸗
gemeldte Dero Cron und Koͤnigreich Boͤhmen/
ſammt allen denenſelben incorporicten übrigen
Landen / in des Heil . Roͤmiſ; Reichs Schußz /
Schirm und Protection zu nehmen / und ſelbe

wie andere Reichslande bey ereignenden Nothfaͤllen
wieder allen auswertigen unbilligen Gewalt / In⸗
halts der Executions Ordnung und anverer heil

( S792
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— SDenen Proteſtirenden hatte dieſer Aufſas eben
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zu koͤnnen meineten / daß er lediglich nach des

Catholiſchen Theiis Meynung abgefaſſet / und

ſrieven
was ſie hauptſaͤchlichesdißfalls erinnert / ganz

A nicl renden Orts : Man haͤtte wohl wuͤnſchen maͤ⸗
uͤbergangen worden ſey. Es hieß alſo proteſti-

attendirt gen/ daß auf ein ·und anderer vornehmer Fuͤrftl.
Staͤnde Vota und Suffragia bey deſſen Verſaſ⸗

ſung etwas mehr Attention waͤrt genommen wor ·
den / und moͤchte wohl vor andern der Furroga⸗
tions·Punct eine mehrere Cireumſpection und

Erlaͤuterung bedoͤrffen/ damit auf beyden Sel⸗

ſen eine billuͤge Gleichheit ſeye / dann weilen die

Herren Cat holiſche beh Einfuͤhrung der Braun⸗
ſchwetgiſchen Chur fuͤr noͤthtg gehalten/ ihren
Conſens auf eine eventual· Subſtitution auf ge⸗

wiſſe zukuͤnfftige Faͤlle zu binden / ſo wird denen
Evangeliſchen nicht verdacht werden koͤnnen/
wenn ſie ad imitationem jener ſich ebenfalls pro⸗

ſpiciren / und wiſſen tvollen / wle es dann zu hal⸗

ten / wann nach GOttes Willen das Haus

Braunſchwelz in der Hannoveriſchen Linie ab⸗

gehen ſolte : Es waͤre wohl am beſten geweſen/
wann man von dergleichen kuůͤnſftigen Begeben⸗
hetten Anfangs abſtrahitt / und bey der Churr
Sache allein blieben waͤre / das Ubrige aber der

Goͤttlichen Providenz ; welcher ohne den Con -
ſlia humana ] keinen Riegel vorſchieben koͤnnen/
mit einer Chrlſtlichen Keſignation überlaſſen
haͤtte. Nachdeme es aber nun eine geſchehene Sa⸗
che ; und die Evangeliſche Staͤnde durch des an

dern Theils Vorſichtigkeit zu einer gleichmaͤßt⸗
gen Vorſorge gebracht worden / woran ſie ſon/
ſten vielleicht nicht gebacht / ſo wird es wohl

bey dem Dictamme furis naturæ ſein Verblei⸗
ben haben muͤſſen/ ut , quod quisque Juris in

alterum ſtatuerit , ipſe eodem jure utatur : . Bei
dem Articul von der Cron Boͤhmen hat man

nur mit wenigen noch zwey Dinge zu moni⸗

ren / erſtlich / daß wegen Ubernehmung eines

Matriculat - Anſchlags man nicht in vago pro⸗
miſſi cermino verbleiben / ſondern etwas gewiſ⸗
ſes ſtatuiren ſolle / und wird einem ſo groſſen maͤch·
tigen Koͤnigreichehet zu wenig als zu viel ſeyn /

wenn es nicht zu einem voͤlllgen Churfuͤrſten An⸗

ſchlag ſich erklaͤret/ ndannzweydens daß wenn eini⸗

ge Staͤnde verlangen / es ſoltt ſich die Cron Boͤh⸗
men zu denen Reichs⸗Grund Beſezen / inſonder⸗
heit zu den profan⸗ und Religion / wie auch Weſt⸗
phaͤliſchen verbunden achten / eben nichts un⸗

billiges noch unbedenckliches ſey / wann es recht
erlaͤutert wuͤrde: Maſſen / wann kuͤnſſtig Boͤh⸗
men bey allen Reichs⸗ Und Deputations⸗ Taͤgen
erſcheinen / und mit andern Staͤnden nicht nur

aliein de communi Imperii ſalute deliberiren /
ſondern auch Reichs ⸗Geſetze mit maͤchen/ oder

die ſchon vorhandene authentice interpretiren
ſolte / ſo folgte ja von ſelbſten / daß es auch ob

denenſelben muͤſte halten helffen. Bey dieſer Ob⸗

ligation ,ſo gegen das Reich und dte Staͤnde al⸗

lein relatiy iſt / koͤnnen dennoch Privilegia Co⸗

ronæ Bohemicæ , und die innerſte Verfaſſung

Beſchreibung Reiches u. Creyß⸗Geſch .

het auch ſolche Obligation ſchon einiger maſſen
ſelbſt in dem Weſtphaͤl. FrledenArt . §. p. 92 . 161 . 4
ſola qualitate feudali vel ſubfeudali NB . ſive à
Regno Bohemico ſive ab Electoribus Principi -
dus procedant , Jura reformandi non depen -
dent . Hat nun die Cron Boͤhmen hterzu obli⸗

girt werden koͤnnen/ wie es dann inder That
obligirt iſt / ohne Abbruch oder Nachtheil ſeiner
innerlichen Verfaſſung / ſo wird es wohl in an⸗

dern gleichen Faͤllen eben dergleichen Meynung
haben / und ſich ohne dem niemand leicht fin⸗
den / der vorgeben wolte / die Cron Boͤhmen
ſtuͤnde mit Sr. Kayſerl. Majeff , und dem Reich
in keinem Vinculo , zu Haltung der Reichs⸗
Grnnd⸗Geſeße / ob es gleich bey ſich zu Hauß eine

und andere Rechte und Gebraͤuche haͤtte/ die zu⸗

weilen von jenem etwas abweichen / ſo auch in

anderer Staͤnden Landen geſchtehet / und ſo wetlt

dergleichen Statuta allein præter leges funda -
mentales nicht aber contra easdem ſeyn . An⸗
dere erinnerten / well doch Ihro Kayſerl . Ma⸗

jeſtaͤt denen Staͤnden in Dero unterm a 1. Julti
1706 . ertheilten Kayſerl . Oommiſſions - Decret ,

die allergnaͤdigſte Verſicherung thun laſſen / daß /
was zeithero in der Hannoveriſchen Chür⸗Sacht
geſchehe / weder zum Nachtheil und Præjudiꝛ des

denen Fuͤrſten und Staͤnden zuſtehenden Rechts

gemeinet/ noch jemahls angezogen / auch kuͤnff⸗
ttg keine neue und mehrere Chur Wuͤrde ohne

Einwilltgung des geſamten Relchs / eingefuͤh⸗
ret / und ſolches dem kuͤnffttgenReichs⸗Abſchted
in forma ſanctionis pragmaticæ einverleibt wer⸗

den ſolte ; Alſo haͤtte man ſolche allergnaͤdigft⸗
und gerechteſte Kayſerl . Declaration mit aller⸗

unterthaͤnigſtem Danck dergeſtalt anzunehmen /
daß ſolches jeo gleich vim lanctionis pragmati⸗
eæ haben/ und behalten moͤge/ anbey zu Kay⸗
ſerl . Majeſtaͤt das gute Vertrauen tragend / Ste
wuͤrden Dero allerhoͤchſten quanimitaͤt nach
allergnaͤdigſt gernhen / dieſe Kayſerl. Erklaͤrung
denen Juribus Prineipum gemaͤßauch auf die ra .

tione der bereits eingefuͤhrten Chur . Wuͤrde / vor

vorzunehmenden Enderung / in der Kayſerl⸗Con -

—
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firmation zu extenditen .
Man konte leicht ekachten / daß/ bey derglel⸗

chen toiedrigen Meynungen / der Zeit die Sach⸗

niche zu Ende gebrachꝛ werden koͤnte / ſondern ihr
ein Aufſchub gegeben werden můͤfte/ ob man glelch
ſonſt uͤberhaupt ein groß Verlangen bezelget/
Chur⸗Braunſchwetg zu Erlangung ſeines Se⸗

ſuchs zu helffen. Das Werck blieb alſo biß ge⸗

gen Ende des Junil wlederum erfitzen / da durch

Chur Mayntziſches Directorium erinnert wor⸗

den / wle ſich das Werek an beyderſeits verlangte
Subſtitution geſtoſſen / und aus dieſen auch an /

dern mit einſchleichenden Urſachen verzoͤgert ha⸗
be / das aber doch / dem gemeinen Beſten zu Lie/
be/ allerbings ausgemacht werden ſolte . Aller⸗

ſeits hatten ſich hierzu genelgt zu ſeyn erklaͤret /
und eintge anbey zu Hebung bißheriger Schwie⸗

rigkeit / in Vorſchlag gebracht / daß man von

allen Subſtitutionen / ſo wohl Catholiſchen als

Evangeliſchen Theits / abſtehen / und da die bey⸗
ſolchen Koͤnigreichs gar wohl beſtehen. Esſte⸗

————— ————7f § « —fꝙ —« 8 ——
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ber auf eine Proteſtirende fiele / Dicturam commurtiücirte Kahſerl. Commiſſions-65 Eb ein 90105 Numerarium im Decret dit Braunſchweiglſche vuͤneburgiſcheShur

Cburfuͤrſtl. Collegio zuſlehen und veſtſtellen moͤch⸗ betreffend / in ſoͤrmliche Propoßtion geſtellet ; ſo
und manſe; nach dleſem konte man ſich a weiter üher ge, ift nach der Sachen . Wechttgkel / und allendabeydenen La⸗ ituti

uͤ eingeloffenen und erwogenen Umſtaͤnden / auchtger Subſtitution guͤtlich bereden/ auch/ eingelo wogenen Ur n / auN 1 5 durchaus Beliebiges geſchloſſen toůrde / derſelben relffer Uberlegung dafuͤr gehalten / und
geſchloſſen worden : Nachdeme das von vielenotum ſupernumerarium wilder aufheben /

etniun 55 2 die Braunſchweigiſche Inrrodu . Seculis her berüͤhmte Hauß Braunſchwelg Lüns ,
zuftehen Kion u . ſ. w. vor ſich gehen laſſen . Brehmiſche burg Hannovertſcher Linie / um Kapſerl . Ma⸗
2155

Geſandſchafft hatte das Votum ſupernumera- jeſtaͤt und das Hehl. Roͤm. Reich ſich hoch ·meri⸗
rium vor was neues angeſchen/ und eroͤßfnet/ daß titt gemacht / und dem Publico ſchr erſprteblich⸗
es Befehl erhalten / von ehemahligen Votis Dienſte geleiſter / daß in ſonderbahren Betrach/
nicht abzugehen ; Andere waren der vorhlin ſchon ſowohl der dor hoͤchſt⸗ gedachtem Kayſerl. Oomn⸗
beruͤhrten Meynung geweſen / es muͤſte auch millrons. Decret enthalcenen als andern telffti

nicht vergeſſen werden / einem etwa abzuſaſſenden gen Urſachen / und wichtigen Conſiderationen

Reichs Gutachten einzuverleiben / daß Ihro mehr⸗ in die von Ihro in GOtk ruhenden Kay⸗
Kayſerl . Majeftaͤt als Churſürk von Boͤhmen / ſerl . Majeſtaͤt Leopoldo glorwuͤrdigſten Anden ,
die Reich s , Conſtitationes Grund⸗ und aͤndere ckens Denenſelben / und zwar der Maͤnnl. Linte/in
Geſeße / in Geſchaͤfſten des Reichs beobachten der Ordnungder erſten Geburt zuallertznaͤdigſter
woltenz wogegen Oeſterrtichiſche Geſandſchafft Erkaͤntnißzugeletzke und derltehene Chur⸗Wuͤrde

Oeſtertei⸗die Anzeige gethan / daß Ihrs Kayferl . Majeſt . zu willigen und ſelblgem dieſe dergeſtalt zu goͤnnen⸗

—
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in kinem AN

Reichs⸗
‚

Eutach⸗
en .

Votum

ſuperau -

und Beob⸗

chiſche Er⸗zu mehterer Bezeugung fuͤr das Roͤmiſche Reich
llärung eis und beſſen Aufnahm hegender Reichs ⸗Vaͤtterli⸗
nes Böh⸗

cher Sorgfalt und und unermuͤderen Eyfers des

ſcass alergnädigſten Erblethens wären mche alen

wegen Dero Tron und Koͤnigreich Boͤheim und

incorporirten Sanden einen Churfuͤrſtlichen An⸗

ſchlag zu übernehmen / und zu denen Reichs ⸗An⸗
lagen das Ihrtge darnach beynntragen / ſondern
auch die Leges Imperü auf denenReichs. und an

dern Zuſammentünfften in allen vorzukommen ⸗
den Reichs,Geſchafßten jederzeit zur Richeſchnur
zu halten : In welchem Verſtano allein Deeſel⸗
be als Koͤnig und Churfuͤrſt zu Boͤhmen/ fich zů

Annehmung der Reichs Saßungen ſchuldig er⸗
achtung achreten / keines wegs aber hierdurch zn Einführ ⸗

derReichs oder Befolgung derſelben in Dero Koͤntgreich
Satzen . Boͤhmnen und einverleibten Landen / über die

bißherige Oblervanz , ſich berbuͤndlich gemacht /
ſondern vielmehr auſſer ſolchen Verſtand vielge⸗
dachtet Cron alle Freyheiten / Rechten und Im⸗

munitaͤten hiermit ausdruͤcklich vorbehalten ha
ben wolten ic .

Dermahligen kann es nun doch in dieſer ſo
Döͤhmi⸗ latic vorgeweſenen Sache zu einem endlichen /
ſche Read . dbſchon nicht in allen Umſtaͤnden / vermoͤge des

miſſion hehgebrachten / durchgehends einhelltgen Schluß /
1 und machte man ein Relchs⸗Gurachten/ in wel⸗
A0N chem von allen dreyen Collegüs dieReadmiſſion
dlion hi - Boͤhmens und die Introduction Braunſchweigs
Williget. ſostfanden bieſem ein Chürfuͤrſtl. Martricular⸗

Anſchlag und 300 , fl. Cammer⸗Ziehler ; jenem
wenigſtens ein Churfuͤrſtl. Matricular : An⸗
ſchlag nebſt 306 . fl. Cammer ⸗Ziehlere an Præ⸗

ſtandis zugeleger wurde / da Oeſterrelchiſche doch
erinnert / daß ſie wegen zu uͤbernehmenderCam⸗
uer⸗Zieler keinen Befehl noch Volltmacht habe/
üͤbrigens aber bey der Erklaͤrnnig bleibe/ daß Boͤh⸗
men mehr niche als ein Churfuͤrſtl . Matticular⸗
Aniſchlas uͤber ſich nehmen koͤnne ꝛc⸗Das Reichs⸗
Guiachten aber blieb / wie es die Collegia be⸗
lebt / und war ſein Inhalt / wie folget :

Als man in allen dreyen Reichs ⸗Collegüs
das am 21 . Jultt 1706 , Jahrs per publicam

tholiſchen kuͤnfftig hin wiederum kaͤme / oder die

daß vor allen auch veſt geſtellet ſeyn und blel⸗
ben ſolte / daß gegen dieſe Indroductioa deł

VBraunſchweigiſchen Chur obbenanter Linie in der

Ordnung der erſten Geburt auf den Fall / wann
aus dem Haus Pfals /ſo wohl Nudolphini⸗
ſcher als Wilhelminiſcher Linien kein Catholiſcher
Nachfolger an der Pfaͤltz. Chur mehr uͤbrig/ ſon⸗
dern ſelbige an einen AugſpurgiſchenContelRons⸗

Verwandten gefallen ſeyn ſolte : lalve de cætełko

in Electoxalibus & Bomo Palatina Jure lucce⸗

dendi , und an hochgedachtem Hauß dieſe behde
Faͤlle ſich nach der Verhaͤngnüß GOttes wuͤrck⸗
lich zugekragen haͤtken/ und die jentzt gedachte Harn
noveriſche Chur ; Linte noch ſtuͤnde/ alsdann de⸗
nen Catholiſchen ein Votum ſupernumeraridùm
verſtattet / und von Reichs wegen hiemit wuͤrck⸗
lich in der allerbeſten und kraͤfjrigſten Form Rech⸗
ten zutelegt feyn und bieiben / welches durch den
vorſißenden Catholiſchen Churſuͤrſten Prævia ta⸗
men legitimatione ſolita , ohne eintge Wider⸗

rede oder Hindernus / wie die erdacht werden
koͤnte oder moͤgte/ bey allen Reichs ⸗Wahl. Col⸗
legial Deputations - und andern Taͤgen ober Zu⸗
ſammentünfften / nach ihren der uͤbrigen Catho⸗
liſchen Meit Churfuͤrſten per majora machenn
den Schluß / oder wie ſie ſich ſonſten untereinarn
der vergleichen moͤgten/ Zefuͤhret werden ſoll ;
wobey man ſich jedoch allerſelts ausbedimgen /
und hiermit vorbehalten / wegen der beederſelts
verlangten Sub⸗und Gegenn⸗ Subſtiturion ſich hler⸗
naͤchft fernet zu bereden / daruͤber daͤs noͤthigezů
berathſchlagen/ und wo moͤglieh/ dartnn einen

allerſeltigen vergnuͤglichen Schluß / ob und wie
wle det Sachen zu ihun ? zu faſſen / kelchen
falls / und da es dekenrwegen üͤber kurtz vder lang/
zu einer verhoffenden Entſch lieſſung kommen / odet
da auch obgedachte Hanzwoerlſche Maͤnnliche
Chur⸗Linie vor Erlöſchung bedet Pfaͤltziſchen
Rudolphiniſchen und Wilhelminiſchen Linte
gaͤnultch abſterben wuͤrde/ oder auch ſich zůtruͤge/
daß enktdeber die Pfaͤlzlſche Chur auf einen Ca⸗

Braunſchvelg .Chur Anle nachderHand / obver⸗
8 ( 90 . 3 ſtant— —



1708 .

1

773
ſtandenner Maſſen wieder abglenge (welches

alles der

Allerhoͤchſtein Gnaden abwenden wolle ) alsdann

das denen Catholiſchen auf offtgemeldten Fall der⸗

mahlen zugelegte und feſt geſtellte Votum ſuper⸗
numerarium von ſelbſten cesliren und auffhoͤren

ſolle . Eshaͤtte aber auch Chur⸗Braunſchweig

wegen aller Dero jent inhabenden Braunſchweigiſ .

Landen und Dero Zugehoͤrungen/ den Churfür⸗
uanto matriculari , in allen

ſten Anſchlag pro Qu in

Reichs und Creyß / auch anderen Præſtationibus

& Oneribus publicis , und ſonſten / um Cammer⸗
Gericht aber 00 . Eammer⸗Gulden zum Cam⸗

mer ⸗Zihler jaͤhrlich zu uͤbernehmen. Nach deme

auch Ihro jetzt glorwuͤrdigſt regierende Kayſerl .

Majeſtat allergnaͤotgſt geeuſſert daß ſie den Ihro
Boͤhmen gebuͤhren

als Koͤnitg und Chur fuͤrſt in

den Sitz und Stimm im Churfuͤrſttchen Colle -

gio , zudeſſelben und des Heil . Roͤmiſchen Reichs

mehrern Splendor und Beſten⸗ bey allen ordina⸗

11 . undextraordinari Zuſammenkunfften/ es ſeye

auf Reichs⸗ Deputations- Collegial-oder anderen

Taͤgen hinfuͤhro wiederum einnehmen / begleiken

und verfuͤhrenzu laſſen / allergnaͤdigſt geſinnet

ſehn ) ſo iſt ferner befchleſſen worden / daßIhrer
Kayſerl . Majeſtaͤt zu allergnaͤdigſtemBelieben /

undlwie hiemmt beſchiehet) fren dů ftellen ſey / ob / und

wann fie vermoͤt dero obhabenden undilputirlichen
Rechts und Befugeuͤß / Ihren Boͤhmiſchen

Sitz und Stimm⸗ durch eine eigene genug ſain be⸗

vollmaͤchtigte Geſandtſchafft / beglelten / und in

allen Deliberationibus im Ehurfurſtlichen Colle⸗

gio bey ordinari - uud extraordinari Zuſammen⸗

küngten / Reichs⸗ Deputations - Collegial · und

anderen Taͤgen verfuͤhren/ hingetzen aber auch zu

allen Relchs / und Creyß⸗Oneribus&&
Præſtatio -

nibus publicis , auch anderen Anlagen / fuͤr nun /

Wentgſt einen Churfuͤrſtl . Anſchlagund 30 . Cam⸗
mer : Gulden zum Cämmer⸗Gericht ( Ihren Uri⸗

Vilegiis Fori jedoch unnachthellig ) uͤbernehmen/
und in allen Anlagen bezahlenzu laſſen / wie went⸗

ger nicht allergnaͤdigſtgeruhen moͤchten / fuͤr Sich

und Dero Boͤhmiſ . Seſandte⸗ auf Wahl⸗Reichs ·
Creyß⸗Deputations Gollegialæund anderen Ta⸗

gen / auch Friedens und dergleichen Condemen

und Tractaten / wo ein Koͤnig in Boͤheim/ als

Churfuͤrſt / oder DeroGe
in , und auſſer Reich concurriren “ weder im

Rang noch Ceremoniel vor andern Churfuͤrſten/

ſoder Chutfuͤrl . Geſandten ſich etwas voraus zu

nehmen / noch den geringſten Vorzug zu præren⸗

diretn / ſondern in allen / denen anderen Chur⸗

fuͤrſten oder Dero Beſandten / gleiches Tracta⸗

wer , Rang / und Ceremoniel zu halten / zu

geben / und hinwiederum zu empfangen ; wie

dann auch von Ihro Kayſerl. Mʒajeſtaͤt als Koͤnig

ſin Boͤhmen von Ders Admiſſion ad Collegium

Electorale Ihro Churfuͤrftl. Snaden zu Mayntz
ein ſchrifftlicher Revers unter Dero aller hoͤchſten
Hand und Inſiegel dahin auszuſtellen und zu er⸗

tradiren waͤte / daß Se. Kayſerl . Majeſt . als Koͤ—

nig in Boͤhmen Sr . Churfuͤrſtl. Gnaden und Ih⸗

ren Succcflorn am Churfuͤrſtenthum und hohen

Ertz Stifft Mayntz / weder jetzt noch in futu⸗

Beſchreibung

ſandte als Churfuͤrſtl.

umeen ewwigen Zeiten / das geringſte Nachtheil / ſoj williaen / und darz

un
Relchs ⸗u. Creyß⸗Geſch .

wenig in dero Jhrem hohen Erß⸗Cancellariat alleis

Competirendem Reichs / als im Churfuͤrſtl. Col⸗

legio fuͤhrendem Directorio zu thun / ſich deſſen

nicht anmaſſen / darin nicht einmiſchen / oder

deroſelben vor und eingrelffen / noch daß es von

denen Ihrigen geſchehe / oder auch durch Sich /
oder andere veranlaſfen wollen / welchen Rvers

das geſammte Reich zu mehrer Ihrer Churfuͤrſtl,
Gnaden und Ders Succeſloren am Churfuͤrſten⸗
thum und hohen Ertz⸗Stifft Mayns Verfiche/
rung / durch eine abſonderliche Alſecurations - Acte ,
oder Declaration in gewöhnlicher Rechtsfereigung
mit zu agnoſciren / zu beobachten / und ſie daben

mit zu manuteniren haͤtte / dagegen das geſammte

Reich hindurch beſchloſſen / und verbuͤndlichſt zu⸗

geſagt / und verſprochen / Ihrer Kayſerl ,Mañeſtaͤ
Cronund Koͤntgreicl , Boͤheim / ſammt allen

demſelben incorporitten ůbrigen Landen in des

Reichs Schirm und brotection zů nehmen / und

ſelbige wie andere Reichs / Lande / bey ſich ereignen⸗

den unverhofften Nothfaͤllen / wider allen in , und

auswaͤrtlgen unbilltgen Gewalt / Inhalts der

Executionse Ordnung / und anderer hellſamet
Reichs , Sanungen krafftigſt zu ſchuͤgen , Signa⸗
tum Regensburg den 38 . Junü 2708 ,

„ 80

Churfuͤrſtl.Maynziſ. Caneleh .

Es war leicht zu erachten / daß Kayſerl. Majeft.

Orts nicht fehlen laſſen wuͤrdenz

te durch Dero Principal - Com -

ptember in nachfol⸗

ihres allerhoͤchſten
Denn dieſe erfolg
miſſarium unterm 6, Se

genden Terminis :

Demnach die Roͤmiſ. Kayſerl . Maͤjeſtaͤt unſer

allergnaͤdigſter Herr / aus dem Ihro von des

Helſ . Roͤm. Reichs Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und

Staͤnden / hier anweſenden vortrefflichen Raͤthen /

Bottſchafften / und Geſandten / unterm 30. Ju-
nii naͤchſthin erſtatteten / allerunterthaͤnigſten
Gutachten vernommen / welcher Geſtalt unter

Ihnen geſchloſſen worden / daß in die von weyl .

in GOtt ruhenden Kayſerl . MajeſtaͤtLeopoldo
glorwuͤrdigſten Andenckens / dem von vielen Se·

aulis her beruͤhmten / und um das Heil . Roͤmiſche

Reich durch ſehr erſyrteßliche Dlenſte hoch meri⸗

tirten Chur Hauß Braunſchtoeig Luͤneburg

Hannover maͤnnlicher Linien nach der Ord ,

nung der Erſtgebuhrt / zugelegte / und verliehe⸗
neChur⸗Wuͤrde zu willlgen ſeye: So haben fle

nach deſſen reiffer Erwegung an Dero geheimen

Rath und hoͤchſt anſehnl. Principal- Commiſſari .

um , den hochwuͤrdigſtenhochgebohrnen Fuͤrſten
und Herrn / Herrn Johann Phlltppen / der Hell .
Roͤm⸗Kirchen Tit . Sti Sylveſtri Prieſtern / Cardi-
naln von Lamberg / Blſchoffen / des H. R. Reichs /
FuͤrſtenzuPaſſau ꝛc. allergnaͤdigſtrelcribirt / und

der Reichs⸗Verſammlung kund zu machen anbe⸗

fohlen / daß ſie ſothanes Gutachten in Kayſerl⸗

Gnaden approbiren und genehm halten ⸗
mithin

es an Genehmhabung dieſes Reichs Gutachtens M

— — —

—
1708 .

Welchez
Kayſerl .

gieſt
confit⸗
mizl⸗

Dürch
Commils ,

Decxet ,
9

auch thres allerhoͤchſten Orts in oberwehnteChur
u Ihro Kaylerl . Authotitæt ,

Eintwilligungs
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Relchs u. Creyß⸗Geſch.
Einwilltgung und Beſtaͤttigung ertheilen / alſo und

dergeſtalt / daß zu vorderſt / und vor allem feſt ge⸗
ſtellet ſene und bleibe / daß geten die Introduction

dieſer Braunſchweigiſchen Chur obbenannter

Linie / in der Ordnung der Erſtgeburt / auf den Fall /
wann aus dem Hauß Pfaltz / ſo wohl Rudol -

phiniſch /als Wilhelminiſcher Linie / kein Cathol⸗
Chur⸗Fuͤrſt waͤre / ſondern ſelbige Chur an einen

Angſpurgiſchen Conteſſ . Verwandten nach der in

Electoratu & Domo Palatina ublichen und un⸗

gekraͤncktbleibenden Ordnung und Jure ſucceden⸗

di gefallen ſeyn/ mithin in jetztgedachtem Hauß die⸗

ſe beyde Faͤlle ſich nach Verhaͤngnuß GOttes
wuͤrcklich zugetragen haben wuͤrden / die Hannove⸗
riſche Chur /Linte aber noch ſtuͤnde / alsdann denen

Catholiſchen im Chur⸗Fuͤrſtl . Collegio ein Vo -

tum ſuper numerarium verſtattet / und krafft dieſes

in allerbeſten und gerechteſten Form Rechtens zu⸗

geleget ſeyn und bleiben / ſolches auch ohne einige
Wider ⸗Rede oder Hindernuͤß / wie die erbacht wer⸗

den koͤnten oder moͤchten / bey alen Reichs⸗Wahl⸗
Collegial - Deputations -und andern Taͤgen/ oder

Zuſammenkuͤnfften/ wie die Cathol . Chur⸗Fuͤrſten
ſich daruͤber mit einander weiters vergleichen / ge⸗
fuͤhret werden / hingezen da man wegen der ver⸗

langten Subſtitution , woruͤber ferner zu berath⸗
ſchlagen / und darinnen / wo moͤglich/ einen ver⸗

gnuͤglichen Schluß zu faſſen / ausbedungen und

vorbehalten bletbet / zu verhoffender Entſchlteſ⸗
ſung kommen / oder auch Hannoveriſ . obgedachter
Maͤnnlichen Chur⸗inte / ehe als in beyden Pfaͤl⸗
tzlſchen Rudolphiniſch . und Wilhelminiſchen Li⸗
nien die Catholiſche Chur⸗FJůrſten abgehen wuͤr⸗
den/ oder ſich auch zutruͤge / daß entweder die Pfaͤl⸗
ulſche Chur auff einen Catholiſchen kuͤnfftighin

wlederum kaͤme/ oder die Braunſchweig⸗Hannove⸗
riſche ChurLinie nach der Hand wieder abgienge /
oberwehntes Votum ſupernumerarium alsdann

von ſelbſten celliren und auffhoͤren ſolle / und daß
die Chur Braunſchweig wegen aller Dero teßt in⸗
habenden Braunſchweigiſchen ganden / und denen

Zutzehoͤrungen/ der Chur⸗Fuͤrſten Anſchlag , pro
Quanto matriculari in allen Reichs und Creyß⸗
auch andernPræſtationibus & oneribus Publicis ,
ſund ſonſten / zum Cammer⸗Gericht aber 300 . l fl.
zu Camtner⸗Zielern jaͤhrlich uͤbernehme/ und aus⸗

zahle/ woruͤber / wie Se . Chur⸗Fuͤrſtl . Durchl ſich
ohne Zweiffel willigſt ertlaͤren werden / alſo werden
auch Ihre Kayſerl . Majeſt . gnaͤdigſt verfuͤgen/
daß deroſelben in dem Chur⸗Fuͤrſtl . Collegio der

behoͤrige Siß und Stimm ohne verzug eingeraͤu⸗
met werde .

Daß Ubrigens Ehur⸗Fuͤrſten/ Fuͤrſten und
Staͤnde / das Sr . Kayſerl . Majeſt . als Koͤnig in

oͤhmen und des Hell . Reichs Ehur⸗Fůrſten zuſte⸗
hende undilputitliche Recht und Befugnuͤß/ den

Boͤhmlſchen Si und Stimm in allen Delibera⸗
tionibus im Chur. Fuͤrſtl. Collegio bey ordinari
und extraordinari Zuſammenkuͤnfſten / Reichs⸗De⸗
putations - Collegial . und andern Taͤgen zu beklei⸗
ten und zu fůhren / einhelltg erkennen / und deſſen zu
des Chur⸗Fuͤrſtl . Collegü und geſamten Reichs
mehrern Splendor und Beſten / nach Derd aller⸗
gnaͤdigſten Belleben ſelbſt / oder durch genugſam
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gevollmaͤchtigteGeſandſchafft ſich zu gebranchen /
Ihro freyſtellen / ſolches gerelchet Deroſelben zu be⸗/
ſondern dancknehmigen Gefallen ; Und gleichwie
Sie von nun an / bey gegenwaͤrtigemReichs. Tag
damit wiederum einen Anfang zu machen Vorha⸗
bens ſeynd / und zu dem Ende eine Geſandſchafft
anhero abgeordnet / alſo werden ſie in allen Reichs⸗
Geſchaͤfftenob deſſen Seſaͤten halten / ſeynd auch
ferners erbtetig und declariren hiemit gnaͤdigſt/
daßſie wegen Dero Erb⸗KoͤnigreichBoheim und

zugehoͤrtgen Landen / nicht nur zu allen Relchs /
und Creyß Oneribus & Præſtationibus Publicis ,
auch andern Anlagen fuͤrdershin einen Chur⸗
Fuͤrſtl. Anſchlag / ſondern auch zun Kayſerl .
Cammer⸗Gericht 300 . fl. auff die Maß und Weiß
mit der Befuͤgnuͤß/ wie andere Chur⸗Fuͤrſtenůber ⸗
nehmen und bezahlen laſſen / auch auff Wahl⸗
Reichs · Creyß⸗Deputations . Collegiallund andern

Taͤgen/ ingleichen Friedens / und dergleichen Con⸗

Venten / wo ein Koͤnig in Boͤhmen / als Chur⸗
Fuͤrſt / oder deſſen Geſandten als Chur⸗Fuͤrſtl . in⸗
und auſſer Reichs concurriren / ſich weder im

Rang noch Ceremoniel vor andern Chur⸗Fuͤr⸗
ſten oder Chur Fuͤrſtl . Geſandten etwas voraus
nehmen / noch den geringſten Vorzug prætendi⸗
ren / ſondern in allem / denen andern Chur⸗Fuͤr⸗
ſten oder dero Geſandten gleiches Tractament ,
Rang und eremoniel halten/ geben und hinwie⸗
derum empfangen wollen / wie ſie dann auch Ihro
Chur⸗Fuͤrſtl . Gnaden zu Mayntz den verlangten
Reverszum Uberfluß allbereits deſto williger aus⸗
haͤndigen laſſen / als wentger ein Koͤnig von Boͤ⸗
heim deroſelben in dem / Ihrem Ertz⸗Canꝛellariat
allein competirenden Reichs / oder auch im Chur⸗

Fuͤrfll. Collegio füůͤhrenden Directorio , den ge⸗
ringſten Nachtheil oder Elngrlff zu thun / befugt
iſt . Wohingegen ſie/ ſo wohl der in dem Reichs⸗
Gutachten verbuͤndlich zugeſagten / des Kayſerl .
Reichs / Schut / Schirm und brotection ſichfuͤr

Dero Cron und Koͤntgreich Boͤeim / und alle
demſelben incorporirte dande in allen unverhoffen
den Nothfaͤllen / wider in · und auswaͤrttgen Ge⸗
walt / gewißund ungezweiffelt verſprechen/ als auch
bedingen und relerviren / daß obiges alles im uͤbrt·
gen Dero Koͤnizreich Boͤheim Wuͤrden/ Rechten /
Drivilegiis Fori , und andern Freyheiten und Ge⸗
rechtigkeiten / auff keine Welß nachtheilig oder

præjudicirlich / ſondern bieſelbe ſalnbt und ſonders
uͤberall auffrecht und unverletzt ſeyen und bleiben
ſollen ; Welches dann obhoͤchſt,ermelt Ihre Hoch⸗
Fuͤrftl. kminenz der Chur ·Furſten / Fuͤrſten nnd

Staͤnde des Reichs / Raͤthen/ Bottſchafften und
Geſandten hiemit nicht verhalten wollen / denen ſie
mit freundlich ⸗genelgt⸗ und gnaͤdigen Willen be⸗
ſtaͤndig wohl beygethan verbleiben . Signatum
Regensburg den 6 . Septembr . des 1708 . Jahrs .

Johann PhilippCardinal von Lam⸗
berg / Biſchoff und Fuͤrſt
in Paſſau .

Nebſt dem ſtelleten Ihro Kayſerl . Majeſt . auch
den verlangten kevers aus / daß ſie/ nach geſchehe⸗

Rer
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Beſchreidung NReſchs und Erchß Geſch .

ner Readmifſion ) dem Chut / Maynzlſchen Dire⸗

daß Boͤh⸗ Korio keinen Eingriff thun wolten / welcher auch

mlen nicht verweigert wurde / und des Inhalts war :

Mavyntiſ . SWir Joſeph von SOttes Gnaden erwehlter
Directo -
tio nicht
Eingriff
thnun ſol⸗
le .

—

——

Römiſ . Kayſer / zu allen Zeiten Mehrer des

Reichs / in Germanien / zu Hungarn / Boͤheim/
Dalmatien / Croatien und Sclavonten Koͤnlg/
Ertz⸗Hertzog zu Oeſterreich / Marggraf zuMaͤhren /

Hertzog zu Lützenburg und in Schleſien / undMarg⸗
graff zu Laußniß ꝛc. Bekennen offentlich / dem⸗

nach Wir den uns als Koͤnig zu Boͤheim / und

des Heil . Roͤmiſ. Reichs Chur , Juͤrſten gebuͤhren⸗
den Sitz und Stimm im Chur⸗Fuͤrftl . Collegio⸗

zu deſſen und des Heil . Roͤmiſ. Reichs mehrern

Splendor und Beſten / bey allen ordinair - und ex⸗

traordinari·Zuſammenkuͤnfften / es ſeye auf Reichs .

Deputation - Collegial- oder andern Tagen / hin⸗
ſuͤhro wiederum einzunehmen / bekleiden und ver⸗

fuͤhrenzu laſſen / und zu ſolchem Ende einen eige⸗
nen Geſandten nacher Regensburg abzuſchlcken /

gnaͤdigſt geſinnet ſeynd / von Uns aber Unſers

lieben Neven des Chur⸗Fuͤrſtenzu Maynt Llebd⸗

eintge Verſicher ung verlanget / daß ſolches Ihro
und Ihren Nachfolgern am Ertz⸗Stifft Mayntz⸗

an ihren Directorial·Rechten / ohne Præjudiæ und

Nachtheil ſeyn ſolte ; So haben Wir deroſelben

hterunter um ſo viel lieber willfahren wollen / als

Wir ſie bey ſothanen Ihro unſtrittig zukommen⸗
den Rechten ehender zu vertheidigen / als im gering·

ſten zu beintraͤchtigen genelgt ſeynd . Erklaͤhren
ſolchem nach / und verſichern fuͤr uns und unſere

Nachkommen im Koͤntgreich Boͤheim Seine

gtebden den Chur Fuͤrſten von Mayntz hiemit und

in Krafft dieſes Brieſfs / daß Wir Deroſelben und

Ihren Succeſſoren am Chur⸗Fuͤrſtenthum / und

Ertßz⸗Stifft Maynz / weder jeno noch inskuͤnfftig

u ewigen Zetten das geringſle Nachtheil ſo wenig

10 dero Ihre Ertz⸗Cancellariat allein competiren⸗

dem Relchs/als im Chur⸗Fuͤrſtl . Directorio thun /

uns deſſen nicht anmaſſen / oder deroſelben vor /oder

eingreiffen / noch daß es von denen Unſerigen ge⸗

ſchehe/ geſtatten/ oder auch durch Uns oder Andere

veranlaſſen wollen : Zu Urkund dieſes Brleffs /
beſiegelt mit Unſern Kayſerl . und Koͤntgl. an⸗

hangendem groͤſſern Inſiegeln / dergeben iſt in Un⸗

ſerer Stadt Wien den 14 . Monats Tag Augulti ,
nach unſers lleben HErrn und Seeligmachers
Gnadenreichen Geburth im 1708 . Unſerer Relche

des Roͤmiſchen im 19 . des Hungariſchen im 21 .

und des Boͤhmiſchen im vierten Jahr .

Joſeph .

( I . S. )

WMenceslaus Robert , Graf Kinski,
Regis Bohemiæ ſupremus Can -

Cellarius .

Johann Wenzel / Graf Wratislau

ad Mandatum Sacræ Cæſareæ

Regiæque Majeſtatis

prium .

Maximilian Bunten / von Debling .

Pro·

g, m
Gutachtens / eineAllecurations - Acte , oder Verſf . 15

Wie verbindlich nun dieſer Revers eingerichtet *
ſo wolte doch Chur / Maynzz ſich noch beſſer verwoah· Et witdn
ren / und trug bey Reich an / mittelſt eines Reichs⸗ deſſen

ehrern

cherungs· Schrifft ihm auszuſtellen / daß es bey dem tung

Inhalt obſtehenden Reverſes blelben ſolte : Sin, Reichs.
temal ja alles zum Beſten feſt geftellet waͤre / wann Allecurs.
Kayſerl . Majeſt . auch derglelchen RelchsGutach, uchnetichtit
ten / mithin erwehnte Reichs⸗Aſſecurations - Acte
confirmirte / diealſo lautete :

Als in allen dreyen Collegüs vorkommen / daß
laut Inhalt des von Kayſerl . Majeſt . ratificirten

Reichs⸗Schluſſes in Puncto der Boͤhmiſchen Re⸗

admiſſion , und Chur⸗Braunſchweigiſchen In⸗

troduction in das Chur⸗Fuͤrſtl . Collegium , die

Cron Boͤhmen den beliebten Kevers Ihrer Chur⸗

Fuͤrſtl. Gnaden und deren Herren Succelſoren am

Chur. Fuͤrſtenthum und hohen Ertz⸗Stifft Maynz
extradiren ſolle / dieſer auch bereits ausgehaͤndiget
worden / und nun aufdie in gedachten ratificirten

Coneluſo Imperii zu errichtenderund auszuſtellen

habender Aſſecurations - Acte oder Declaration ,

uͤber gedachten Soͤhmiſchen Revers ankomme /
dieſes aber in formliche Propoſition und Delibera -

tiongeſtellt / ſo iſt nach der Sachen fernerer reiffer

Uberlegung beſchloſſen worden / daß folgende Al⸗

ſecurations - Acte oder Declaration Ihrer Chur⸗

Fuͤrſtl. Gnaden und dero HHrn . Succeſſoren am

Chur⸗Fuͤrſtenthum und hohenErß⸗Stifft Maynt /
zů threr allerfeitig dermahlig⸗ und kuͤnfftig mehrerer

Verſicherung Ihres hoͤchſten ErtzCanzellariats /
und davon dependirenden ReichsDirectorial - Ge⸗

rechtſamen Eingangs gedachten Reichs⸗Schluſſes

zu folge / zu extraciren / nnd unter dem Chur⸗Fuͤrftl.
Maͤyntziſ. dermahlig ⸗gebraͤuchligen Directorial⸗

Inſiegel zu fertigen ſeye/ wie hernach folget :
Reichs⸗Aſſecurations - Acte oder Declaration

die Chur⸗BoͤhmiſcheReadmiſſion betreffend .
Nachdem von Ihro Kayſerl . Majeſt . das

ReichsGutachten vom zo . Junii jůngſthin in der

Boͤhmiſchen Readmiſſion , und Chur⸗Braun ,
ſchweigiſchen Introductions - Sache ins Chur⸗

Fuͤrſtl. Collegium unterm 6 . September lauffen⸗
den Jahrs allergnaͤdigſt / und dabey dieſes nomi⸗

netenus in vim Legis Pragmaticæ mit ratificirt

worden / daß Krafft des von Ihrer Kayſerl .
Majeſt . als Koͤnig und Chur⸗Fuͤrſt u Boͤheim
Ihrer Chur⸗Fuͤrſtl . Gnaden zu Mayntz / der in

den obgedachten Reichs⸗Schluß angemerckte Koͤ⸗

nigl . und Chur⸗Fuͤrſtl . Boͤhmiſche Keyers , unter

Seiner Kayſerl . Majeſt . allerhoͤchſter Hand und

Inſiegel extradiret worden ; Die Cron Boͤhmen
aber dadurch verbunden ſeyn ſolle / Ihro Chur⸗

Fuͤrſtl. Gnaden und Ihren HHrn . Succelloren

am Chur⸗Fuͤrſtenthum und hohen Ertz⸗Stifft

Mayntz / weder jent noch in tuturum zu ewigen

Zeiten das geringſte Nachtheil / ſo wenig in dero

hohen Ertz⸗Canzellariat allein competirenden
Reichs als im Chur⸗Fuͤrſtl . Collegio fuͤhrenden
Directorio zu thun / ſich deſſen nicht anzumaſſen /

darinn nicht einzumiſchen / oder deroſelben vor⸗

und einzugreiſſen / noch daß es von denen Ihrigen

geſchehe/ zu geſtatten / oder auch durch ſich und an

dere zu veranlaſſen / und dann dieſer Revers nun
ä—

—
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auch unter dato Wien den 14 . Monats⸗Tag Au⸗

guſti obgedachten Jahrs wuͤrcklich Sr . Chur⸗
Fuͤrſtl. Gnaden zu Mayntz in originali extradirt

worden ; Als haben der Chur⸗Fuͤrſtenund Staͤn⸗

den des Reichs anweſende Raͤthe / Bottſchafften
und Geſandte / Namens Ihrer HHrn . Princi -

palen
/
Committenten und Obern hierauff nach

Innhalt / und in Krafft obangezogenen von

Kayſerl . Majeſtaͤt allergnaͤdigſten ratiticirten

Reichs⸗Schluß durch gegenwaͤrtige / abſonderlich
in jetztgemeltem ratiticirtem Reichs⸗Schluß / zuge⸗

ſagte / und auszuſtellen geſchloſſene Allecurations -

Acte ober Declaration , zu mehrerer Chur⸗Fuͤrſtl .
Gnaden und dero HHrn . Succeſſoren am Chur⸗
Fuͤrſtenthum und hohen Ertz⸗Stifft Mayntz Ver⸗

ſicherung / obangezogenen Koͤniglich/und Chur⸗
Fuͤrſtl, Boͤhmiſchen extradirten Revers / gleich
von Ihrer Kayſerl . Majeſt . berelts obgemelter
maſſen per Decretum Cæſareum Ratificatorium

geſchehen / alſo nun auch von Reichs wegen ver⸗

ſtandener maſſen in aller beſtaͤndlgſtund kraͤfftig·
ſter Form Rechtens ſolenniſſime , hiemit agnoſci⸗
ren / und mit beobachten wollen und ſollen / auch
Ihr . Chur⸗Fuͤrfll . Gnaden / Dero HHrn .
Succeſſoren am Chur⸗Fuͤrſtenthum/ und hohen
Ertz⸗Stifft Mayntz dahey zu jederzeit kraͤfftigſt zu

manuteniren ſich verbunden / und ſol ſothane in

vim legis pragmaticæ von Kayſerl . Majeſt . und

dem Reich durch oberwehnten Reichs⸗Schluß er⸗

richtete / und in ſelbigen fundirte Declaration hier⸗
naͤchſt per Special . Paragraphum in dem kuͤnffti⸗

gen Reichs⸗Abſchied inſeriret werden / und dieſe
Declaration , von dem Chur⸗Fuͤrſtl . Mayntziſ .
Reichs⸗Directorio unter dem dermahlig gebraͤu⸗
chigen ReichsDirectorial - Inſiegel in Duplo ge⸗

fertiget / denen Staͤnden des Reichs per dictatu -

tam publicam communiciret / das eine Original
der Kayſerl . hoͤchſtanſehnlichenCommiſſion auch

zugeſtellet / das andere aber ad Acta Impetii ad

perpetuam rei memoriam zu reponiren verlanget
werden / und dieſes um Ihr . Chur⸗Fuͤrſtl . Gna⸗

den und Dero HHrn. Succeſſoren am Chur⸗Fuͤr⸗
ſtenthum und Ertz⸗Stifft Mayntz / zu allen Zelten
in ihrenhoͤchſten Ertz·CanꝛellariatsGerechtſamen /
und davon dependirendenReichs/ und Churfuͤrſtl .
Directorio in allen Orten und Zuſammenkuͤnfften/

wegen ſicher zu ſtellen ; Wobey ferner bellebt und

beſchloſſen worden / daß dieſe Ret As⸗Allecurations -
Acte oder Declaration Ihrer Kayſerl . Majeſt . von

Reichs wegen mit dem allerunterthaͤnigſten Erſu⸗
chen zu uͤbergeben waͤre / Sie allergnaͤdigſt gern⸗

hen moͤchten / daruͤber dero Kayſerl . Ratification

deſto beſſer auſſer allen Præjuditz und von Reichs
ſchall . Amt zu Rath angeſaget / da denn der

dern aber der Chur⸗Mayntziſche 7 . bis 8. Schritt

zu mehrer der Sachen / Ihro Chur⸗Fuͤrftl . Gna ⸗
den/ und dero HHrn . Succeſſoren am Erzz⸗Stiff /
Verſicherung / allen mildeſt zu ertheiten , Sign . Gratulationes verrichtet / worauff fichſaͤmmtliche
den 7. Sept . 1508 .

Braunſchweigiſche aber um drey viertel auff acht

Denckwürdiger Geſchichte. 35

Fuͤrfll. Reichs⸗Præſtandorum , dieſes Inhalts : 1708 .

Nachdem in dem juͤngſthin der Braunſchwelg · Hannove⸗

Lüneburgiſchen Chur halben / errichteten Reichs⸗ tiſcher Ke⸗

Schluß vom 30 . Juniũjeßtlauffenden Jahrs / der 5
Durchlauchtigſte Juͤrſt und Herr / HerrGeorgſeane fl .
Ludwig / Hertzog zu Braunſchwelg und Luͤneburg Anſchlags
desHeil . Roͤmiſ . Reichs Chur⸗Zuͤrſt/ freywillig und Cafn⸗
uͤbernommen undverſprochen / wegen aller Dere mer⸗Zieh⸗

Innhabenden Landen und deren Zugehoͤrungen/ ler Zah⸗

den Chur⸗Fuͤrſten Anſchlag pro Quante matricu - Bag⸗

lari , in allen Reichs und Creyß · und andern præ⸗

ſtationibus & oneribus publicis , und ſonſten

zum Kayferl . Sammer⸗Gericht z00 .fl jaͤhrlich zu

zahlen / nunmehr aber / von wegen / und im Na⸗

men der Roͤmiſ. Kayſerl . Majeſt . derenthalben ge⸗

wiſſe Verſicherungen / noch vor der Introduction

in das Chur⸗Fuͤrſtl . Oollegium gefordert werden ⸗

als verſpreche hiemit in krafft obhabender Chur⸗
Fuͤrſtl. Gewalts / Namens Ihrer Chur, Fuͤrſtl.
Durchl ./ meines gnaͤdigſten Herrn / daß ſie die

Reichs/Creyß · undandere Præſtationes , wie auch

300 . fl. zu jaͤhrlichen Unterhalt des Cammer⸗Ge⸗

richts / jedesmal præſtiren und lieffern laſſen wollen /
dabey jedoch höchſtgedachte Se . Chur⸗Fuͤrftl .
Durchl . quævis competentia vorbehalten / und

reſerviren . Urkundlich habe dieſe Reverſales el ,

genhaͤndig unterſchrieben und ausgefertiget . So

geſchehen Regensburt den 6 . Sept . 1708 .

6

H. C, von Limbach .

Dieſem allen vorgaͤngtserfolgte den 7. Septem -Keadmis-
ber die wuͤrckliche Readmiſſion der Cron Soͤhmen / ſlion Boͤh⸗
und die Introduction Chur - ⸗Braunſchweig in dat

Chur⸗Fuͤrſtl . Collegium , da ſich ſaͤmtliche Chur⸗ 151 506
Fuͤrſtl. Geſandten zu dem Chur⸗Mayntziſchenſnovers

ver fuͤgten / und von dar aus / nach Ein Uhr / inſgeht ſolerd
Spaniſchem Habit gar propre gekleidet ( worun⸗ viter vot J
ter der Chur Saͤchſiſche / die groͤſte Figur ge⸗ſich.
macht ) in Caroſſen mit 6. Pferden beſpannet / zu

Rach fuhren ; Nachdem ſich nun der Cron · und

Chur⸗Boͤhmiſche geſante Geſandte / Graf Kins⸗

ky / und der Chur⸗Braunſchweigiſche / Baron

von Limpach/ felbigen Tag bey Chur⸗Mayntz le⸗

gitimiret / wurde ihnen / durch das Reichs⸗Mar⸗

Boͤhmiſche ſich erſt Abends um 7 . Uhr / der

Uhreingefunden ; Dem Erſten gieng / weil es

nur eine Readmiſſion hieß / niemand / dem an⸗

auſſerhalb des Chur⸗Fuͤrſtl . Collegii entgegen :

Die Curialien wurden hier abtzeleget / und die

HHrn . Chur-Fuͤrſtl . Geſandten noch um halb 9 .

—

—-—-—-—

51 0 Auch dleſe Allecurations -ActewurdezurKay . Uhr / auff den groſſen Re. und Correlations -

katihabirt. ſerl . Confirmation præſentiret / die erfolgte mit Saal verfuͤgten / allwo Fuͤrſtl. Geſandten /
dem Anfuͤgen/ daß ſelbige Kayſerl . Intention ſamimt denen Staͤdttſchen vonMorgends 9. Uhr
durchaus gemaͤß waͤre / und in Dero allerhoͤchſten an beyſammen geweſen . Da dann die beyde neue

Namen / krafft habender Vollmacht / hiermit Churfuͤrſtl . Geſandten von denen andern compli⸗
confirmirt ſeynſolle . Chur⸗Braunſw . ſtellete auch ( mentiret/ mithin auch dleſe lange Zeit obgeſchwebte
einenKevers von ſich / wegen abzufuͤhrender Chur⸗ Dinge zu threr Endlichkeit gebrachtwurden .

Theatri Europæi . XVIII . Theil . ( Es
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34 Beſchreibung
Es hatte ſich aber dieſes Jahr auch noch eine

merckwuͤrdige Aenderung im Churfuͤrftl. Col⸗

legio ereignet / der hier bllltg zu gedencken iſt .
Denn nachdem / wie bey Kayſerl. HöfGeſchich⸗
tenzů finden / Chur⸗Pfalzß mit dem Erk- Truch⸗
ſeſſen / Ame belehnet / mithin an desgeaͤchteten
Bayerns Ort und Stelle wiederum geſeßet twor⸗
den war / begehrte es auch dertzleichen iin Chur⸗
ſuͤrſtlichen Collegio , nemilich daſelbſt ſeinenSitz

Sachſen / das iſt / in geſamtem Churfuͤrſtl. Col⸗

zu haben / den ſonſt vor der Acht Bayren beſeſ⸗
ſen. Dieſes notilicirte Chur⸗Pfaltz denen Reichs⸗

Staͤnden / in dem bezeigten Vertrauen / man

werde ſothanen auRecht u. Reichs-Oonſtitutions⸗
maͤßige Art erfolgten auch im Weſtphaͤl . Frie⸗
dens⸗Schluß wohl ⸗gegruͤndeten Zuruck ⸗Gaung
von ihren Vorfahren ehemals beſeſſener Chur⸗
Dignitàt und Landen gern vernehmen/ a. Es moͤch

te aber durchgehendseben nicht ſs gar gern in ſeiner

Maaſe geſehen worden ſeyn/ itthieß es / der Schwe⸗

diſch Brehmiſ . ſeye befehliget worden / denen Cor⸗
reſponditenden alten Fuͤrſtl. Haͤuſern beyzubrin⸗

gen / daß zu denen von Kayſerl. Majeftaͤt ſo vor
ſich Chur⸗Pfaͤltz beygeletzten groſſen Prærogati⸗
ven nicht alſo ſtill zu ſchweigen / ſondern deßhal⸗
ben ein Beſchwerungs - Memorial eintzugeben waͤ⸗

re . Chur⸗Saͤchfen und Brandenbuͤrg hatten
auch Anſtand bey dem Werck gehabt / und am

Kayſerl . Hofe vorgzeſtellet/ es moͤchte das je⸗

tzund mit Chur⸗Pfaltz Vorhabende ihnen heut o⸗
der morgen / da Chur ⸗Bayren ettwa wiederum

in das Churfuͤrſtl. Collegium kaͤmne / an ihren

ſonſt darinnen gehabten Stellen nachthellig ſeyn/
und ſie etwa um elnen Platz weiter herunter / als

ſte ſonſt geſeſſen / gedrungen werden wollen / ſo th⸗

nen unerleidlich waͤre / ꝛc. Allein Kayſerl. Ma⸗

leſtaͤt gab hochgedachtem Churfuͤrſten die Verſi⸗

cherung / daß / auf beſorgtem Fall Bahyriſcher

Wiederherſtellunz / Ihnen dermahliger Pfaͤlni⸗
ſcher VorSitz / an ihren relpective zů behaltenden
3. und zten Stellen im Churfuͤrſtl. Collegio

gantz urmachtheilig ſeyn ſolte / worbeh man denn

acquieſciret / daß alſo der Chur⸗Pfaͤltziſche Ge⸗

ſandte den 25 . Juͤnit im Churfuͤrſtl. Collegio
ben fuͤnfften Ort zwiſchen Boͤhmen und Sach⸗

citt hegeh ſen ohnverhindert einnehmen moͤgzen .
Ob gleich / gemeiner Klage nach / was beym

Reich beſchloſſen worden / im Werck zu ſchlech⸗
ter Btobachtung kam / wolten doch immer meh⸗
rere an dergleichen Schluͤſſen Theil nehmen/ und
gaben ſich ſonderlich in dieſem Jahr gar manche

em geneigten Leſer noch elnes und das andete

bey der Gelegenheit mitzuthellen / da wir Boͤh⸗
tniſche Re - Admiſſion und Chut · Braunſchtwet ,
giſche Introduction erzehlet haben . Die ſchon
Vertroͤſtung auch Kayſerl. Vorſchrifft in der Sa⸗

und Votum alſo fort nach Boͤhmen und vor

legio den fuͤnfften / oder ünter denen boeltlichen
Churfuͤrſten den zweyten Pfaltz von oben herab

viele Muͤhe/ nach vorhin erlangter Vertroͤſtung/ zu
Sitz und Stimm auf dem Creyß Tage zuge⸗
langen / auch dermahln gar neue odet lange Zeit
nicht gewoͤhnliche Vota zu erhalter / davon nut

Oettingen / Engern und Weſtphalen / Strom⸗
berg / Schwartzenberg und Naſſau⸗Saarbruͤ⸗

1705 .

cken . Und iſt hier von dem Grund und UmſtaͤnMünſta
den dieſer Votorum ein und anders zu erinnern : Wegen

Strom⸗
Stromberg hatte Biſchoff Florenz von We , derg.
velinghoven an das Muͤnſterlſche Stifft gebracht /
nachdem der leinte BurggrafBurckhardt genannt /
duͤrch damahln gewoͤhnliche Streiſſung auf de⸗

nen Siraſſen es dahin gebracht / daß der Bi⸗

ſchoff von Muͤnffer / der von Paderborn / und

der von Oßnabruͤck/ nebſt einem Grafen von

Marck / und denen Edlen von Horn und

Spiegel / auch der Stadt Soeſt ſich wieder

ihn verbunden / und Ihm das Schloß Strom⸗

berg mit Getwalt abgenommen haben/ daß er

hernach im Elend herum wallen muͤſſen. Muͤn⸗

ſter zog hernachmahln / ob es gleich die andern

uͤbel zufrteden waren / die Lande dieſes Burg⸗
grafthums gar an ſich / darzu Carl der IV. ſei⸗
nen Willen gegeben haben ſoll / dargegen alt

Geſchicht⸗Schreiber angemerckt / daß bald nach

Abgang obgedachten Biſchoffs von Florenz von

Wevlingkhoven / deſſen Geſchlecht ausgeſtorben /

und ſein Land an andere gekommen ſeh . Ob nun

gleich dermahln Muͤnſter / wegen dieſes alten

Bürggrafthums / Sitz und Stimme auf dem

Reichs⸗Tag begehrete ; ſo wendeten doch eintge
darwider ein / es ſey ohngewoͤhnlich/ daß ein

geiſtlicher Fuͤrſt auf der weltlichen Banck ſitze /

Burggraffſchaffen zoͤgen eben kein Recht / auf dem

Reichs ⸗Tagzu erſcheinen / nach ſich / und da

dieſes alſo ungewiß / koͤnne ja kein gewiß Voriun

deßhalben zugeſtanden werden / u .ſ . w. Was

das Querfurtiſche Votum betrifft / ſo fůncliretſich
ſelbiges auf die im Weſtphaͤllſchen Frieden / von
dem an Brändenburg cedirten Stifft Magde⸗
burg denen Saͤchfiſchen Haͤuſern vorbehaltene
oder vor ſie eximirte Herꝛſchafften / Aemter und

Staͤdte / Querſurt / Juterbock / Dame und Bruck /
worzu nachmahls die Aemter Heldrungen / Sit
tichenbach und Wendelſtein gezogen worden . Es

fiel dieſes Land durch Churfuͤrſt Johann Geortz
I . Teſtament auf deſſen andern Prinzen / Hertzog
Auguſtum Adminiſtratorem des Stiſſts Mag⸗
deburg / und wurde zwiſchen Churfuͤrſt Johann
Georg II . und Herzog Auguſto den 13. Sbrnan
1663 . ein Vergleich zu Leipzig aͤufgerichtet / wo⸗

rinnen unter andern Hertzog Auguſto Bachtelaſ.
ſen worden / daß von thm Seſſio & Vorum in

Comitiis unter dem Auftuͤff Sachſen ⸗Quer⸗
furt gꝛeſuchet werden moͤchte ; Es iſt hierauf be⸗
ruͤhrter Herog Auguſtus bey dem Kayſer in

Schrifften einkommen / und hat Anſuchung ze⸗
thaͤn/ daß ihm ermeldte Seſſion auf Nead
Creyß ⸗Taͤgen gegeben / und er gervoͤhnlicher maſ⸗
ſen dergeſtalt introducirt werden moͤtze / daß
SaͤſchenQuerfurt hente alen andern Saͤch/
ſiſchen Haͤuſern vor ⸗und des andern Tags ſelbi⸗
gen allen nachfiße / und ſo fort Continuire / wie

dann hlerauf der Kayſerl . Principal - Commiſ-
larius auf dern Reichs⸗Tag zu Regenſpurg dem

Chur⸗MaͤyntziſchenReichs - Directorio intimiret

ſuchte Seſſion & Votum unter dem Aufruchen erlanget / waer Lorſch/ Sulzbach / Querfurt /
daß der Kayſet in die vom Hertzog Auguſto

0
Sachſen

Weiffn⸗
fels wegel
Querfurt .

1
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Sachfen Snerfurt / und zwar mit ernannter Alter⸗

nation bewilliget / und nunmehr begehre / daß

die Introduction bey dem noch waͤhrenden
Reichs⸗

Tage bewerckſtelliget werde welcher auch auf dem

den 1. Jan . 1664 . zu Leipzig gehaltenen Creyß⸗

Tag duͤrch ſeinen Geſandten zum erſten mahl er⸗

ſchienen / und dergeſtalt intro duciret worden /
daß die Alternation nicht von Tag zu Tag / ſon⸗

dern / weil es ſich fuͤglicher ſchicke / von Selſio⸗

nen zu Seſſionen beobachtet werden moͤge . Ob

nun gleich der damahlige Churfuͤrſt Friedrich
Wilhelm von Brandenburg / vermoͤge des An .

1658. aufzerichteten Kecels auf die LehensHerꝛ⸗

lichkeit uͤber dieſe Herrſchafft Prætenſion ge⸗

macht / ſo iſt doch ſolches den 14 . Juntt 1687

durch einen guͤtlichen Vergleich gehoben worden /
krafft deſſen der Churfuͤrſt von Brandenburg /

Querfurt / Juterbock und Dame , aller Lehens·
Berbindlichteit und Anſpruchs / gegen Uberlaſ⸗

ſung der Stadt und Ambts Borck loß geſaget /

worauf dem Hertzog Auguſti aͤlteſter Prinz und

Nachfolger Hertzoz Johann Adolph die Reichs ·
Lehen uüber das Fuͤrſtenthum Querfurth den 12 .

April 1688 . von dem Kayſer erhalten .

Den Geſuch deis Sultzbachiſchen Voti auch

in etwas zu erlaͤutern / ſo beruhete das Funda -

ment davon auf dem zwiſchen Pfaltzgraf Philipp

Wilhelmen zu Neuburg / und Pfaltzgraf Chri⸗
ſtian Anguſt zu Sultzbach den 15 . Jan . 1656 .

aufgerichteten Erb⸗ Lergleich .

Pfaltzgraf Phi ipp Ludwig in ſeinem Teſtament

zwar unter ſeine z. hinterlaſſene Prinzen derge⸗

ſtalt gethellet / daß der aͤltiſte Wolffang Wil⸗

helm in dem Heitzogthum Neuburg / der ande⸗

re Auguſtus / in dem Fürſtenthum Sulsbach /
der dritte in der Herrſchafft Hippoltſtein ſuccedi -

die voͤlligesuperioritaͤt zu genleſſen haͤtte. Nach⸗
dem aber Pfaltzgraf Auguſtus ſich zu der Catho⸗
liſchen Religion bekennet / hat Er dadurch ſo

Landes⸗ Fuͤrſtliche Hoheit in Politicis und Eccle -

ſiaſticis , jedoch mit elnigem Vorbehalt / abgetret⸗
ten / und ſich obligirt / ihm zur Seſſion und

Voto behuͤlfflich zu ſeyn / dergeſtalt / daß eine ge⸗

wiſſe Quota matricularis dem Neuburgiſchen

Quanto ab⸗und auf das neue Sultzbachiſche
Reichs⸗Votum geſchrieben werden ſolle. Welchen

Vergleich Chur⸗Mayntz in favorem Religionis
zu garantiren uͤbernomten . Es war bißher erzehlter

Prætendenten Begehren ſchon vorigen Jahrs im

Fůrſten⸗Rath vorgetragen worden / n. geſchahe des /
halben auch in Gegenwäͤrtigem / bald nach deſſen
Eintritt / fernerwelttge Anregung / wiedenn auch die

Vota ziml . Theils ſelbigen nicht abgeneigt ausgefal⸗

benden Reichs⸗Fuͤrſten/ daß doch dieſem / vor ſei⸗
nem nah /inſtehenden Ende noch die Freude ge⸗

machet / und mit wuͤrcklicher Introduction ins

Fuͤrſtl . Collegium gratificitet werden moͤchte /

womit es ſich doch nicht geben wolte / weil der

und jener noch immer etwas inſonderheit / wegen

men ſey / kan nachſtehendes unterm 7. Maydictirtes

habe .

lerhand beygebrachten / theils alten Gruͤnden/ ha⸗
ben wolten / wie unten des mehrern folgen wird .

Man ſprach ſonderlich bey Gelegenheit fuͤr
Pfaltz⸗Sulabach / dermahln alleraltiſten unter le⸗

des Orts zu ſitzen / wegen des zu uͤbernehmen⸗
den Anſchlags und ſo weiter / zu erinnern hatte /
ob gleich die Sache üͤberhaupt/ als thunlich / ab⸗

geſchloſſen worden war / denn dz es doch ſo weit kom⸗

Juͤrſtl. Concluſum , u. uber dieſes noch weiter zelgen/
daß man abSeiten des Directorii die Hebung noch

uͤbriger ſonderbahrer Scrupel recommendiret

—
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Als am 28 . Novembr . verwichenen Jahrs /
und wieberum den 13 . vergangenen Jan . ver⸗

ſchiedener hoher uͤrſten Iatroductions· Geſucht /
benamentlich wegen Lorſch / Pfaltz⸗Suldszbach⸗

Sachſen / Querfurth / Stromberg / Oettingen ⸗
Schpwartzenberg und Naſſau⸗ Saarbruͤcken / in

wuͤrcklicher Berathſchlagung geſtellet worden

ſeynd / in Erwegung deren derentwetzen nach

und nach eingekommenen Kayſerl. Commillions⸗
Decreten und darinn angefuͤhrten Motiven die

Denn es hatte Vota und Erklaͤrungen faſt durchgehends für alle

dis, ſonderhettl . reſpectu jener drey erſten / welche
ſchon An . 1664 . per Concluſum quoad quæ -

tam in genere , quamin ſpecie , præſtitis præſtan -

ſtionem An ? Jus quæſitum erlanget haben / pro

Admisſione & Introductione in favorem ausge -

fallen u . aflirmativedarauf geſchloſſen worden. Die⸗
ren ſolte / jedoch daß der aͤlteſte in allen Landen weil man ſich aber noch zur Zeit ratione præſtan⸗

dorum &ordinis locorum nicht vernehmen lac⸗
ſen / ſo doch vordenen wuͤrckl . Iatroductionen zu

reſolviren / lals werde ein ſolches foͤrderſambſt zu be⸗

viel zuwege bracht / daß ihm Pfalsgraf Philipy

Wilhelm durch obbemeloten Erb ⸗Vertrag alle
werckſtelligen ſeyn/ damit demnaͤchſtdiebehoͤrigeln⸗
ſtructiones ohne laͤngern Anſtand zu jener hohen

Fuͤrſten Conlolation vorgenommen werden

moͤgen.
Das Kayſerl . Commiſſions - Decret wegen

Schrwaraburg / in Anſehung der Land⸗Graff ,
ſchafft in Kleggau / war im Februario dieſes

Jahrs dem Reichs „ Convent bekandt gemacht
worden / dahin gehende / es moͤchten Ihro Kay⸗

ſerl . Majeſtaͤt gerne ſehen/ und koͤnten nicht umhin
Dero Kayſerl . Otlicia dahin anzuwenden / damit

Ihro Fuͤrſtl. Gnaden zu Schwartzberg ratione

der Muͤtterlichen Selts angeſtammten Landgraff ,
ſchafft in Kleggau / ſoallbereit von letzt ſelioſt ver⸗

blichener Kayſerl . Majeſt . gefuͤrſtet / Ihro Fuͤrſtl.

was deß⸗
halben bey
Reicb ge⸗
ſchloſſen

worden⸗

Gnaden auch / in Qualitaͤt eines gefuͤrſteten dand⸗

len u. dahin gegangen ſeyn ſolten / daß man Mayntz grafens in Kleggau / von loͤblichen Schwaͤbiſchen
gegen dorſch deßgleichen PfalzSulabachSach . Crayß recipiret worden / in Anſehung Dero und

ſen wegen Querfurt / Muͤnſter wegen Strom⸗ Ihres FuͤrſtlichenHauſes bey Ihro Kayſerlichen

berg u .ſ . w. wohl zu fugen haͤtte / doch kam es Najeſtaͤt und dem Reich habenden Virdienſte /
zu keinem rechten Schluß und Ende / zumahln in des Heil . Roͤm. Reichs Fuͤrſten⸗Rath / præſti⸗
da andere ſich auch meldeten / und / wenn dieſen tis præſtandis , zu wuͤrcklichem Sitz und Stimm

obernannten ein Zutritt ins Fuͤrſtl. Collegium ver⸗ introduciret und gelaſſen wuͤrde te . ꝛe. Was Oet⸗

ſtattet wůrdeſie / in ſelbigen mehrere Vota , aus al⸗ tingen vor ſich ſelber erinnert / um ſeines Suchens

Theatri Europæi , XVIII. Theil . ◻ν
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ndlich gewehret zu werden / warin folgenden be⸗

ſtanden :
Denenſelben ruhet vorhin annoch in friſchen

Andencken / was wir ſchon füͤr langen Zeiten her/
wegen unſerer dermahleinſtigen Introduction in

den Reichs ⸗Fuͤrſten Math mehrmahlen an die
loͤbl . Reichs⸗Verſammlung angelegenelich gelan ·

gen laſſen / und wie die Bewerckſtellung derſelben

durch zwey nacheinander als den 13. ( 23 . ) Auguſti

1675 . und 2. ( 12 . ) Julii 1697 . allergnädigſt er⸗

gangene Kayſerlichen Decreten nicht nur erinnere /
ſondern auch in verſchledene von Dero nunmehr

in GOtt ruhenden Kayſerl . Majeſt . an Dero je⸗

derweilige Kayſerliche Commiſſion auch Oe⸗

ſterreichiſchen Geſandtſchafft zu Regensburg er⸗

laſſenen allergnaͤdigſtenKeſcriptis zum oͤfftern/ und

zwar leßtlich den 12 . Junii 1699 . allergnaͤdtgſt
committirt und nachdruͤcklich anbeſohlen worden /
die Sache auch endlich dahin gedlehen iſt / daß ſol

che nebſt andern Herren Introducendorum Peſi -

derjs jungſthin bey denen hohen Herren Collegiis
in re· und Propoſition geſtellet worden / anbey
in denen Fuͤrſtlichen / wo nicht allein ſpecialiter in
noſtrum favorem exptimirten / doch auch uns

nicht zů wieder abgelegtenVotis fich ſo viel geeuſſert

hat / daß die endliche Admiſſion zu Siß

und Stimm in dem Reichs ⸗Fuͤrſten ⸗Rath

nebſt andern hohen Competenten um ſo mehr vor

gedachtem Kayſerl . Præſcripto de An . 1699 . von

hoͤchſtſelig⸗ verſtorbener Kayſerl . Majeſt . ſelbſten
vor eine gantz unſtrittige ſchon laͤngſt hier ausge⸗

machte Sache gehaltenworden / dahero wir dann

auch um ſo wentger begreiffen / noch glauben koͤn⸗

nen / daß/ wie es enſſerlich anjeto verlauten will /
naͤchſter Tagen einige Introduction vorgenommen /
wir hingegen abermahls dabey præteriret / mit⸗

hin unſere ohnedem in die etlich 30 . Jahr in ſuſ⸗
penſo gebliebene Introduction noch ferner unver⸗

ſchuldeter Dingen protrabirt werden ſolle ; Denn

gleich wie wir hiezu nicht die geringſte Urſach fin/
den / alſo wuͤrde uns auch deſto lenſibler fallen /
wann wir an Treu und patriotiſchen Eyfer vor das

gemeine Beſte bißherd nichts erwinden laſſen / und

verheſſentlich hlerinfals kelnem Stand des Relchs

etwas nachgegben / ja vlelnehr im Gegentheil
unſere eigene Perſon / mithin Gut und Blut zů

des Vatterlands Dienſten / hazardiret haben/
und wirjedennoch bey allem deme in unſetn ſo in⸗

nocenten / und zu jemands Præjudiæ im gering⸗
ſten nicht gereichenden Introductions⸗Werck uns

Beſchreibung

über / wofern ſolches nicht vorhin geſchehen / be⸗

damtt interim nicht zu unſerem Præjudiz verhaͤn

juſt allein ſo gar ſchlecht / und ohne alles Verſchul⸗
den de novo auf die Seiten geſentt ſehen muͤſſen /

wiewohlen wir uns von geſammten hoch und loͤbl.

ReichsStaͤnden betannter Equanimitäͤt eines

beſſern verſehen / und der gaͤntzlichen Zuverſicht
leben / man werde noch mehreren Kegard dißfals
auf uns machen/ einfolglich die ſchon ſo lang uns zu⸗

gedachte / bißhero aber zu unſerm mercklichen Nach⸗

cheil trainirte Admiſſion ad Votum & Seſſionem

ſin dem Fuͤrſllichen Collegio , bey welchem es we⸗

der ratione loci , noch ſonſten den geringſten Auff⸗
ſtand gebenwird / zu unſerm noch groͤſſerm Torto ,

nicht weiter zu diflicultiren gemeinet / ſondern ſo

vohl der Kayſerllchen allergnaͤdtgſten Intention ,

gium zu facilitiren / u . den Abgang des Fundiin be⸗

ſuppliren ſich erbotten / habe geineldter Creyß

als mehreſter Thur / und Zuͤrſten gegen uns beſche⸗

henen gůtigen Promeſſen und Erklaͤrungen gemaͤß

nebſt anderen Intreductionen zu gleicher Zeit ad

efſectum kommen zu laſſen / inclinirt ſeyn / zu

dem Ende wir dann dieſe unſere Allgelegenhelt de⸗

nen Herren / und denenſelben hiemit beſtermaſſen

recommendirt haben wollen / nicht zweifflend /
dleſelbtge hievon denen hohen Herren Principalen

ſo forderſambſt Berlcht erſtatten / und ſich dar⸗

hoͤrlger Maſſen inſtruiren laſſen / inzwiſchen aber

das jenige Werck dergeſtalten tractiren werden /

get / noch viel weniger eintge andere Inttoduction

vorgenommen werde / biß zu Einlangung der

Herren und derſelben verhoffentlich vor uns favo⸗

rablen Inſtructionen die Unſerige mit in Jort ⸗
gang kommen moͤge/ wie rolr uns dann eines er⸗

wuͤnſchten Erfolgs unfehlbahr getroͤſten/ anben

verſichern / daß wir deroſelben hierunter employ-
rende Officia mit freundlich⸗ und geneigtem Wil⸗

len zu erwiedern nicht ermangelen werden . Oet⸗

tingen vom 19 . Febr , 1708 .

Der Hetren und derſelben

Dienſt / freund / und geneige⸗
williger

Albrecht Ernſt FuͤrſtzuOettingen.

Da das Fuͤrſtliche LichtenſteiniſcheHauß von Kahſa
in Reichs⸗ erinnett

auch dich

ſür felbtzes auch der Schwäͤblſche Creyß be) Kay , fcllun
ſerl . Majeſtaͤt ein Vorwort eingelegt hatte / ſo 0

langer Hand her ebenfals Hoffnung /
Fuͤrſten ⸗Rath auffgenommen zu werden gehabt /

lieſſen dieſe durch Dero Commilſarien dem Relche

vorſtellen : Welchergeſtalten Deroſelben Fuͤrſten

und Staͤnde des loͤblichen Schwaͤbiſchen Creyſes

allerunterthaͤnigſt zu vernehmen gegeben/ daß nach /
dem von welland denen Glorwuͤrdigſten Dero

Kayſerl . Herren Vorfahren / das Hauß deren

von Lichtenſteln allſchon vor hundert Jahren in den

Fuͤrſten Stand erhoben / und deſſenZulaſſung
ad Seſlionem & Votum in den Reichs Fuͤrſten⸗
Rath An. 1654 . blos auf die Adimplirrung de⸗

nach denen Reichs ⸗Grundgeſetzen dazn erforderli
chen Beguͤterung im Reich ausgeſtellet worden /
und nun deme wuͤrcklich zu folg / Dero Kayſerl .

wuͤrcklichergeheimbter Rath / Herr Johann An⸗

dreas Fuͤrſt von Lichtenſtein / in dem Schwaͤbiſ .
Ereyß ſich bereits vor etlich 100000 . Fl. Guͤter
erkaufft / auch noch wetters ſo viel zut acquiriren

trachten werde / als zu Præſtirung des denen nen

auffgenommenen Furſten anzuſeßen pflaͤglichen
Matricular Anſchlags der 76. Floren nach ſeiner
Multiplication erſorderlich ſeye inmittelſt aber

um die Auffnahm in das Reichs Zuͤrſtllche Colle⸗

ſtreiten / gemeldten Anſchlag biß auf 200 . Floren
Roͤmer⸗Monaten /mit einem ſo viel ertragenden

Capital an baarem Geld / in ein paar Monaten / iu

bey neullcher Verſammlung in Erwegung des

bekandten

——
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bekandten Nothſtands / in welchen derſelbe durch
gegenwaͤrtigenIhn am meiſten druckenden Reichs⸗
Krieg geſetzet/ auch dahin bereits gebracht worden /
daß um dannoch ſtandhafft auszuhalten / und die

uͤberſchwere Kriegs Onera tragen zu koͤnnen/ Er
durch frembde und entlehnte Mittel / ohne welche
er zu ſeinen und des Publici unwiederbringlichen
Schaden unter dem Laſt erliegen muͤſte/ zu helf⸗
fen ſich entſchloſſen / nicht allein auf Ihrer Kayf .
Majeſtaͤt allergnaͤdtgſtes Gutheiſſen gemeldt Se⸗

Fuͤrſtltches Collegium auffzunchmen / ſondern
auch Ihre Kayſerl . Majeſt . allerunterthaͤnigft zu
bitten / dahin allergnaͤdigſtverhuͤlfflich zu ſeyn /

daß mehrgemeldt Se . Fuͤrſt . Gnaden von Lichten⸗
ſtein gleichmaͤßig auf allhier verſammletem Creyß⸗
Tag in dem Reichs⸗Fuͤrſtlichen Collegio ad Ses -

ſionem & Votum gelaſſen werde / wie dann Ihle
Kayſerl . Maj ſtaͤt ſie würck ich angelegentlich be⸗

langet haͤtten; Wann dann nun derſelbe ſo wohl
mehrgemeldt Sr . Fuͤrſtl. Gnaden in Anſehen Ih⸗
rer und Ihres Haußes bey deroſelben und dem
Reich erworbenken Mériten ſolchen Vortheil und

Ehre allergnaͤdigſt geen goͤnnen / als zumah en
auch dem ſo ſehr gedruckten und ſtaudhafft ge⸗
treuen Schwaͤbtichen Creyße zugleich geholffen /
und erleichtert ſehen moͤchten / dabey auch betrach⸗

leten / daß ſolches Geld einig und allein zů Fortfuͤh.
rung gegenwaͤrtigen harten Relchs ⸗Kriegs / mit ,

hin zu des Reichs gemeiuen Dienſt und Beſten an

gewendet wird ; als haben in Dero allerhoͤchſten
Nahmen / vor hoͤchſternannt Sr . Hochfuͤrſtlichen
Emines ſelbig ' s dem hochloͤbl. Chur⸗Mayniztſ .
Reichs Directörio hiemit eröffnen todllen / da⸗

mit mehr hochgedachter Ihrer Fuͤrſtl . Gnaden von

Lichtenſtein auf gewoͤhnliche deſſelben Verfuͤgung
und Wege in das Reſchs Fuͤrſtl. Collegium auff⸗
genommen / und ad Votum && Sellſionem gelaſſen
werde ꝛe.

Vorwel . Wie ſich nuin dlefemnachLichtenſteln bey dem
cen auch Rreichs ⸗Convent um die Admiſſion bewarb / ſo

unterſtůßte deſſenczeſuch daſelbſt auch der geſamm⸗
Creyt te Schwaͤbtſche Creyß / mit nachſtehender an die

ſpricht . Verſammlung des Reichs gerichteten Vorſchrifft :
Ener Hochwuͤrden Excellenz und unſeren

großgünſtig höchgeehrten Herren iſt bereits von

des Fuͤrſten Adam Anoreaͤvon dichtenſtein Fuͤrſtl.
Gnaden zu erkennen gezzeben lorden / auf was

Weiß dieſelbe in dieſem Schwaͤbiſchen Reichs⸗

Creyß tecipirt / und in deſſen Weltlich⸗Fuͤrſtl .
Collegio Ihro Sitz und Stimm eingeraͤumet
worden ; wie nun dürch Se . Fuͤrſtl. Gnaden be⸗
reits in dieſeim Creyß habende Guͤter / und durch
dte / bißzu wwelterErlangung deren / ſo diel als zů ei⸗
nem Fuͤrſtenmaͤſſigen Fündo erforderlich iſt / geſche⸗
hene Erlegung eines nahmhafften deme gleichkom⸗
menden Surrogati an baarem Geld / welches zu
Beſtreitung der uͤberſchweren/ dieſen Creyß amm

harteſtdruckenden allgemeinen Kriegs Koſten
angewendet worden / das Reichs ⸗Conſtitutions⸗ -

maͤßlge Requiſitum , Theils in Natura Theils ad
interim als ein Æquipollens adimplirt ; So ſtellet
man auſſer allen Zwelffel ein loͤbl. Reichs Fuͤtften⸗
Collegium , bey gleichmaͤßtger Introduction

— —

Fuͤrſtlichen Gnaden in des Creyſes Weltliches

Sr . Fuͤrfll. Gnaden in das Reichs Fuͤrftl. Colle - 1708 .
gium , und daſelbſt verſtattenden Sitz und Stim⸗

mes / ſo weniger anſtehen werde / als Ihro Kay⸗
ſerl . Mejeſtaͤt all Obiges bey dem Creyß Ihrent⸗
halben geſchehenes allergnaͤdigſt approbirt / und

ſie darauf hin zu erſtgedachter Reception bey dem

Relch allergnaͤdigſt und nachdruͤcklich recommen·

dirt haben / man auch dahero ſolches Creyßes we⸗

gen hierdurch beſtens lecundiren wollen / unter

goͤttlicher Obhuts Erlaſſung allſtets
de ꝛc. 2c.

0 Was vorhin erwehnte von etlichen geſuchte Wolffen⸗
neue oder zu erneurende Vota anbelangt / ſo ge - ditel⸗
hoͤrte dorthin / was fuͤr Ihro Catholiſche Maje - Blancken⸗

ſtaͤt Herrn Schwieger „ Vatter / dem Hertzog durg zur
von Wolffenbuͤtel⸗ Blanckenburg /eben wegen

Blanckenburg / das aus einer Graffſchafft in ein

Fuͤrſtenthum vertvandelt ſeyn ſolte / begehret und menditt .
man Kayſerl . Majeſt . bey Reich recommendiret

Wiitd kk. . . .
Weiter gab ſich auch Chur⸗Sachſen an / mit Ehul ,

dem Erſuchen / es moͤchten Ihm im Fürſten , Sachſen

Rath vier Vota wiederumzutgeſtanden werden / die N

ehemaͤhls darinnen verfuͤhret worden / nemlich haben /
wegen Land⸗Graf ſchafft Thuͤringen / des Marg⸗wegen
graffthums Melſſen / der Burggraffſchafft zu Thürin⸗
Magdeburg Und zu Meiſſen . Wie Majeſt . die⸗ gen, ,
ſez Verlangen ſecundirt / zeiget folgendes E600

Der Roͤmiſchen Kayſerlichen Majeſtaͤt/ un⸗

ſernallergnaͤdigſten Herrn / haben Seine Majeft. Kayſerl.
Koͤnig Auguſtůs geziemẽnd zů vernehmen gegeben/ Majeſtät
was Maſſen dieſelbe / die Ihrem Chur Hauß / emöfihlis
wegen der Laͤnd⸗ Graͤſſſchafft Thuͤringen / und Reat
Marck,⸗Graffſchafft Meißen / wie auch wegen Ril 8

det Burg ; Graffſchafft Magdeburg und Meißen
von Alters her / vermoͤß beyltegender Deduction

zuſtehende vier Vota im Fuͤrſtlichen Collegio
gern reaſſumiren wolten / mit dem angelegentlichen
Erſuchen / Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt wolten durch
Dero Kayſerl . zu gegenwaͤrtiger Reichs ⸗Verſam⸗
lung verordnete Commiſſion anzutragen geruhen /
darnit Ihre Koͤn. Maj . zu ſolchem Ihrem Sutlra⸗

Sial -Gerechtigketten kiederüm gelangen moͤgten.
Alldietweil dann Ihre Kaͤyſerl⸗ Majeſtaͤt allergnaͤ⸗
digſt betrachtet / welchergeſtalt das Durchleuch⸗
tigſte Chür ⸗Haͤliß Sachſen von uhralten Zeiten
her / Sich des Reichs Wohlfahrt und Auffnahm
jederzeit eyfferigſt und ſorgfaͤltig mit angelegen
ſeyn laſſen / und ſich die zuverlaͤſſigeHoffnung
machen / daß gleichwie Se. Koͤnigl . Maj . Dero

aͤuf des Vatrerlands ConlervationEht u. Sicher⸗
heit gerichtete Conlilia und Abfichten in verſchie⸗
denen Occaſionen ruͤhmlich zu erkennen gegeben/
alſo auch Sie / in ſolchen Alt⸗Vaͤtterlichen Prin⸗
cipiis unbeweglich beharren / noch auch Dero Suc⸗

ceſſores daͤron abſetzen werden 3 Als haben die⸗

ſelbe/ in der Zuverſicht / daß ſolches zu keines an⸗

dern Nachthetl gereiche / inithin auch Chur⸗Fuͤrſten
und Fuͤrſten des Reichs nicht entgegen ſeyn wer⸗

de / gar gern willfahren : Dahero Dero geheimen
Rath und Principal -Comimiſſario; dem Hoch⸗
wuͤrdigſten/ Hochgebohrnen Fuͤrſten und Herrn /
Herrn Johaͤnn Philipß / der Heil . Roͤm Kirchen
Tit . St . Sylveſtri Prieſtet / Cardinalen von Laͤm⸗

ERUU3 bers “ . . ———
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berg / Biſchoffen / und des Heil . Roͤm. Reichs

Fuͤrſten zu Paſſau allergnaͤdigſt auffgetragen /
ermelt Sr . Koͤnigl. Majeſt . Verlangen dem

Hochloͤbl. Chur⸗Mayntziſchen Reichs⸗Directorio ,

wie hiemit beſchiehet / durch gewoͤhnliche Wege zu

weiterer Verfuͤgung zu eroͤffnen: Wobey dann

Se . HochfuͤrſtlEminenz demnſelben mit freundlich

geneigtemWillen wohl beygethan verblelben . Sig.

Regensburg den 3. Sept . des 1708 . Jahrs .

6 . 80

1708 ,

Johann Philipp / Cardinal von

Lamberg / Biſchoff und

Fuͤrſt zu Paſſau .

Darbey war eine Beylag / in welcher die

Sruͤnde enthalten ſeyn ſollen / die Billigkeit Chur⸗
Saͤchſiſchen Suchenszu bewelſen .

Würten . Mit was Gruͤnden Wuͤrtenberg wegen Teck
berg will wiederum ein Votum zu haben geſucht / und welcher

geſtalls von Kayſerl . Mʒajeſtaͤten Leopoldo und

Joſepho glorwuͤrdigſten Andenck , Decretis ſecun⸗

diret worden / wurde in einer weitlaͤuffttgen
Schrifft vorgeſtellet.

Naum⸗ Das Stifft Naumburg war auch unter der

dur gund Zahl derer / ſo da wiederum ad Votum & Seſſio-
Merſe⸗ nem admittirt zu werden begehrte / welches Deſi-
burg will derium auch Merſeburg verſpuͤhren ließ / und

401905 war beydeum ſovteldeſto mehr / weilen ſie aus

Reichs , denen Subſcriptorum derer Reichs Abſchlede / wie

Tag. nicht weniger / aus verſchtedenen andern Docu⸗

menten behaupten wollen / daß beyderſeits Bi⸗

ſchoͤffe vor dem das Jus ſuffragü gehabt / auch deß⸗

halber mit in der Matricul begriſſen / und dahero

vermoͤg , des Att . d . Elect . und Poſtulati des

Weſtphaͤliſchen Frledens⸗Schluſſes zum Reichs⸗

Corvent muͤſten beruffen werden / wie denn auch

in denen vom Churfuͤrſt Auguſto den z0 . April
1586 . Hertzog Friedrich Wilhelmen / als Admi -

niſtratoren der Chur den 11 . Februar . 1572 .

und Churfuͤrſt J0hann Georg I . den 9. Martii

1603 .zu Merſeburg / und den 28 . Febr . 1616 .

zu Naumburg / mit dem Capitul geſchloſſenen

Capitulationen enthalten / daß ſie die Stlffter

bey der alten Reichs⸗Seſſion laſſen / und ſolche
wiederum dahin bringen wolten / dannenhero dem

Chur fuͤrſten von Sachſen weiters nichts / als die

Erb⸗ Schutz⸗Herrlichkeit uͤber beyde Stiffter zu⸗

kaͤme/ worwider aber Chur⸗Saͤchſiſcher Seiten
eingewendet wurde / daß/ vermoͤge des Teſtaments

ChurfuͤrſtJohann Georgen des I . die Beſuchung
derer Reichs / und Creyß⸗Taͤgen dem Chur⸗Hauſe
allein zukaͤme/ wie dann ſchon vor dieſem der Biſchof
Sigismundus Hertzog Heinrichen zu Sachſen das

Merſeburgtſ . Stiffts Votum uͤberlaſſen/ auch waͤren

ſolche Stiffter vom Churfuͤrſt Johanne Georgio
II . eximirt worden . Zu dem ſtuͤnde beyden
Stlfftern die Præſcription entgegen / weilen ſie ſich
des Sitz und Stimm⸗Rechts in mehr als 100 .

Rationes

pro unb

gontra .

S . Electi aut poſtulati ꝛc. befeſtigte Sitz und

Ihro Majeff . ſolches dem Reichs⸗Convent , durch 55
Dero Principal -Commiſſarium recommendiren „Vurch

und in einem Commiſſions Decret , bald Anfangs Commis .

dieſes Jahr vorſtellen laſſen welcher maſſenLons.De.
allbereit weyland Dero in GOtt ruhenden glor ,er.
wuͤrdigſten Herrn Vatters Majeſt . im Jahr 1699 .
daran geweſen / damit des Herrn Hertzogens zu

Sachſen Naumburg Hochfuͤrſtl . Durchl . in das
Ihrem Stifft ſolchen Namens auff Reichs und

Ereyß⸗Taͤgen von Alters her competirende / und

uͤber basindem Oßnabrückiſchen Friedene,Schluß
Stimm⸗Recht reſtituirt werden moͤchte/ die 00

auch dahin zu verfuͤgen / durch ein allergnaͤdigſte
Reſcript ʒwar allſchon damahlen anbefohlen / ſo
aber wegen eingefallener Hindernuß an den

Reichs⸗Convent zeithero noch nicht gebracht wer⸗

den moͤgen ; Wann nun aber allerhoͤchſtgedachte

jetztregierende Kayſerl. Majeſt . deme gleichfalls be⸗

ſtaͤndig inheeriren / und ein allergnaͤdigſtes Ver⸗

langen tragen / Sr . Hochfuͤrſtl . Durchl . und er⸗

nanntesDero Hoch⸗Stifft / als einen ohnmittel⸗

bahren Reichs⸗Stand / ratione Juris ſuflragii ,
wieder in die vor der KeligionsSpaltung gehabte

Befugnuͤß geſetzet zu ſehen / zumahlen da nicht

allein Ihrer Hochfuͤrſtl . Durchl . ſo wohl / alsDero

Vorfahrer am Stifft zeither des Weſtphaͤliſchen
Friedens / noch neulich in ſothaner Qualitært be⸗

ziehen / und des Stiffts Jura , durch die daruͤber

allergnaͤdigſt ertheilte Lehn⸗Brief und Diplomata
von Zeit zu Zeiten conlirmiret wuͤrden / ſondern
auch Koͤnigs Auguſti Majeſt , als Churfuͤrſt zu

Sachſen fuͤr ſich / Dero Erben und Nachkommen

an beſagter Chur / als ſchon im Jahr 1698 . ſolches
Werck abſonderlich recommendiret haben : Als

laſſen auf daruͤber erhaltenen mehr allerhoͤchſt beſag ·
ter Ihrer Kayſerl. Majeſt. allergnaͤdigſten Befehl
Sr . Hochfuͤrſtl . Eminenz , dem hochloͤblichen
Chur- Mayntziſchen Reichs⸗Directorio ſolches

hiemit nicht verhalten / nicht zwelfflend / ſelbiges
werde der Sach recht zu thunwiſſen / auch die

Gebuͤhr/ mit Verfuͤgung der wuͤrcklichen Introdu⸗

ction , beobachten / und zumahlen Sr . Kayſerl.
Majeſt . allergnaͤdigſte Intention darinnen zu le⸗

cundiren / ſich nicht entwegen ſeyn laſſen ꝛc. ꝛc.

Unter die ſo ein neues Votum haben wolten / Sgwart
gehoͤrte auch das Schwartzburgiſche und nun zum purg legt

Theil gefuͤrſteteHauß. Weil bieſem aber geſam/ Gruͤnde

tes Saͤchſiſche dermahlen entgegen ſeyn wolte / dadar / wa⸗

dochdie Chur⸗Linte ſonſt gantz anderer Meynung künes
geweſen / als gab der Fuͤrſt von Schwartzburg die lf
Gruͤnde kuͤrtzlich an Tag / krafft welcher Er mit als Firf

ſeinem Suchen auff der Billigkeit zu ſtehen ver / zu laſſen

meynte / anzeigende
I . Daß Ihro Hochfuͤrſtl . Durchl . zu Schwartz⸗

burg notorie ein unmittelbahrer Stand des Reil⸗

ches ſey / ſolche ReichsStandſchafft auch noch

gegenwaͤrtig auff dieſem Reichs ⸗Tage exercirten⸗

von Kayſerl . Majeſt. und geſarntem Reiche / auch

noch gantz neuerlich von Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt

Kayſer Jahren nichtgebrauchet. Aber deſſen ohngeachtet [ Koͤnig Auguſto ſelbſt als ein unmittelbahrer

Ccundirt erhielten doch Ihro Hoch, Fuͤrſtl.Durchl . von Relchs ⸗Stand erkannt ſey.

Naum , Sachſen Naumburg / oder Zeitz/ in ihrem obged. II . So waͤren ſie auch Mit⸗Polleſſor unmittel⸗

durg. Syuchen Kayſerl , allerhoͤchſte Allitenz in dem bahrer Reichs⸗ chenundGuͤter.
III . In
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FRachsn . Srchß⸗Geſch⸗
Iill .In Anſchung derer Suͤchfiſchen Lehne aber

habe
1. das Hauß Sachſen noch nie die præten⸗

dirte Hoheit im geringſten erwieſen/
2 . Hingegen waͤren Ihre Fuͤrſtl. Gnaden

auch in denenſelben offenbarlich in quaſi poſſeſſio·

geweſen / und

ii poſt ſolenniſſimam ab Aügü⸗ -
ſtiſimo Cæſare confirmatam transactionem de

Ao . 1699 . ( ſo kurtz hernach durch einen aberma⸗

ligen Vergleich über einige Neben ⸗Puncta von
nenem beſtaͤtkiget / auch beyde in allen Stuͤcken / die

von Schwattzburg / ſo auch von des Koͤnig Au⸗

guſti Majeſt . adimplirt / und Liti , nebſt aller præ⸗
tendirten Hoheit / pleniſſime renunciirt worden )
auſſer allen Strelt geſetzet ſend / worzu

4. noch kommt / daß Ihro Majeſt . Auguſtus
auch ſchon verſprochen / die Schwartzburgiſche Ad⸗

miſſion ad Votum ſingulare durch Ders in Re⸗

genſpura lub ſiſtirende Geſandſchafft beſtens befoͤr/
dern zu laſſen / wie aus Dero nachgeſetzten Relcri⸗

ptis an Dero Statthalter und geheline Raͤthe/
auch gedachte Geſandſchafft erhellet .

Extract Königl. Reſcripti àn Statthaltet
und geheime Raͤthe zu Dreßden

de dato 27. Jan . 170⁰

FIngleichen iſt unſerer Geſandſchafft zu Regen⸗
ſpurg zu reſcribiren / daß ſie des Fuͤrſten zu

Schwartzburg Liebden zu Behauptung delſionis

8e Voti in Cotnitiis mit Nachdruck aſſiſtiren / und

derſelben um deſto mehr darzu beſoͤrderlich ſeyn
ſolle / weilen wir einſt wegen der auf Schwartz⸗
burgiſche Lande habenden Expectanz ſelbſt daran

Theil nehmen werden .

Copia Koͤnigl. Reſcriptt an Derö hieſige Ge⸗
Geſandſchafft .

Friederich Auguſtus Koͤnig und Churfuͤrſt.

W . N. und lieber Getreuer . Wir haben auff
Veranlaſſung gepflogener Deliberation , aus

wohl bedachtem Muth und krifftigen Urſachen
Uns mit dem Hochgebohrnen / unſern lieben
Oheim / Herrn Chriſtian Wilhelm Fuͤrſtenzu
Schwartzburg / wie auch deſſen Vetter und Bruder

geſamten Hauſe uͤber das lublime jus luperioritatis
territorialis cum omnibus particulis & eflectibus

wie in andern Schwartzburgiſchen Herrſchafften
und Landen / alſo vornemlich in denen von Unſern

Chur. · undFuͤrſtl. Hauß zu Lehen gehenden Aemn,
ſtern / Guͤtdern und Stůcken / aus dem Grund und

daneben / daß daͤtdider bey Vermeidung unſerer
ſchweren Ungnade / und der im Receſs geſeßzten
boen von 50 , Marck ledigen Goldes in keinem

Stuͤck geredet / geſchrteben / noch geh andelt werden

ſoll / verglichen / auch Euch hievon Nachricht zu
geben der Nothdurfft befunden . Wir begehren
demnach hiemit allergnaͤdl aſt/ daß Ihr des Fuͤrſten

Denckwurdiger Beſchichte.

ne libertatis & exercitio juris tetritorialis je und

denen Grafen zu Schwarßburg / und alſo mit dem

& Voti in Comitiis hiit Nachdruck aſſiſtiren / und

deroſelben um deſto mehr darzu befoͤrderlich ſeyn
wollet / weilen wir einſt wegen der auf die Schtoartz⸗
burgiſche Lande habenden Expectanz ſelbſt daran

Theil nehmen werden ꝛc . daran ꝛc. und ꝛc.

Dreßden am 9. April . 1700 .

ſchen Profelſoris Edæardi behelligetund in einer den

31 . Jenner dieſes Jahrs gehaltenen Conferenz

bewogen woroen den Schluß zu faſſen/ wiederholter
an den Magiſtrat in Hamburg zu ſchreiben / und

ſelbigen anzuweiſen / dem disfalls vortgen Jahrs
bey dem Corpore Evangelico gemachten Schluß
behoͤrig nachzuleben . Das Schreiben er folgte
auch hernach unter dem 3. Martũ in ſolchen Ter⸗
minis ; deren durchgehende Beobachtung von allen

Chriftlich /friedliebenden Seelen/ allen insgeſamt /
Theologis aber inſonderheit gewuͤnſchet werden

moͤchte/ und die da verdienen / daß ſie hler geleſen
werden / wie ſie aus der Feder hoͤchgedachten Cor -

poris Evangelici dergeſtalt gefloſſen :

herausgegebenen anzuͤglichen Schrifft wider die

Reéformirte Religion genannt : Contutatio

abzufaſſen / und ſelbiges zu Bezeugung ihres Miß⸗
fallens daruͤber ihnen zuzuſenden / benebens in einem

abgelaſſenen Schreiben / dieſelbe angelegentlich zu

erſuchen / ſich bemuͤſſiget befunden / erwehnten
ihren Profeſſor Edzardi ſolch ſeines ſtraffbahren
Beginnens halber ernftlich anzuſehen / und thine
nachdruͤcklich Verweiſſung zu ehun / damit er ſich
in Zukunfft dergleichen gaͤntzlich enchalte / oder im

Gegenthell gewaͤrtig ſehn / daß gegen ihme mit der
in denen Friedens⸗Schluͤſſen verordneten Straſſe
berfaͤhren werden doͤrffte ; Ob wir nim wohl vön

ihnen einer ſolchen Antwort gewärktg geweſen /
woraus man ſo wohl dero ſelbſt eigenes Miß ſallen
uͤber vorgedachte aͤrgerliche Schrifft / als ſonſt haͤtte

vernehmen moͤgen/ wie ihres Orts dem dom ge⸗
ſamten Corpore Evangelicorum dißfalls bellebten/
und auff den gemeinen Ruheſtand in Eccleliaſticis

& bolitieis gerichteten Schluß naͤchzukommen / ſie
thre Gedancken und Sorgfalt wuͤrcklich gerichtet
ſeyn laſſen ; So haben wir doch aus ihrer vom 5. k
May vorkgen Jahrs uns wohl gewordenen Ant⸗
wort nichts mehrzu erſehen gehabt / als eine Anwei⸗
ſung äuff eintge vom mehr gedachten Ezard zů
ſeiner Veraͤntwortung thnen eingerichtete und ohne
ihr Wiſſen durch den Druck publicirte Beylagen
vieler aus des Doctoris Strimeſũ und anderer Ke⸗
formitten Aurhorn Schrifften / wider die ECoam
gel. Lutheriſche Lehre heraͤus gegangenen haͤrten
Expreſſionen / als wozu er zu ſolcher Schreib⸗Art
waͤre verlaſſet und animiret worden nit Erſuchen /
es in die Wege zu dirigiren / daß bey ſo geſtalten
Sachen gegenihnals ihren Profelſoren nichts wi⸗

39
zu Schwarzburg Llebden zu Behauptung Sellonis ( 7708.

Ehe wir noch von denen Reichsund Creyß⸗Edaardi
Geſchichten dieſes Jahr ſcheiden / haben wir noch Religions⸗
zu exinnern / wie das Corpus Evangelicum aber· Leſterun⸗

mahl durch die higige Schreib⸗Art des Hamburgt ,
den .

Es wird denen Herrn annoch erinnerlich ſeyn Durch de⸗
was maſſen ein loͤblich Corpus Evangelicorum , dencklich

wegen einer von ihrem Profeſſor Sebaſtian Edæard Schieibetz

Scripti Strimeſiani , de dato E .ᷣ Novemb . 1505 .

N
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17058. brtges verhenge werden moͤge; Gleichwie aber

vorangeregtem Concluſo hiemit kein Genuͤgen ge⸗

ſcehen / indem mit ſelbigem die Intention eines

Eten Corporishauptſaͤchlichdahin gegangen /
wit das uͤbel geſchehene verbeſſert / und inskuͤnfftig

dergleichen ungebüͤhrliche Schrifften moͤchten ge⸗

hindert werden / zu dem auich mehr erwehntem

Erard die von Keformirten Authorn Schrifften

harte Expreſſiones wider die Lutheriſche dehre zur

Entſchuldigung nicht dienen koͤnnen/ weil einem

Chriſten / und noch mehr ihm als einem Theologo
nichtgezlemet/ Scheltwort mit Scheltworten zu

wergelten ; Als ſcheinet daß dieſe gegen ihn ge⸗

brauchte Gelindigkeit hn nur verwegener gemacht/
und zu Edirung noch anderer mit ungemetnen ſaͤ⸗

wider mehr erwehnte Reformitte angefuͤllte

Schrifften / unter dem Titul : Ausfuͤhrlicher Be⸗

weiß ꝛc. Erwegung der Motiven und Promeſſen
1c. von der Sacraments. Schaͤnderey in Koͤnigs⸗

berg ꝛc. veranlaſſet habe / als in welchem er wlede ·
rum hervorztehet und recoquiret / was faſt vor un⸗

dencklichen Jahren einige Theologi aus unzeitiger
Hite auffgetrieben / bey denen Theologiſchen Con-
trovers. Strittigkeiten wider einander ausgeſtoſſen
haben / aber durch die Laͤnge der Zeit und moderate

Theologos gleichſam vergraben worden . Nach⸗

dem nun ein loͤbliches Corpus Evangelicorum
auch hievon benachrichtlget worden / iſt es nicht

wenig verwundert / daß in einer des H. R. Reichs ·

Stadt dergleichen Schrifften doͤrffen publicirt
werden / ſo den Geiſtlichen und profan Frieden des

Secbe ſo gar entgegen ſeynd / und gewißlich
a uch zu nichts dienen als Haß / Feindſchafft / Un⸗

ruhe und Widerſetzlichkeit ausſaͤen und pflantzen /
hergegen die Liebt/ Einigkeit und gutes Vernehmen/

ſo bey dieſen ſehr betruͤbtund welt ausſehenden

Kufften ſo gar noͤthtg ſeynd / u hemmen und auff⸗

zuheben . Derohalben ein loͤblich Qorpus nicht
Umgang nehtnen koͤnnen/ auff hierzu erhaltenem

austruͤcklichen Befehl deren gnaͤdigſt gnaͤdigen

Herren Principalen / auch Obern · und Commit -
tenten / Ihnen nochmalen zu Gemuͤth zu fuͤhren/
gleichwie iin Hell. Roͤmiſ. Reich ſolchem nur vor⸗

erwehnten Unheil zu ſteuren / durch die Grund⸗

Saͤte heilſamlich verfehen worden / daß keln Theil

das ander mit Schimpff⸗ und Laͤſter⸗Schrifften
angreiffen ſolle / als auch eine Chriſtliche Obrlg

keit billig haſſe / was deme zuwider geſchiehet / und

alſo eine treue Bewahrerin guter Ordnung und

Geſene ſorgfaͤltig bemuͤhet ſeye/ daß ſo heylſamen

auf den gemeinen Ruhe · und Frieden⸗Stand ge⸗

richteten allgemeinen Conſtiturionibus auffrichtig

nachgelebet werde : Wie dann uͤber ſolche vorer /
wehnte nach denen vom 6 . Novembr . 1706 .

und 4 . Junii 1707 . verfaſten Concluſis heraus

gekommenen EZards Schrifften Beſchaffenheit un⸗

ſere gnaͤdigſt und gnaͤdige Herren Principalen /

auch Obere und Committenten ein hoͤchſt billiges

Mißfallengeſchoͤpfſet und daher zu abermahlig

oͤffentlicher Bezeugung deſſelben uns welter aus⸗

růcklich anzubefehlen / ſich gemuͤſſiget befunden /
as hiebey gehende in dieſer Sache dritte on - ⸗

cluſum abzufaſſen / und von unſern vielgeehrten

— —

Beſchreibuüng

ſterlichen und hoͤchſt empfindlichenSchmaͤhungen

Relchs · und Creyß⸗Geſch .

Herrn zu begehren/ mehrgedachten ihren Profel⸗

ſoremEdxard dieſes ſeines frevelhafft u. ſtraffbah⸗

ren Beginnens halber ernſtlich anzuſehen / guch

fuͤr das kůnfftige ju warnen und zu ermahnen / in

dergleichen Haß und Gall vollen / dem offentlichen

Frieden und gute Harmonte und Einigkeit im

Reich nachtheillgen Schrifften / ſich nicht mehr

betretten zu laſſen ; Gleichwdte es demnach bey

denen vorerwehnten dißfallsabgefaßten Concluſiz

nochmalſeinBewenden hat / auch Ihro Koͤnigl.

Majeſt . von Preuſſen ſich allergnaͤdigſt anerbotten

haben / nicht zu dulten / daß von ihren Reformir -
ten Theologisdergleichen bittere Schrifften wider

die Lutheriſche Lhr ausgegeben wuͤrden ; Alſo

werden unſere vielgeehrte Herren ihres Orts ebener

maſſen bemuͤhet ſeyn / daß auch bey ihnen derglel⸗

chen nicht mehr zum Vorſchein kommen moͤge .

Zu Verhuͤtung aber fernerer Ungelegenheit und

Beſchwehrungen offtgedacht ihren Profeſſorem
Edzard unter andern dahin anzuhalten / daß er

weder zu Hamburg noch ſonſten etwas drucken

laſſe / er habe es dann vorhero durch ihre Cenſur

gehen laſſen . Solches wird zur Ehre GOttes / auch

Vertraͤglichkeit und Ruhe unter beyderley Reli -

gions - VBerwandten gereichen , geſtalten wir der

gaͤntzlichen Hoffnung leben / ſie werden ein ſolches
wie es recht und billig / und dem beygehenden Con -

duſo eines geſamten Corporis Evangelicorum ge -

—
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maͤß iſt / zu verfuͤgen belieben / und damit fernere
Klage / und was ihnen etwan ſonſt nachtheiliges
oder beſchwerliches daher zuwachſen koͤnte / verhuͤ⸗
ten/ die wir verbleiben / ꝛc.

Es kamen noch mehr Dinge fuͤr das Corpus wem / ab.

Evangelicum , die aber an andern Ortenerzehlet lente dã

worden / wo die Sachen hauptſaͤchlich ſich erelg

Kayſerl . Majeſtaͤt und auch Ihro Majeſtaͤt in

Schweden fuͤr das gedancket / was denen Prote .

ſtirenden Schleſiern in Religlons Sachen an

Gnaden⸗Bezeigung wal erwieſen und zuwege ge⸗

bracht worden . Sonſt ereignele ſich / gegen Ende

des Jahrs / der Zufall / daß die Chur⸗ Saͤchfi⸗

ſche Beſandtſchafft auf thre Suͤter zu reiſen und

elnige Wochen vongegenſpurg abweſend zu ſeyn⸗

genoͤthiget wurden / und unterdeſſen der Graf
von Lippe · Detmold eine Beſchwerde üͤber dle

Jungfrauen des Kloſteks Lemgo anbrachte / wel⸗

che bey dem Corpore Evangelico in Uberlegung

gezogen werden ſolte ; zu de ren Dictirung und

Berathſchlagung die Chur⸗ Brandenburgiſche

Geſandſchafft in Abweſenheit der Chur⸗ Saͤchſi ⸗

ſchen / denen Gliedmaſſen des Corpotis Evan -

gelici anſagen / und ſie in ihr Quartier convo -

ciren ließ / die auch erſchienen / daß die Sache

abgemacht worden / wie in denen Weſiphaͤliſchen
Geſchichten des mehrern zu finden . Weil bie
ſes aber unter der Hand ſo ausgedeutet wurde / als

haͤtte Chur⸗Brandenburgiſche Geſandſchafft von

Abweſenheit der Saͤchſiſchen profitiren ⸗ oder
Nußen zlehen wollen / um ſichin der Meynung :

Daß jener / als proximiori in ordine , bey die⸗

ne Diredto

rium Cot-

net . Hier iſt doch nicht zu uͤbergehen⸗ daß mon
Piöße
gogelici
zukomme.

ſer Abweſenheit / das Directorium Corporis Ev-
angelici zukaͤme/ thaͤtig veſt zu ſeßen ; Sd kam

eine Deduction zum Vorſchein / unter der Rub.
ric .

in .

cti⸗

ant

bor

bu .



in einer

Dedu -

ction ge⸗

burg ,

— — — — ——— — —

antwortet

Pranl Churfuͤrſten zn Pfaltz Evangellſch waren / und

Reichs u . Creyß ⸗Geſch .

ric : Kurtze aus denen Actis gezogene Nachricht /
wie es auf dieſem Reichs ⸗Tage mit dem Dire⸗

corio inter Evangelicos , abſentèe Legato Sa-
xonico , jedesmahlen gehalten worden / ꝛc. in

welcher man ſich zu beweiſen beflieſſen / daß auf
ſolchen Fall die Legatio Brandenburgica , als

Dignitate cæteris proximior , das Directorium

gefuhret . Der Inhalt gedachter Anzeige war

dieſer :35 Jus Directorii inter Evangelicos iſt nie -

mahlen einigem Chur / oder Fuͤrſtl. Hauß eigen /

ſondern in und allwege in der Ordnung und auf
den Vorſitz gegruͤndet geweſen / ſo lange als die

vor Chur⸗Sachſen den Rang hatten / haben auch

dieſelbe kundbarlich das Directorium ohne alle

Widerrede des Hauſes Sachſen exercirt / nach⸗

deme aber Chur⸗Pfaltz durch die Boͤhmiſchel in⸗
ruhe in die Reichs Acht / mithin um die Chur
und ſeine Lande / inzwiſchen aber das Hauß Bay⸗
ren an deſſen Stelle kommen / gieng alles in dem

Koͤnigl. Reich quer uͤber Eck / und ware aus

Furcht der Kayſerl . Waffen keine rechteZuſam⸗
menſetzung der Evangeliſchen Staͤnde mehr/ ſon⸗
dern ein jeder lavirte und ſchmneichelte ſich ſo gut er

konte / biß endlich der glorwuͤrdig und heldenmuͤ⸗

tyige Koͤnig lu Schweden mit in das Spiel trat /

und den Krieg mit dem Haus Oeſterreich an⸗

fieng / zudeme ſich Status Evangelici um threr
Religton und eigener Sicherheit willen ſchlugen /

da dann geſchehen / wann unter dieſen Alllirten

gemeine Sachen verhandelt worden / daß der

Schjwediſche Groß ⸗ Cantzler Ochſenſtirn die Di⸗

rection bey dergleichen Conventen gehabt / wei⸗

len deſſen Koͤnng das Capo in der Confeædera -

tion war . Von einem beſtaͤndigen und gewiſſen
Directorio , welches zumahlen einem Haufe ſolte
gewidmet ſeyn / war nichts zu hoͤren : Allein als

bey denen Weſlphaͤllſchen Friedens⸗Tractaten die

Eoangeliſche Staͤßde ſo wohl in Religlons ⸗S a⸗

chen als andern ihren Angelegenheiten mit denen

Catholiſchen viel zu debattiren und auszu⸗

machen hatten / und darum bey ihren Conven⸗

ten ordinis Cauſa einer Direction bedurfften / und

Stadt Altenburg damahl ſolche Function ver⸗

gebens affectirte / iſt man abermahl zu dem

kommen / welcher unter thnen ordine primus war /
und alſo iſt dieſes Ambt Sr. Churfuͤrſtl. Durchl . zu

Sachfen aufgetragen worden / der ſich noch dazu

Anſangs bitten laſſen / und ſaſt Bedencken ge⸗

tragen / daſſelbe zu acceptiren . So wenig wuſte
man um die Zeit von einem ſolchen Jure , ſo ei⸗

nem gewiſſen Hauß eigen / und quaſi ad -

dictum ſeyn ſolte ; gleichwohlniſt es damahln an
Chlir ·Sachſen / als den Vorſitzenden kommen / je⸗
doch gar nicht der Meynung und Intenrion , daß/
wann ein Evangel . Corpus beyſammen / und

Chur⸗Sachſen abweſend waͤre/ darum deſſenNe⸗
gotia muͤſten zuruͤck geſtellet und liegen bleiben /
ſondern es hat allezeit der naͤchſte nach Chur⸗
Sachſen ſich der Aflairen angenommen Fund

dirigirt . Was nun bey verwichenem Reichs / Tag
geſchehen / will man anjetzo aus Mangel genug⸗
ſatner luformation uͤbergehen/ zumahlen / da ver⸗

Theatri Europæi XVIII . Theil .

und andere Angelegenheiten / als in ſpecie erſt⸗

DenckwürdigerGeſchichte.
muchlichuinſelbe kurge Zeſt / die Chur / Sͤchſi , 770 .
ſche Geſandtſchafft niemalen vacirt hat / noch
abſens geweſen iſt / und alſo kein Calus exiſti⸗

ren koͤnnen. Auf gegenwaͤrtigemReichs ⸗Tag a⸗

ber finden ſich derſelben gar viel / und zwar eini⸗

ge / welche alſo beſchaffen ſeyn / daß die Sache
auch im Contradictorio erhalten worden / und

doͤrffen nur die jenigen/ ſo daran zweiffeln wolten /

die Acta ein wenig aufſchlagen / ſo wuͤrden ſie
bald des abulirt ſeyn / und finden / daß allemahl
in abſentia Legati Saxonici die Memorialia ,wel⸗
che an des Evangeliſchen Corporis Staͤnde / oder

Particulier - Leuthe addreſſirt / von demn naͤchſt⸗
ſitznden in der Ordnung per dictaturam com⸗

municirt / wie auch in deliberation geſtellet / und
expedirt worden : zum Beweiß werden verhof ,
fentlich nachfolgende Exempel genug ſeyn . Inn
Jahr 1664 . ohngefaͤhr im Nevember oder De⸗

cember / wie auch uoch zu Anfang des folgenden
1665 , Jahrs / war de præſenti eben keine Chur

Saͤchſiſche Geſandtſchafft in Comitiis ; alldie

weilen aber die Evangeliſche Staͤnde der zeit etne

lich von der extraordinari deputation ratione

ordinis ambulatorii . 2 . Von der Mecklenburg⸗
Schweriniſchen Matrimonial Sach . 3, Vonder

Naſſau⸗Saarbruͤckt chen Reſtirution . und 4.von

dem Vuncto reſtituendorum unter ſich uͤberlegen /

und darinnen einen Schluß faſſen muͤſſen; So

hat hiebey allemahl ohne den geringſten Anſtand
oder Conteſtation die Chur⸗ Brandenburgiſche
Geſandſchafft als Vorſitzende dirigirt / die Me⸗

morialien angenommen / ſe bige dictiren laſſen /
hierauf die Staͤnde convocirt , die Sache ſelbſt
proponirt / die Vota colligiit / und unter der

gewoͤhnlichen Sl NATUR : Churfuͤrſtl . Bran⸗
denburgiſche Legations Canßley / expedirt und

ausgefertiget . Ja ſelbſt die meiſten Verſamlun⸗
gen hierinnen ſeynd ſo gar in dem Chur⸗Bran⸗
denburgiſchen Quartler ohnbedencklich gehallen
worden . Hievon nur in ſpecie ein und andern

Actum anzufuͤhren / ſo geben die Acta , worauf
man ſich ohne Scheu beruffen thut / daß den 10 .

Decemb . 1664 . in des Chur ⸗Brandenburgi⸗
ſchen Geſandtens Herrn von Marenholz ſeel .
Quarktter / eodem convocante & ptoponente , die

Evangeltſche Staͤnde / in der Mecklenburgiſch⸗
Matrimonial - Sach/ eine Deliberation gehalten /
wodey votirt haben / Chur⸗Pfaltz / Magdeburg
Brehmen / Pfaltz Veldentz und alle uͤbrige da /
mals Anweſende . Item sodem Anno den 28 .

Decembr . wurde in dem Chur Brandenburgi⸗
ſchen Quartier ein Memotial ven der Hertzogin
zu Mecklenburg⸗Guſtraw dictirt / betreffend eie

vorhabende Delertionihres Ehe⸗Herrn . Item
den 2 r . Febr . 166 5. iſt in eadem materiã aber⸗
mahl ein Memorial in ædibus Brandenburgicis
dictirt / auch darauf die Evangel . Staͤnde dahin
convocitt worden / worbey ſub Directorio Bran⸗

denburgico votirt : Mecklenburg ⸗Guſtraw / Chur⸗
Pfaltz /Magdeburg / Brehmen / Sachſen ⸗ Alten⸗
burg / Sachſen⸗Gotha / Brandenburg⸗ Culm⸗

bach / die Braunſchweiglſche Haͤuſer Wolffen⸗
buͤtel/ Zell Calenberg Wuͤrtenberg / Heſſen⸗

oeſe
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Caſſel und Darmſtadt ꝛc. ſamt denen Reichs⸗

Staͤdten .

Saͤchſiſche Herr Geſandte / D. Strauch eben um

ſolcheZeitverſtorben / wolte der Sachſen⸗Gothai⸗
ſche und Altenburgiſche Herr Geſandte / D.

Dreher / der von Chur⸗Sachſen einige Commis -

ſion zum Directorio hatte / und vorzeigen konte /
ein gewiſſes Memorial betreffende die Grafen von

Loͤwenſtein Wertheimdenen Evangeliſchen Staͤn⸗

den / den 7. Noyemb . vortragen / und dieſelbige
darzu convociren ; weilen er aber zu dem Chur⸗
Saͤchſiſchen Voto ſelbſt keine Vollmacht hatte / ſo

wiederſprachdieſem Anmaſſen die Chur⸗Branden⸗

burgiſche Geſandſchafft hautement , gabe darwider

ein / und vindicirte ſich zugleich das Directorium

offentlich / bekame auch von uͤbrigen Evangeliſchen
Geſandten Beyfall und Aſſiſtenz , welche ſelbſt
jenen von dieſem Vorhaben dehortirten / worunter

namentlich waren Chur⸗Pfaltz / Pfaltz Lautern /

Schweden / Brehmen / als fuͤr S . Gotha und

Altenburg ſitzende ; Es ſtunde auch nachgehends
dieſer S . Gothaiſ . Altenburgiſche Herr Geſandte /

von feiner Prætenſion gutwillig ab / ohne das ge⸗

ringſte weder vor ſich noch vor Chur⸗Sachſen zu

reſerviren / ſo er zwar Anfangs zu thun willens

geweſen / es aber unterlaſſen / weilen ihm andere

davon abgerathen und remonſtriret haben/ daß er

damit doch nicht fort kommen koͤnte/ ſondern ſich
nur noch mehr embraſſiren wuͤrde / alſo daß
Chur⸗Brandenburg dißmahlen gleichſam in Con -

tradictorio das Directorium ſubſidiale ſich vindi -

ciret / in deſſen ruhigen Poſſeſſion es auch nach⸗

gehends dergeſtalt geblieben / daß als gleich den

andern Tag nach dieſem Streit / war den 14. ( 24. )
Novembr . die Chur⸗Brandenburgiſche Geſand⸗
ſchafft wegen einer zwiſchen Evangeliſchund Ca⸗

tholiſchen / uͤber der Stadt Hagenau vom Reichs⸗
Staͤdtiſchen Collegio angeordneten Deputation er⸗

eigneten Differenz , die Evangeliſchen Staͤnde

zuſammen beruffen laſſen/ dieſelbe alle willig erſchte⸗
nen / wobey auch der S . Gothaiſche und Altenbur⸗

giſche Herr Geſandte ſich ſelbſt eingefunden / und

proponente Brandenburgico votirt . Item Ao .

167f . den 9. ( 19. ) Januarii iſt abermahl in dem

Lipp/ betreffend das Cloſter Folckenhagen in dem

Paderborniſchen / ſo der ſeel. Herr von Jenu ſelbſt
concipirt / und lieget noch dieſe Stunde bey dem

Chur⸗Brandenburgiſchen Legations - Archiv ge⸗

dachten Herrn Grafens Memorial in originali ,
wie ſelbiges per abſentiam Legationis Saxoniæ der

Chur⸗Brandenburtziſchen Geſandſchafft ablonti

Legato Saxonico indeß uͤbergeben/ und zur Dicta⸗

ur recommendirt worden . Item Ao , 1688 . im

ſun , ſeynd die Evangel . Staͤnde / von der Bran⸗

enburgiſchen Geſandſchafft abſente Legato Saxo -

uico in des Cammer⸗Gerichts zu Speyer Inquiſi⸗
ions - Sach convocirt worden / und haben illo

oroponente deliberiret / auch einen Schluß ge⸗
nachet / und denſelben per Brandenburgicum Le⸗

gatum ad Catholicos bringen / ja ſo gar ad Cæ -

Beſchreibung

den 15 . ein ordentlich Memorial ad Evangelicos

Chur⸗Brandenburgiſchen Quartier dictirt wor⸗

den der Evangel . Staͤnde Interceſſions⸗Schrei⸗
ben ad Cæſarem fuͤr den Herrn Grafen von der

Reichs⸗u . Creyß⸗Geich .

ſarem ſchreiben laſſen . Wobey die Chur⸗Bran⸗
Item 1674 . nachdem der Chur⸗ denburgiſche Geſandſchafft ohn eintges Widerre⸗

den gewoͤhnlicher maſſen und vice Saxonis dirigi -
ret / von welchem Actu Sr . Koͤnigl. Majeſt . zu

Preuſſen wuͤrcklich geheimer Etaats· Rath / und jeto

im Haag ſubliſtirende Plenipotentiarius der Frey⸗
herr von Schmettau / allwo ein noch lebendiger
Zeug ſeyn kan . An . 1669 . menſe Octob . hat ſich
abermahl occaſione eines Memorialis ,ſo die Stadt

Wormbs ad Status Evangelicos anhero ſchicken/
und in abſentia Legati Saxonici der Chur - Bran⸗

denburgiſchen Geſandſchafft zur Dictatur recom⸗

mendiren laſſen / begeben / daß zwar damahls der

Chur⸗Saͤchſiſche Legations - Secretarius andere

Evangeliſche Staͤnde gerne irr gemacht haͤtte / daß
ſie zur Dictatur ihre Canzelliſten nicht ſchicken
moͤchten / es halffen aber ſeine heimliche Vorſtel⸗
lungen ( dann offenelich er ſich nicht zu widerſpre⸗
chen getrauete ) ſo viel als nichts / ſondern es

ſchickten alle Geſandten hierzu ihre Leute / ausge⸗

nommen der Herr Schweden Brehmiſche / Herr
S . Weymariſche und Hollſtein⸗Gluͤckſtaͤttiſche .
Nachdeme aber der Herr Chur⸗Brandenburgiſche
Geſandte dieſe per Secretarium befragen laſſen /
warum dieſes geſchehen / und was ſie fuͤr dentimen⸗

ten von dem Brandenburgiſchen Subſidial - Dire -

ctorio haͤtten/ damit er hievon berichten koͤnte/ ent⸗

ſchuldigte ſich der Hollſtein Gluͤckſtaͤttiſche ſo fort /

daß er niemand bey der Hand gehabt / und daßer
nicht wuͤſte / wo ſein Cancelliſt ſitzen ſolte / nach⸗

dem er ſelbſt noch teinen gewiſſen Ort im Collegio
Principum haͤtte. Der Herr Schweden Breh⸗
miſche legte gleichfalls die Schuld auff ſeinen Can⸗

celliſten / den er allenthalben haͤtte ſuchen laſſen /
aber nicht finden koͤnnen / wie es ziwey ſeiner Dle⸗

ner / und des Cancelliſten Vatter eydlich ſolten
ausſagen ; Jedoch hatte er das Dictatum von an⸗

dern al ſchreiben laſſen / und ſchickte es ſeinem Koͤ⸗

nig unter der Rubric . Dictirt in dem Chur⸗
Brandenburgiſchen Guartier / ein /

conteſtirte im uͤbrigen theils muͤndlich thells
ſchrifftlich / daß er Sr . Chur⸗Fuͤrſtlichen
Durchl . zu Brandenburg Directorium nicht

anzufechten begehrte / und daß ein ſolches ſetnes
Koͤniges eigenen Principiis zuwider lauffen wuͤrde/

indeme Ihre Majeſtaͤt keinen Papatum in Domi⸗

nio inter Evangelicos agnoſcirten / ſondern dafuͤr
hielten / daß allemahl dem vorſitzenden das Dire⸗

Corium gebühre / welches die Chur⸗Branden⸗
burgiſche Beſandtſchafft verſichert ſeyn / und ohne
Bedencken reteriren moͤgte. Der S . Wey⸗
marlſche exculirte gleichfalls / und gabe die Schuld
ſeiner Eyſenacher Poſt / welche in der Stund haͤtte

expediret werden muͤſſen/ da die Dictatur vor ſich
gehen ollen / worzu er ſeines Cantzelliſten nicht ent⸗

rathen koͤnnen / den er fonſt gern haͤtte ſchicken
wollen / und bedanckte ſich im uͤbrigen/ daß man

ihme hierzu anſagen laſſen / des Tages nach der

Dictatur / kame der Chur⸗Saͤchſiſche Legations -
Secretarius zu dem Herrn Chur⸗Brandenburgi⸗
ſchen Geſandten / und erkundigte ſich / was es

mit dieſer Dictatur fuͤr eine Meinung / deme ge⸗

—

—————
1708 ,

antwortet wurde / daß man in ablentia des Chur⸗
Saͤchſiſchen Geſandtens ſolche der Obſervanz

gemaͤß

El
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